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àGottesdienst .

In die Berichfszeif fallen zwWei Ereignisse , die

das gottesdienstliche Leben unserer Gemeinden

bedeutsam besfimmen und prägen werden : Die

kreigabe einer erweiferten Lifurgie und die Ein -

führung eines neuen Gesangbuches . Die An —

regung hierzu ist durch zwei Beschlüsse der Lan -

dessynode anlählich ihrer Frühjahrsfagung im

März 1048 gegeben worden .

Aus der Mifte der Synode wurde ein Antrag

auf Erweiferung der Lifurgie vorgelegt , gründ -

lich beraten und nach längerer Aussprache im

plenum in folgender Fassung bei 2 Stimmenthäal —

tungen einstimmig angenommen ( siehe Syno

dalverhandlungen vom März 1948 Seife 24/27 und

Seite 43) :

„ Die Synode erkennt in den in unserer

Landeskirche neuerlich sich regenden Besfre

bungen zur reicheren Ausgesfaltung des litur

gischen Teils unserer Gottesdienste ein be -

rechfigtes Anliegen , insbesondere auch in

den Besfrebungen zu lebendiger Befeiligung

der Gemeinde an der Liturgie in Anbefung ,

Lob und Bekennfnis . Sie sieht indessen mit

Sorge , daß eine ständig wachsende Willkür

die Folge der liturgischen Bemühungen ver —

einzelter Pfarrer und Gemeinden isf , die zu

Verwirrung und Aergernis führf , am meisfen

da, Wo mehrere Pfarrer mit verschiedenen

liturgischen Bräuchen an derselben Kirche

nebeneinander amfieren . In der Erwägung ,

daß einerseits diesem Nofstand schleunigstf

abgeholfen werden sollfe , während ànderer —-

seits die endgülfige Neugesfaltung unserer

Gottesdiensfformen eine ebenso verantwor —

tungsvolle wie schwierige Aufgabe ist , die

nicht übersfürzt werden darf , wünscht sie fol -

gende Maßnahmen :

1. Sie bittet den Oberkirchenraf , eine lifur -

gische Kommission einzuberufen mif dem

Auftrag , sobald als möglich die Einführung
der bisher nur für Festtage vorgesehenen
erweiferten Goffesdienstordnung für den

allsonntäglichen Goffesdiensf vorzuberei - ⸗

ten .

2. Dieser Einführung muß eine gründliche
Vorbereitung der Gemeinden vorausgehen
in Kirchengemeinderat , Männer - und

Frauenkreisen , Einübung in CKirchenchor

und Jugendkreisen . “

Die im Auftrag der Landessynode gebildete
liturgische Kommission arbeitfete in mehreren

itzungen einen Entwurf aus , der im Frühsommer

1949 den Bezirkssynoden und im Herbst des

gleichen Jahres der Landessynode vorgelegt

I . Gottesdienst und Gemeindeleben .

Wurde . Auf

weichenden Urfeile der Bezirkssynoden enthielt

sich 8

ader àbf
SlATK VOnelGrund der

auf ihrer ordenflichen

Jim November 1049 eines Urfeils und be

(8. Belicht S. 67) :

„ Die Landessynode enthälf sich vorläufig

einer eigenen Stellungnahme zu dem Ent —

wurf , den die liturgische Kommission über

die Ordnung des Gottesdienstes erarbeifet

haf . Sie wünschf , daßb zuvor in den Gemein -

den die mif der e zusam -

nenhängenden Ers Jen gründlich durchdachf

ur Entsc Ae Jeführt werden .

8 auftragt 4 en die Durch

25 rung dieser — beif in Aelfe . „ Männers - ,
und Jugendkreisen , in

sammlungen , Kirchenchören , Pfarrkonferen

2en — Pfarrkonvenfen unfer Berücksichfi

gung der Aeußerungen der Bezirkssynoden
zu veranlassen . Die Spynode wünschf , daß in

der kirchlichen Presse die freie Aussprache
über diese Frage gefördert wird . Denn es isf

nicht der Wille der Landessynode , daß die

ernste Besinnung um die rechfte Anbetung

28 das rechfe Lob im Gottesdienst in

e zum Stillstand kommt . Aber

um endgülfigen Be schluß der Landes-
die Gemeinden in den

über ihren SSenb hen

Stand hinaus keine ErWweiterungen der Gottes -

dienstordnung vornehmen . Wo der Wunsch

nach liturgischer erwacht , kann

ihm wie bisher bei besonderen fesflic hen An

lässen und in liturgischen — — enf

8 den Ordnungen für erweiferfe

jottesdiensfe im Kirchenbuch I S. 448 Form . I,

durch großes Glorià und Salutatfion

aus Formular 5, 82 werden

Die liturgische Kommiss wird beauftragt

Vorschläge für die musi iKalise he Gesfaltung

zelnen gesungenen Stücke der Liturgie

zu machen . “

In ihrer M

Unse

4Ger ein

aitagung 1950 befahbfe sich die Lan -

dessynode abermals mit der Gottesdiensford

nung und kam zu folgendem Beschluß (s. Be -

richf S. 5 und VBl . S. 38) :

„ Die Synode der Bad . Evang . - Prot . Landes -

kirche haf auf ihrer Tagung im Mai 1950 die

liturgischen Fragen , d. h. die Gottesdienstord -

nung , beraten , um dadurch eine Beschluß -

fassung vorzubereifen , die auf einer späferen

Tagung erforderlich sein wird , voraussicht -

lich im Oktober dieses Jahres . Bis dahin bleibt

es bei dem Beschluß der Landessynode vom

Herbsf 1049 . Für das weifere Vorgehen konn -

ten wir in folgenden wichfigen Punkten eine

völlige Uebereinstimmung der Synodalen



feststellen , die auch “ ler R enleil

gefeilf wird :

1. Wir wollen durch die Gottesdi -

nung den unierten Charal

Landeskirche nichf antasten oder ge

fährden lassen

2. Wir sind überzeugt , daß

Abänderung unserer Gottesdi rd

nung von
19 die si m Rahme

dessen he irde d f 1

sche ssion unserer Landeski

im Herbstf 1940 vorgeschlagen haf , der

Bekennfnisstand nicht

3. Wir wissen , daß weithin und gerade

der Jugend eine stärkere Betonung d

liturgischen Charakfers de Gott .

dienstordnung ge hf wird ,

Bedeufung der

S0Oll
jedoch die

erhalfen bleiben

entspringt der Absichf — lebend

Teilnahme der Gemeinde am Gotte

diensf zu fördern . W

daß es viele Gemeinden g
eine Aenderung unserer

ordnung von 1930 nicht gewünschf

wird , und daß solche Gemeinden nicht

Prredigtf VOII
VVIdieser Wuns

IT WISSel

deshalb als weniger lebendig aànge

sehen werden dürfen

4. Wir beobachfen , daß in unserer Lan

deskirche eine bedaue

und Versch

Gottesdiensfformen Pl .

lichkeit 67

1
Wir fühlen uns verpflichf

den liturgischen Chaos 2zu s1

Wir wollen einen Weg f

die Gemeinden vor Willkür t

gegen ihren Willen weder angefrieben noch

zurückgehalten werden . Damit die Gemein

den sich über eine Lifurgie ein Urfeil bil

können , wollen wir ihnen ermöglichen ,
tische Erfahrungen zu sammeln

Wir haben die liturgische Komn

auftragt , ihre Vorlage vom

Herbst unter Berücksichfigung der

vorgebrachten Bedenken 0
prüfen . Wir erwarten , daß im Herbst

Synode etwa folgender Anfrag
wird :

à) für eine angemessene Frist ( etwa 3 Jahre )
wird den Gemeinden freigegeben oder

empfohlen , eine Gottes stordnunę

schrittweise einzuführen , die im weser

lichen dem neuen Vorschlag der lif

gischen Kommission entsprichtf ;

b) eine über den Vorschlag hinausgehende
Veränderung der Gottesdienste muß

unterbleiben und ist nötigenfalls rück

gängig zu machen ;

SUer

Inden

Vorgelegi

U

c) andererseits soll keine Gemeinde ge -

zwungen werden , die badische Gottes

dienstordnung von 1930 zu verlassen ;

fder Frist soll über die G0
lie Tdu neu beratfen und en

chieder

De 5te der lifurgischen
inden noch vd

4 7 40

in us ommt uns gam
8885561 rauf itig zu erfahren

au L entgegen un
rdung des 30

ennfn de ck auf die G6

beturchtfef rd

8 mgemäß überarbeitete Entwurf de

Kommission lag dann der Landes

im Oktober 1050 vol
nd Ergänungen u

rdnung isf mit den Rich

Landessynode für die Ein

ru Gottes . beschlossen

5ftenflicht im VBI . Nr . 1/105ʃ

ohr Richflinien im de

en Gesangbuches Seife 93 - 108 abgedruck

Auf der Tagung der Synode im März 100

hfete als Sprecher des Hauptausschusses de
Pfarrer Lic . Erwin Mülhaupf über dis

Gesanghuch und legür ein neues
6 ynode folgenden Antfrag vor :

1. Die Vorarbe zu einem neuen Gesäng

buch sollen in Richtung der Aufnahne

Deutschen Evangelischen Gesäng

buches ( DEC ) gehen , das bereifs in ach

grohen Landeskirchen Aufnahme geſul
oRevision dieses DE0

nit den Landesxkirchen

die es bereifs àu

It; einèe eHWAI

zoll nur gemeinsamen

vorgenc werden ,

genommen haben .

2. Die G staltung des II . Teils des kommen

den Gesangbu ( landes birchliche An

hang ) , sowie die der Zusäfze zu ihm sollen

einer Kor imission werden , dis

Herr Landesbischof D. Bender mit Pfanet

Li Mälhe upf baldmögl lichst zur Arbeit be

Mmen

108 soll . “

Antrag wurde einsfimmig aàngenom

aen ( Synodalberichf Seife 27
28 ) .

Der Beschluß der Landessynode bedeutet ein

bewußte Ablehnung des vom „ Verband Evange

Kirchenchöre “ unfer dem Vorsifz vol
Oberlandeskirchenrat Prof . D. Dr . Mahrenhol

ausgearbeifeten und den Kirchen vorgelegſel

Sssanggbuchs der evangelischel
( GEC2 88 sen „ einseifige Vorliebe

für die Liederrdes 16. und 17 . Jahrhunderts, selbst

wenn sie in einem sprachlich kaum mehr vel

ständlichen Text überlieferf sind “ , allgemein àu

Ablehnung gesfoßen war .

Inzwischen haffe sich unter Leitung des Vise -

präsidenten Lic . Dr . Söhngen der „Gesangbuch
ausschuß der Osfkirchen “
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mehr so , daß- der

chenchöre“
kirchen “ und

zangbuchkommissionen einen neuen Er

eine Stammausgal b 3

deskirchen im Jahre 1950 n 94

legt werden konnte

Ceneralsynode der Verei
igten

F

chen Deufschlands eee Kl 1und verpflicl

die ihr angesch
55

§schaffung eir

sangbuchs diesen Stamn

I Teil aufzunehmen . Auch die Gesangbuchk

mission unserer Landeskirche spra Eür

Uebernahme dieses Stammes aus und arbeite

einen badischen 3

aus , der im Jahr

legt worden ist

den fanden ihre

Entwurf der Ges angbu

badischen Liedera ne

fder ordenEr wurde auf hen Tagung der Lan

dessynode im April 551 beraten und

Streichungen und änzungen auf 1 I

— — angenomr ( Vergl . Synodalbericht
vom April 151 , Seife 3/8, 45/49 , 52/72

Inzwischen haben die Lanc von 17

Landeskirchen ein neues Ge E

zelben Stammfeil und eine

Iiedanhang — — und eich

ihrer Skirche eingeführf

Gebiet des goftesdiensflichen
der EKD ein groher Schritt

tan . Denn nunmehr können

schen Kirchen Deufschlands

sangbuch eingeführtf haben

gleichen Texften und nach

dien ( 2371) gesungen werden

Ueber 40 von den 117 Lie

schen Anhangs stehen auch

Anzahl von anderen landes

gen , 80 daß sich die 2
———

de ( ö

sangbüchern befindli gemeinsamen
auf etwa 440 erhöhf .

Auch das Choralbu -

Gesangbuch ist fertigge
Ostern 1952 erschienen . Die Aufgabe , dieser

reichen Schafz neuer Lieder und Melodien sich
8 23 l

SerTe Geme dinden àuf vieleanzueignen , wird un
Jahre hinaus beschä gen . Wir erhoffen

dem neuen Gesangbuch und dem neuen Sing

viel Segen für das geistliche Leben unserer

meinden .

bl Die Cemeinden .

Die seit 1947 wieder durchgeführfen Kirchen

visitationen lassen erkennen , daß in den meisten

treu

Während in den Stadfgemein
Jahr hin

Landge
chengot 28

wird be

2 —suchs de

de einer auf

hf haf . Den

ibt bei 3 — daß in

at Wwenigen Gemeinden die Enfkirchlichung

n Einfl luß

in man

AUusmäàbe àngenom
irchlichem Lebenmeinden mif regem
ührt hatten , sind

rũc kläufi -

Jen
Ein grober

T
Teil

Viedereintrift voll

—ç die

res Landes an Reg -

rig läßtf , sind , aufs

egesehen , rechf am geringsten in

len kirchlich nichtf lebendi gen Gemeinden , die

ing der Sekten nicht an

„ daß durch die Aelfestenwab
1 2055 arder Akfive

Mit .

in— — stark

gi ibt es viele

f581 2 Ge

dert WO rde N

en die Mit ———— unserer

Gemeindesäle gesfaftef ist . Eine

orwiegend evangelischer Ge -

heufe eine kafholische Mehrheif

zt durch die Flüchtlinge in Sũd

evVangelische Diaspora stark ange⸗

wachsen , so daß in der Berichtszeit in vielen

Diasporagemeinden die Zahl der Predigt - und

Unteérrichtsstafionen vermehrt werden mußte

ohne daß es gli ch gewesen wäre , den Pfarr

die diese vermehrfe —— not

gew Hilfe durch Vikar zu ge

2 Gründe dafür sind aus der 81 afist

ständigen Geisflichen dr 8.

ind die 3 dineren Städfe

den Ma

811

leufet eine fasf
Wilesen Kkonnfe , E

erträglicl durch die vor allem die seelsor -

gerlic Hausbesuche zu kurz kommen . Wenn

unsere Gemeindeglieder nichf stärker zur seel

sorgerlichen Mifverantwortung erwachen , Wer —



den die Folgen in der fortschreiftend

lichung einerseits und im Erfolg der

paganda andererseifs spßürbarer werden , als dies
bis jefzt dank der kirchlichen Gewöhnung der
Fall ist .

Nicht wenige Gemeinden biefen das Bild

eines regen Gemeindelebens , an dem die Kraft
des Wortes Gottes sichtbar wird . Enfgegen der

häufig zu hörenden Meinung , als sei die katho -
lische Kirche überall im Vormarsch , kann im Ge
bief unserer Landeskirche festgesfellt werden ,
daß die Zahl der Uebertrifte zur katholischen
Kirche hinter den Ueberfriften 2ur
schen Kirche zurückbleibt

7 1
SVäangell

Ueber die kirchliche Sammlung der Jugend ,
der Männer und der Frauen , ohne die die kirch -
liche Arbeif in den Gemeinden nichtf mehr denk -
bar isft , wird an anderer

richfef ( S. 12 u. 20 fl . )

Stelle gesonderf be

c) Die Kirchenmusik .

Im Jahre 1951 konnfe das Kirchenmusikalische
Insfitut in Heidelherg auf eine zwanzigjährige
Arbeit zurückblicken . In diesen 20 Jahren haben

amn Instituf studiert :

619 Vollstudierende

1134 Gäste für Teilgebiefe , meist Orgelspiel ,
1733

In der Berichfszeif von 1948 bis 1051 Waren es
211 ( darunfer 115 weibliche ) Voll -

studierende ,
369 ( darunfer 230 weibliche ) Gäsfe für

Teilgebiefe ,
580 ( darunfer 354 weibliche ) Studierende .

Bei den obigen Zahlen ist jeder Student in

jedem Semesfer neu gezählf , sodaß , um die Zahl
der Studierenden annähernd zufreffend wieder -

zugeben , die Zahl der Vollstudierenden durch
eWwa 4 und die der Gäste durch 2 - 3 gefeilf wWer
den muß

Prüfungen wurden in der Zeif von 1948 1651
abgelegt

3 Diplom - Prüfungen ,
25 ( darunter 10 weibliche ) Reifeprüfung

für haupfamfliche Kirchenmusiker ,
( darunter 18 weibliche ) Prüfung füt
den nebenamflichen Organisfen - und
Chorleiferdienst ,

5 ( daruntfer 5 weibliche ) Befähigungs
nachweis für den Organisfendienst

54 ( darunter 31 weibliche )
Dem Kirchenmusikalischen Insfifut wird durch

die Einführung des neuen Gesangbuchs eine
wichtige Aufgabe zufallen . Das neue Chordl
buch stellt an die Organisten gröhere Anforde .

rungen als das alte . Dadurch wird auf Jahre hin
aus die Weiferbildung der Organisten à2u einet
unerlählichen Aufgabe , die in Wochenendkur
sen und Freizeifen für Organisfen und Chorleiter

durchgeführf werden muß

2us

Um dies zu ermöglichen , isft anzustreben , dab
in jedem Kirchenbezirk mindesfens eine haupt
amfliche Kanforensfelle geschaffen wird , die mi
einem Kirchenmusiker , der die Diplom - oder dis

A- Prüfung besfanden haf , besetzaf wird , dem 2u
sammen mif den Lehrkräften des Kirchenmusika
lischen Instfituts die Weiferbildung der Kirchen
musiker des Kirchenbezirks anvertrauf werden
kann .

Um das kirchenmusikalische Leben unseret
Landeskirche zu fördern und einheiflich auszu

richten , wird beim Evang . Oberkirchenraf das

„ Amt für Kirchenmusik geschaffen . Träger det
kirchenmusikalischen Arbeif sind der „ Landes
verband evangelischer Rirchenmusiker “ , del

„ Landesverband der Kirchenchöre “ und die „Ar.

beifsgemeinschaft der Posaunenchöre “ .

Im Zuge der Neuordnung isf es notwendig
daß ) das seif Jahren bestehende Provisorium be
endet und ein haupfamflicher Landeskirchen⸗
musikwart angesfellt wird . Die Landessynode
wird gebefen , die Miftel für diese neue Plan⸗
stelle zu genehmigen

II . Die Diener der Kirche .

a) Die Kirchenleifung . Auf 1. Januar 1949 ist
Oberkirchenrat Gustav Rostf , der seif 1033 der

Kirchenleitung angehörfe , in den Ruhestand ge -
treten . An seiner Sfelle wurde auf 1. Mai 1949
Dr . Hans - Wolfgang Heidland , Pfarrer an Heilig -
geist in Heidelberg , in den Oberkirchenraf be -
rufen . Von da an übernahm Oberkirchenraf Dr .
Heidland den Kirchenkreis Südbaden , Ober —
kirchenraf Dürr Miftelbaden . Oberkirchenrat Kafz
behielt Nordbaden . Das Kreisdekanaf Miftel -
baden konnte auch in dem Berichtsabschniff

nichf besetzt werden . Seine Aufgaben werden

von dem zuständigen Referenten wahrgenom -
men .

Seift der Zurruhesefzung von Oberkirchenrat
Rost ist Oberkirchenraf Dürr ständiger Vertreter
des Landesbischofs .

b) Die Pfarrerschaff . Der Druck einer unge —
Wöhnlichen Arbeitslasf , der auf unseren Pfarrem

liegt , konnfe auch in der Berichtsperiode nicht

gelindert werden . Die unter d) dargesfellfe Sta -
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4e nicht

Ilte Sta -

listik über die unständigen Geistlichen zeigf , daß

zich die Zahl der unbesefzten Vikariafssfellen

nicht verringert haf , so daß die Hoffnung auf

eine zunehmende Enflastung unserer Pfarrer sich

leider nichf erfüllte . Ein großer Teil unserer

pfarrer , besonders in den miffleren Städfen und

gröheren Landgemeinden , haf noch immer eine

aubergewöhnlich grobe Anzahl von Religions —

stunden zu erfeilen . Sehr häufig sind es 12 bis

22 Wochenstunden . Dazu kommen im Winter

wöchenflich 4 bis 6 Stunden Konfirmandenunter —

nicht , 3o daß nicht wenige Pfarrer neben ihrem

pfarramf nahezu das volle Depufaf eines Studien -

rats an Unferrichf zu geben haben . Dabei sind in

sehr vielen Fällen fast alle Wochenabende

mit Jugend - , Männer - und Frauenkreisen und

Wochenbibelstunden besetzt . Dazu kommen die

Kasualien und vor allem der sonntägliche Goffes -

dienst , Kindergoftesdiensf und Christenlehre . In

der Diaspora gibf es Pfarrer , die bis zu 14 Unfer -

nichts - und 9 Gottesdiensfstafionen zu betreuen

haben . Wer sich kein Aufo anschaffen kann ,

fährt bei jedem Wind und Wetfer mit dem Mo —

torrad bis zu 1000 und mehr Kilomefer im Monaf

Daß bei dieser übermäbigen Belastung , die für

dis Kirchenleitung eine grobe Sorge bedeufet ,

viele Pfarrer keine Zeit zu Hausbesuchen und

nur schwer Zeif zu Krankenbesuchen finden , isf

umso verständlicher , als , mit Ausnahme der

Crobstadtpfarrer , jeder Pfarrer die ganze Verwal -

tungsarbeit zu leisten haf . Wir haben Ursache ,

unseren Pfarrern , die Jahr für Jahr diese uner -

hörte Arbeitslast mif einer Aufopferung fragen ,
die keine Schonung kenntf , Anerkennung und

herzlichen Dank auszusprechen . Auch den Pfarr -

frauen , die zum größften Teil in der Gemeinde -

arbeit mif tätig sind , danken wir herzlich .

Wir haben zwar die fehlenden Vikare in eini⸗

gen Fällen durch Pfarrdiakone ersetzen können ,
die vor allem in Diasporagemeinden Dienst tun .

Aber die Sorge um die Gesundheif unserer Pfar -

rer verläßt uns nichf . Es ist eine kleine , aber von

ihnen dankbar empfundene Hilfe , daß wir seit

1947 achttägige Freizeifen für Pfarrer und Vikare

durchführen , die der Gemeinschaft unter dem

Wort , der theologischen Weiferbildung und

dem Austausch über Fragen des geisflichen Am -

les dienen . Wir verstehen , daß nichf selten der

Wunsch àusgesprochen wurde , solche Tage
äuberer und innerer Ruhe und geistlicher An -

rogung jedes Jahr zu bieten . Wenn dies auch

nicht möglich ist , ss haben doch alle Pfarrer und
Jikare im Laufe von 3 Jahren einmal eine Ein -

ladung zu einer solchen Freizeit bekommen kön -
nen .

Die Durchführung des Gesetzes zur Wieder -

erstellung eines bekennfnisgebundenen Pfarr -

zandes vom 29 . 11 . 1045 ( VBl . S. 32) ist in der

erichtszeit endgültig zum Abschluß gekommen
mit folgendem Ergebnis : Von dem Gesefz wur —
den betroffen 35 Plarrer . Von diesen wurde einer
entlassen und hat inzwischen im außerbadischen

Kirchendienst wieder Verwendung gefunden .
Von den übrigen 34 Pfarrern sind 22 in den Ruhe -

stand versetzt , von denen 3 einen Verwendungs —
auftrag erhalten haben . Die restlichen 12 Pfarrer

sind wieder ständig angesfellt , mit Ausnahme

von einem , bei dem eine gleiche Behandlung
bis zur Stunde noch nichf möglich war .

c) Die Ostpfarrer .
Die Uebernahme heimatverfriebener Pfar —

rer ist seit einiger Zeit abgeschlossen . Man

darf feststellen , daß der größfe Teil der aus

dem Osten zu uns gekommenen Pfarrer sich in

unsere Verhälfnisse einleben konnfte und eine

neue Heimaf im Land und in unserer Kirche ge -
ftunden haf . Wenn auch die älteren unfer ihnen

gewiß noch oft mit Wehmuf an ihre frühere Wir -

kungssfäfte zurückdenken , so wird damif die all -

gemeine Feststellung doch nichft aufgehoben
Am 1. 1. 1948 waren 40 Ostpfarrer verwendet ,

von denen endgülftig 17 übernommen waren .

Ende 1051 befrug die Zahl der verwendeten Ost -

pfarrer 61 , von denen 56 übernommen waren .

Nach dem kirchlichen Gesefz vom 9. 10. 1947 /

4. 3. 1948 ( VBl . 1947 S. 52 und 1948 S. 6) werden

auch die nur verwendeten Ostpfarrer besol -

dungsmäßbig so behandelt , als ob sie schon über -

nommen wären , also nach den Besoldungsbe -
stimmungen für die badischen Pfarrer .

In diesem Zusammenhang isf auch auf die

Versorgung der im Gebiet unserer Landeskirche

lebenden Ruhestandsostpfarrer , sowie Ostpfarrer - —
witwen hinzuweisen . Bei Beginn der Berichtszeif

handelfe es sich um 57 Personen . Diese Zahl haf

sich bis Ende 1951 auf 84 erhöhf . Seif 1. 10 . 1946 be -

stehft aàuf Grund von Richflinien des Rates der

EKD vom 28 . 1. 1947 , die seither mehrfach ver -

ändert und ausgebaut worden sind , zwischen

den Landeskirchen im Gebiet der Bundesrepu -
blik ein Finanzausgleich . Jede Landeskirche haf

die in ihrem Gebiete wohnenden Ostpfarrer i . R.

und Ostpfarrerwitwen zu unterstützen und in

den Finanzausgleich Beiträge zu zahlen oder

aus ihm einen Zuschuß zu erhalten in dem Aus -

maß , in welchem sie geringer oder höher be -

lastfet isf , als sie es nach dem Umlageverfeilungs -
schlüssel der EKD wäre . Danach haben wir ge -
leistet :

2
Z ahlungen

Rechnungs - 8 unmittelber an
I Octpfarrer i. R.

jahr 4 33
an EKD Zusammen

DM DM DM

Juni 48/31 . 3 . 4957 100 634 . 47 ] 65 563 . — 166 197 . 47

1. 4. 1949/50 [ 67 139 919 . 70] 76 813 . 50 216733 . 20

1. 4. 1950/51 [ 74 156014 . 40 ] 66 369 . — 222 383 . 40

1. K4. 1951/52 [84 fea237 000 . — 2 2

Seif 1. 4. 1950 leistef der Bund an die EKD

gewisse Zuschũsse àus der Erwägung heraus , daß

es sich bei diesen Untferstützungen um Leisfun -

gen an Flüchflinge aus dem Gebiet jenseits der
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den Kirchen des W

werden kann , eine Erwo

des Bonner Grundgesetzes
setzlichen Niederschlag gefunden hat , als hier

gesagt ist , daß die Rechtsverhältnisse von sol

chen Flüchflingen oder Verfriebenen , die am

8. Mai 1945 im öffenflichen Dienst standen , durch

Bundesgesetz zu regeln sind . Die Frage , ob es

sich bei Pfarrern um Angehörige des öffent

lichen Diensfes im Sinne der erwähnfen Bundes

verfassungsbestimmung handelt , wurde z2zwar

verneint , die Pflichf , hier aber einen Beifrag zu

leisten , vom Bund doch bejaht . 2. Zt . erhalten

die Ostpfarrer i . R. und Os tpfarrerwitwen von

jenseits der Oder - Neiße - Linie 75 “ und diejeni -
gen aus der Ostzone 60 ihrer gesefzlichen Be -

züge . Die Leistungen der Landeskirche an diese

Heimatverfriebenen sind rein freiwillige , eine

Rechfsverpflichtung der Landeskirche besfehtf

hier nicht .

d³

Von zwei Seifen her haf in den lefzten Jah

rten ein neuer Zuzug von auswärfigen Pfarrern

in unsere Kirche eingesefzf , der 3
nach zwar in keiner Weise der Hereinnahme der

heimafvertriebenen Ostfpfarrer gleichkommt , in

der Schwere der Entscheidungen jedoch gröher
ist . Die polifischen Verhälfnisse in der Osfzone

Deutschlands haben es mit sich E

immer wieder politische Flü ren

Toren anklopfen und um Aufn — Di
ser Bifte zu willfahren ist deshalb sc wierig , Weil

die Kirchenleitungen der Osfzo Iringend er -

suchen , keine Pfarrer aus den Os dieten aàuf

zunehmen , es sei denn , daß ihre

Kirchenleitung die Aufnahme im W

Wortet . Diese Befürwortungen werden aber

offtenbar ungleich gehandhabtf . A
8

haf es uns
schon scheinen wollen , de 5 selbsf die Kirchen -

leitungen der Ostzone nichf immer zuverlässig
beurteilen können , ob eine Gefe 25 für Leib und

Leben des F üchtenden vorlag oder ob die

Flucht anderen Motiven entspran 9 In einigen
Fällen haben wir Amtsbrüder aus den deufschen

Ostgebieten übernommen , in den meisten Fällen

mußten wir die Aufnahme jedoch versagen .

—

heimafliche

esten befür —

Zum andern wenden sich in den letzten

Jahren in immer zunehmenderem Maße Pfar -

rer àanderer Landeskirchen aus gesundheit -
lichen Gründen mif der Bitte um Uebernahme

an unsere Kirche . Es scheinf die Meinung
im gesamten Gebief der EKD verbreifet zu

sein , daßhß Baden ein . Heilklima für die ver -

schiedensten Krankheifen besitze . Die Kirchen -

leitung konnte Pfarrern , die aus Gründen

der körperlichen Gesundung in unseren Kir —

chendienst aufgenommen sein wollfen , nur in

ganz vereinzelften Fällen eine Beschäftigung Zzu-
Weisen . Es wird meistens übersehen , daß das in

Betracht kommende Gebiet des Schwarzwalds

Diaspora mif verhälfnismäßig wenig evangeli -
schen Pfarreien ist .

starke Fluktuieren der Pfarrer von einer
mdeskirche zur anderen haf , aufs Ganze ge -

sehen , erheblich nachgelassen . Dies ist dankbar

2u begri üben

Die unständigen Geisflichen .

Am 1. 1. 1948 waren im Dienst 88

Davon verwendef als Vikare 33

als Studenfenpfarrer 2

als Religionslehrer 5

beauftragt mit der Versehung einer

Pfarrei 17

Am 1 52 hãaften wir

unständige Geisfliche 66

dazu vorübergehend von anderen Kirchen 2

z usammen 58

Davon waren verwendet :

Vikare 44

Pfarrvikare 1

Diasporapfarrer 2

Studentenpfarrer 2

Pfarrverwalter 10

Religionslehrer 9.

kommen 8 Vikarinnen und 5 Vikarkandi -

dafinnen , die im Religionsunterrichtf eingesefat

eind, und 3 Vikarinnen im Frauenwerk , zusam -

men 16 Theologinnen .

In den einzelnen Jahren haften wir folgende

Zugänge

1948 : Pfarrkandidafen 3

Vikarkandidafinnen . Ä
zusammen 4

19490: Pfarrkandidafen 6

Vikarkandidafinnen 2——f
zusammen 7

1950 : Pfarrkandidaten 28

( darunter 5 aus Gefangenschaft
zurückgekehrfe Vikare )

Vikarkandidafinnen 38Ä
zusammen 30

1951 : Pfarrkandidafen 16

Vikarkandidatinnen 2
zusammen 18

Von den 148 Vikariafssfellen sind 44 besefzt

und 104 unbesefzt .

In der Berichfszeit vom 1. 1. 1948 bis 31 . 12.

1951 hatten wir einen Abgang von 73 aktiven

Geistlichen und einen Zugang von 53 Pfarrkan -

didafen .

Erst von 1052 an werden die Zugänge den Ab -

gang übertreffen , so daß mit einer langsamen
Besserung der Vikarsnot zu rechnen ist .

e ) Der theologische Nachwuchs .

In die Liste der badischen Theologiestuden -
ten Waren am 1. 1. 1052 218 Studenfen , darunter

19 Studentinnen , eingetragen . Die jährlichen
Neuanmeldungen sind gegenüber den Jahren
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1946/47 wieder zurückgegangen , sie betrugen

1950 30 und 1951 25 Studenfen . Immerhin ist das

Verhältnis dieser Zahl zu der Seelenzahl der

Landeskirche noch das günsfigste in der ganzen

EKD .

In ihrer geisfigen und geisflichen Haltung

unterscheiden sich die jungen Semesfer deut -

lich von denen , die unmiftelbar nach dem Krieg

das Studium aufnahmen . Nachdem der Schul -

unterricht wieder geregelte Formen annehmen

konnte und die Abifurienfen nun wieder im Alter

von 18 oder 190 Jahren von der Schule zur Uni -

versität überwechseln , haben sich zwar die schu -

lischen Kennfnisse der Studenfen gebesserf , aber

um die theologischen Fragen wird weniger mit

dem Herzen , dafür umso mehr mit dem Verstand

gerungen . In der persönlichen und akademi -

schen Lebensführung ebenso wie in der Urteils -

bildung haf der starke Drang nach Selbständig -

keit , der unmittelbar nach dem Waffenstillstand

testzustellen war , einem gröheren Bedürfnis nach

Anlehnung Platz gemacht . Der Arbeitsfleiß ist

nach wie vor groß , gröher als vor dem Krieg ,

aber die Aufnahmefähigkeif des Gedächfnisses

ist gemindert .
Viel Zeit muß für die Erlernung der alter

Sprachen aufgewendef werden . 42 % der Kan -

didaten der ersten Prüfungen 1949 %è51 kommen

aus der Oberrealschule , 11 aus dem Realgym -
nasium und nur 47 “ aus dem humanistischen

Gymnasium .
Hinsichflich der sozialen Herkunft zeigt sich

bei den genannfen Examensjahrgängen ein be -

achfliches Uebergewicht der Pfarrhäuser . Sie

stellen 30 % des Nachwuchses , die Lehrer 20 9s,
Beamte 18 %, Bauern nur 4 % und Arbeitfer nur

. Bei der Bewertung dieser Zahlen muß je -

doch bedacht werden , daß die Wahl des väter -

lichen Berufs auch bei anderen Fakulfäfen häufig
anzutreffen ist : unter den Medizinstudenten sind

im Land Württemberg - Baden 40 % Arztsöhne ,

unter den Technikern wählen sogar 50 % das

kach des Vafers , während auch bei den Medi - ⸗

zinstudenten nur 2 % Bauernsöhne und 2,5
7

Arbeitersöhne fesfgesfellt werden .

Die wirtschaftliche Lage der Studenfen ist in

der Regel recht bescheiden . Ein groher Teil muß

sich durch Ferienarbeit das Studiengeld ver -

dienen .
Der Studiengang bedarf , wie die Landes -

synode auf ihrer Tagung vom Oktober 1951 aus -

drücklich festsfellte , dringend einer Reform in

Richtung auf besseres Einleben in die Arbeit der

Kirche , geisfliche Reifung , Kenntnis der Lebens -

verhältnisse unseres Volkes und der öffenflichen

Vorgänge , Beschränkung des Stoffes und Intensi -

vierung der wissenschaftlichen Arbeit des ein -

zelnen Studenten durch Förderung und Auf —

lockerung des Seminarbetriebs . Die auf Grund

des Gesefzes über die rechflichen Voraussefzun -

gen zur Erlangung einer Pfarrstelle vom 25 . 10 .

1951 erlassene Studien - und Prũfungsordnung

vom 13. 12. 1951 stellt einen Schrift auf dieses

Ziel hin dar , allerdings auch nur einen Schritt .

Das Eigenfliche bleibt noch zu fun , und daß es

getan wird , ist die grobe , unausweichliche Auf -

gabe , die nun aber vor allem von den Fakultä -

ten selbst in Angriff genommen werden muß .

Der Theologendienst haf sich im Benehmen

mif dem Oberkirchenrat neu konstifuiert . Er ist

vom Oberkirchenrat mit einem Etaf ausgesfaffef
worden . Er unferhält im Theologischen Studien -

haus Heidelberg eine Bücherei mit dem Verleih

von jährlich 4000 Büchern . Weifer ermiftelf er

Patengemeinden , die bedürffige Studenfen un -

tersfützen , zur Zeit 18 Patengemeinden mit einer

Spendensumme von 30386 DM im Semester . Ge -

meinsam mif dem Oberkirchenrat wird alljähr -
lich eine Freizeit für angehende Theologie -
studenten durchgeführf , bei der die Abiturien -

ten über die kirchlichen Arbeitszweige , über die

Methoden der akademischen Arbeit und über

das studenfische Leben unferrichtet werden . Dar -

über hinaus stehen die Mitglieder des Theo -

logendienstes den Studenten zur persönlichen

Berafung zur Verfügung und werden auch viel -

fach in dieser Eigenschaft aufgesucht . Gelegent
lich fassen sie in den Semesterferien die Studen -

ten der umliegenden Gemeinden zu einem kur

zen Treffen zusammen .

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft badi -

scher Theologiestudenten finden in Heidelberg ,

Basel und Tübingen in jedem Semesfer einige

Abendveranstaltungen , gelegenflich auch Wan -

derungen statt . In den Semesterferien wird je -

weils eine mehrtägige Rüsfzeit unter der frei -

willigen Beteiligung eines guten Drittels der ba -

dischen Theologiestudenten durchgeführt .

Unmittelbar durch den Oberkirchenrat er -

gehen in Abständen von einigen Monaten Rund -

Dbriéefe aàan die Theologiestudenten , in denen

aktuelle kirchliche oder studenfische Fragen be -

sprochen werden und denen Nachrichten oder
Veröffenflichungen kirchlicher Werke beigelegt

sind . Der Referenf des Oberkirchenrats besucht

in jedem Semester mindestens einmal die ge -

nannten drei Universitäten , um sowohl in

Sprechstunden den einzelnen Studenten zur Ver -
fügung zu stehen , als auch in gemeinsamen

Rundgesprächen oder referierenderweise an ihn

gestellte Fragen zu beantworfen .

Für Stipendien wurden ausgegeben vom 1. 4

1949 bis 31 . 3. 1952 insgesamf 50 %70 DM , und

z2war 156 Stipendien für Badener und 82 für Ost -

studenten .

Das Theologische Studienhaus in Heidelberg

haf sich weiterhin als eine Lebenszelle der Hei -

delberger Studentengemeinde bewährf

t) Die Gemeindehelferinnen .

Der Bericht an die ordentliche Landessynode

von 1948 haf festgestellt , daß der Bedarf an Ge -

méindehelferinnen von Jahr zu Jahr gewachsen
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sei , sodaßb man damif rechnen könne , daß die

Zahl von 100 Gemeindehelferinnen bald erreichf

wäre . Diese Vorausschau haf sich bewahrheifef

Zurzeit befinden sich 129 Gemeindehelferinnen

im Diensf unserer Landeskirche

Bei der Einrichtung dieser Insfitufion wurde
im Raum unserer Kirche nicht die Bezeichnung
„ Pfarrgehilfin “ , sondern „ Gemeindehelferin “ ge -
Wählt , um anzudeufen , daß es sich nichf in ersfer
Linie um eine Bürokraft des Pfarrers , sondern um
eine Helferin handelt , die mif einer gewissen
eigenen Verantwortung einen Diensf in der Ge -
meinde zu versehen haf . Diese Linie haf sich als

richfig erwiesen . Die gesfeigerte Verwalfungs -
arbeit hat es notwendig gemachf , daß die Ge -
meindehelferinnen das Maschinenschreiben und
die Führung der diensflichen Korrespondenz be -

herrschen . Nach der anderen Seife hin ist es ge -
lungen , sie von der allzu starken Belastung mit

Religionsunferricht weithin zu befreien und die
Richfzahl von 8 Wochensfunden im großen und

ganzen zu erreichen . Die Gemeindehelferin er -

scheinf heute nichft mehr nur in städfischen Ge —

meinden im Bild der kirchlichen Mifarbeifer , son -
dern ebenso in den mit Flüchflingen durchsetz .

ten Land - und Diasporagemeinden . Unfer diesen
Umständen haf es sich als segensreich erwiesen ,
dabb die Gemeindehelferinnen Angestellfe der
Landeskirche und dadurch durch die Kirchen -

leitung versetzbar sind .

Da dieses Amtf schon in das 4. Jahrzehnt
seines Besfehens eingefrefen ist , wurde die im
letzten Hauptbericht angedeufete Frage einer

erweiferten Alfersversorgung nunmehr geregelt .
Näheres darüber siehe S. 34 .

Der Zugang an Schülerinnen zur Evangelisch -
sozialen Frauenschule in Freiburg war in den zu -

rückliegenden Jahren so groß , daß befürchtet
werden mußte , daß nichf alle Absolvenfinnen
dieser Schule in unseren Kirchendiensf über —

nommen werden könnten . Der sfarke Zugang
der Freiburger Schule scheinf wieder etwas
nachzulassen , ohne daß dadurch die Deckung
des normalen Bedarfs gefährdef wäre .

III . Bezirkssynoden , Kirchenvisitationen und

Pfarrkonferenzen .

à) Bezirkssynoden .

Seit der Erstaftung des letzten Hauptberichts
sind die Bezirkssynoden wieder voll in Gang
gekommen . Sie haften sich nicht nur mif der Er -

stattung und Durchberafung der Haupfberichfe
der Bezirke zu befassen , sondern ihre Gufachfen
über eine neue Gottesdiensfordnung , die Neu - —

regelung der Pfarrbesetzung , den Schild des

Glaubens , das neue Gesangbuch und den Ent -
Wurf für eine badische Kirchengeschichfe abzu -

geben . Dadurch wurde die von manchen Seifen

angeregte jährliche Tagung der Bezirkssynoden
seit ihrem Wiederzusammenfrift im Jahre 1947
verwirklicht . Sümfliche Bezirkssynoden sind ohne
Zwischenfälle verlaufen . Es darf angenommen
werden , daß ͤsie das kirchliche Leben der Be -
zirke gefördert haben . Ueber die Erträgnisse
ihrer Arbeit geben die beiden Bezirkssynodalbe -
scheide des Evang . Oberkirchenrafs auf die
ordentlichen Bezirkssynoden der Jahre 1948 und
1950 Aufschluß ( siehe VBI . 1950 S. 1 ff . und 1052

l

b) Kirchenvisifafionen .

Die seit 1947 wieder aufgenommenen Kirchen -
Visitafionen haben nunmehr in dem größten
Teil unserer Gemeinden wieder staftgefunden .
Ueber deren Ergebnis isf unfer Ib Die Gemein -

den , S. 5/6 ) Perichfet .

c) Piarrkonferenzen .

em von der Landessynode auf ihrer Früh⸗

jahrstagung 1948 ausgesprochenen Wunsch , die

geistfliche Zurüstung der Pfarrer möge vermehrt

werden , ist in weitem Umfang Rechnung ge —
tragen worden . Nichf nur daß die beiden amt -
lichen jährlichen Pfarrkonferenzen durchgeführt
und dabei in der Regel neben einer gründlichen
Bibelarbeif meisf wissenschaftliche Themen be⸗
handelf wurden . Es haf sich auch in vielen Be -
zirken die gute Sifte gebildef , daß die Pfarrer -
schàft monaflich einmal zu einem Konvent zu —

sammenkommf , um neben der Besprechung lau -
ftender Dienstangelegenheifen sich der theolo -

gischen Arbeift zu widmen . In nichf wenigen
Bezirken haben sich Texfkreise gebildet , die
sich wöchenflich zur brüderlichen Aussprache
und Predigtvorbereitung zusammenfinden . Diese
Texfkreise sind vielfach als die geisflichen Kraft⸗

zentren der Kirchenbezirke anzusprechen .
Um die brüderliche Lebensgemeinschaft der

Pfarrer zu verfiefen , haben einige Bezirke die

Pfarrkonferenz zu einer mehrtägigen Rüstzeif

ausgebauf , gelegenflich auch unfer Teilnahme
der Pfarrfrauen . Ein besonders dankbares Echo
finden die vom Oberkirchenrat in Nord - und

Südbaden veransfalteten Pfarrerfreizeiten von
der Dauer einer Woche . Hier ist den Pfarrern die

Möglichkeif geboten , in der erholsamen Afmo -

sphäre eines Heimes gemeinsam auf Gotfes Wort

zu hẽ
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zu hören , sich durch Referafe über die neusfen

Ergebnisse der theologischen Forschung und Dis -

kussionen unferrichten zu lassen und Erfahrun -

gen über die Gemeindearbeit und das persön -
liche Leben auszufauschen . Die Freizeiten wer⸗

den durch die Kreisdekane oder Mitglieder des

11

Oberkirchenrats geleifet und geben damif auch

die Möglichkeif , die Verbindung zwischen Kir —

chenleitung und Pfarrerschaft zu stärken . Fasf

alle Pfarrer haben schon an einer solchen Frei -

zeit teilgenommen , nicht wenige bereifs zum

zweiten Mal .

IV . Die besonderen Dienste der Kirche .

à) Volksmission .

Evangelisafion beginnt bei dem Evangelisfen .
Zwar frägt die evangelisfische Arbeit ihren Lohn

in sich selbst , wWeil sie fiefe Demũfigung und

große Freudigkeif schenkt und zu anhalfendem

Gebeft und einfälfigem Glauben an die un - —

widerstehliche Machf des Goftesworfes nöfigt .

Aber der evangelisierende Pfarrer bedarf darum

doch der sorgfälfigen Vorbereitung . So veran -

staltete das Volksmissionarische Amt alljährlich
für Pfarrer und Pfarrfrauen eine großbe , guf be -

suchte Freizeit mif Pfarrer Erich Schnepel - Groß -
almerode und Pfarrer Ochsenbein - Straßburg .
Und als Fruchf hat die volksmissionarische Bru - —

derschaft auch immer neue Glieder erhalfen , die

zum Evangelistendiensf bereif sind . Es ist mög -
lich geworden , Bezirksevangelisafionen durch -

zuführen , bei denen bis zu 20 Mifarbeifer zur

gleichen Zeif eingesefzft waren .

Evangelisafion sefzt weiferhin einen Ge —

meindekern voraus , der den Evangelisten mif

Fürbitte trägt und ihn mit seinem persönlichen
Zeugnis stützt . Dieser Zurüstung des Gemeinde -

kerns dienen die jährlich in etwa 170 Gemein -

den durchgeführfen Bibelwochen , eine Einrich -

tung , die auch , abgesehen von dem speziellen
Evangelistendiensf , in vielen Gemeinden einen

testen Plafz im Kirchenjahr als Anlaß zu gemein -
samer Verfiefung in die Heilige Schrift gefunden
hat . Die Bezirksbeauftragten der Volksmission

werden auf die Bibelwoche alljährlich im Rah -

men einer Freizeit auf dem Thomashof vorberei -

tet und geben das dort Erarbeifete ihrerseits auf

einem Ronvent den Amfsbrüdern ihres Bezirks

weiter . Die Bibelkreise , die durch die Evangeli -
sationen in den Gemeinden entstanden sind , er —

halten durch einen vierfeljährlich erscheinen -

den Rundbrief die Handreichung für ihre Bibel -

arbeit . Gelegenflich freffen sie sich bezirksweise .

Im Augusf 19050 konnte in Neusafz ein Freizeifen -

heim für die Jugend errichtet werden , in dem

seither etwa 35 Jugendfreizeiten mit jeweils
40 - 80 reiferen Jugendlichen staftgefunden ha -

ben . Im Augusf 1951 wurde daneben das Bibel -

heim eröffnet , in dem seither 6 Freizeiten mif

insgesamf 185 Teilnehmern , meist Gliedern der

Gemeindebibelkreise , durchgeführf wurden . Das

Bezeichnende dieser Freizeifen ist die Mifarbeif

der Gemeindeglieder ; sie übernehmen die fäg -
lichen Andachfen , manche Bibelarbeit und viel

Seelsorge . Das gilt besonders für die Jugend -
freizeifen .

Die eigenfliche Evangelisafionsarbeit ge -
schiehf jährlich in über 150 Gemeinden , sei es

in Form ausgesprochener Evangelisationen , sei

es in Form von Vortragswochen . Gelegentlich
wurden sämfliche Gemeinden eines einzigen

Bezirks zur gleichen Zeit im Rahmen einer Be -

zirksevangelisafion erfaßt . Sofern es sich um

ländliche Gemeinden handelfe , konnten immer

wieder Menschen zu einer bewußten Begegnung
mit Christus geführt werden . Freilich sind die

Widersfände stärker als in früheren Jahren . Die

Ortschaften stehen weithin unfer dämonischem

Bann , ausgelösf durch Zauberei . Die polifischen
und wirtschafflichen Vorgänge , die mannigfach
erfahrenen Schicksalsschläge haben die Herzen

verhärtet und unempfindlich gemachtf , die

eifrige Agifafion der Sekten konnfe nicht wenige

Gemeindeglieder blind für das wahre Licht

machen , und wirkfte andererseits abstobend auf

manchen , der sich nun überhaupt von allem

Suchen nach der Wahrheit abwendet . Die Evan -

gelisafion der Großstädfe steht noch als große

Aufgabe vor uns und verlangt nichf nur eine be -

sondere geisfliche Vollmachf , sondern auch die

Besinnung auf neue Wege und Weisen der Ver -

kündigung .

b) Evangelische Akademie .

In mancherlei Krisen hat sich dieser nach dem

Kriege neu entstandene Arbeifszweig behauptfet

und , soweit wir urteilen dürfen , manche gute

Fruchf gebracht . Zunächsf erschwerte im Jahre

1948 die wachsende Beschäftfigung , die der Ab -

schluß der Enfnazifizierung und der Wiederauf

bau der Wirtschaft zur Folge hatte , die Teil⸗

nahme àan den ursprünglich sich über eine ganze
Woche ausdehnenden Tagungen . Dann nahm

der Währungsschnift den Teilnahmewilligen die

erforderlichen Miffel . Ende 1940 wurde die Fal -

kenburg gekündigt , und in Verbindung damit

kam es im Frühjahr 1950 zum Ausscheiden des

bisherigen haupfamtlichen Leifers . Die Tagun -

gen mußfen nunmehr in dem Erholungsheim
Charlottenruhe neben dem dort eingerichteten

R
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Kurbetrieb und mif jeweils wechselnden Leifern

durchgeführt werden . Dennoch durften sich die

Veransfaltungen eines von Jahr zu Jahr wach

senden Zuspruchs erfreuen . Während 1948 in

10 Tagungen 295 Teilnehmer , 1940 in 12 Tagun

gen 3903 Teilnehmer erreicht wurden

1950 12 Tagungen mit 585 und 1951

mit 1115 Teilnehmern . So ist

daß Ende 1051 ein neuer hau

eingestellt und durch die Landessynode die Auf

nahme eines Darlehens zur Erweiferung der

Charlottenruhe genehmigt wurde .

3
gerec

0 kiirhor Le5170r

1950 kam es zur Gründung des „ Freundes
kreises der Evangelischen Akademie “ , der sich

um die Werbung von Tagungsfeilnehmern und

um die Weiferleitung der Tagungserg sse in

die Gemeindekreise und Berufssparten , nach

Möglichkeit auch um die finanzielle Unfer

R der Arbeif bemühf

In einigen Städten fanden örfliche Veranstal

tungen staff , so 2. B. die alljährliche geisfliche
Woche für

——
getragen von

der Evangelischen Ak ademie Mannheim , die

Heidelberger durchgeführt von dem
1 XXdie geist 2

onstan⸗
474 1

Jer Akademie 1

Landeskirche wird in

sAugenmerk finden . mũ

—60

Männerwerk .

M32IVIEDas nnerwerk suchfe mif seiner

gleichzeifig in die Tiefe zu dringen und in die

Breite zu führen . In die Tiefe , sofern die mitf -

arbeifenden — — — begonnen haben ,
einer „ Bruderschaft der Mifarbeifer des Männer
werkes “ zusammenzuschliehben . Es haf sich ge

zeigt , daß die lose Form , in der sich die Arbeit

zunächst und in berechfigter Ablehnung der

alten Vereinsformen vollzogen haffe , nichf zu -

reichfe , um dem einzelnen den nöfigen Rückhalt

in der täglichen Auseinandersefzung mif seiner

Umwelf zu geben , erst recht nichf , um den For -

derungen und Ratschlägen der Kirche in der

Oeffentlichkeit den nöfigen Nachdruck zu ver —

leihen . Auf der Suche nach einer dem Wesen

der kirchlichen Arbeit gemäßen Gestalf fand

das Männerwerk zuerst die „ Lebensordnung
des evangelischen Mannes “ , zehn Richfsäfze ,
die in evangelischer Freiheif das geisfliche Ge -

sicht des evangelischen Mannes zeichnen und

inzwischen in dem Gesamfgebief der Evangeli -
schen Kirche in Deutschland und in der Oeku —

mene Beachtung und Aufnahme gefunden ha -

ben . Diese Lebensordnung wurde dann zum

sichtbaren Band , das diejenigen , die sich nach

dieser Ordnung zu leben bemühen , als eine Bru -

derschaft zusammenschließt . Um diesen Zusam -

menschluß zu beschleunigen , gleichzeifig um die

Männerarbeif stärker in die Aktivitäf und Ver —

.Sic 30

antwortung der Männer selbst überzuleiten und

somif den Pfarrer zu entfla ten die drei

haupfamflichen Mifarbeiter des Männerwerks in

der zweiten Jahreshälfte 1951 Gemeinden

Die Zurüstung der mifarbeitswilligen Männer er—

folgte in jährlich etwa 50 Rüsfzeifen .
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zum Auftrag der Kirche

d) Frauenwerk .

Die von den 7 hauptamflichen Mifarbeiferin -

nen des Frauenwerks geleisfete Arbeif gliedert
sich in vier Gruppen :

Zuersf ist der Besuchsdiensft zu nennen , der

die Mifarbeiterinnen in die Frauen - und Mütter⸗
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kreise der Gemeinden führt und Bibelarbeifen

oder Themenbesprechung Jen abhalfen läßt . Es

fanden jährlich 70 — 10 f che Veransfalfungen

statt . Auch die spezielle Anrede einzelner Grup -

pen erwies sich als notwendig , so der Akademi -

kerinnen ( 1051 àan 14 Abenden ) , der berufstäfi -

gen unverheirafefen Fr ( 1951 an 22 Aben -

den ) und der Konfir enmütter (1050 in 62

stunden , 1951 in 18 Stu

und dankbar auf 0

in den Diaspora es Baden ( Süd -

baden ) . In diesen Orten übernahmen vielfach

Vertrauensfrauen die Verantworfung für das Le -

ben der Diasporafrauenkreise

Zweifens ist von der Zurüstung der Mifarbei

terinnen zu sprechen . Arbeitsgemeinschaften für

pfarrfrauen , die weithin Träger der Arbeif in den

Gemeinden sind , fanden jährlich 22 - 41 statt ,

Rüsftage für Pfarrfrauen , Mifarbeiferinnen und

Diasporahelferinnen im Jahre 1951 18

Drittens : Als die „ Spezialifät “ des Frauen -

werks dürfen wohl die Freizeiten für Frauen und

Mütter bezeichnet werden , die namenflich in

Falkau und Toc veransfalfet wurden

Gährlich 30 - 35 mal ) chnifflich 15 Frauen

erhalfen hier , verbunden mit der seelisch - körper -

lichen Erholung , eine geisfliche Stärkung , sodaß

viele als fröhliche Zeuginnen der großen Tafen

Gottes wieder in ihre Gemeinden heimkehren .

Nach einem werden diese Frauen

wieder zu e ammengerufen und

in ihrer Standhaft ztärkt . Solche Freizeit -

treffen fanden jährlicl 16 mal sfaff . Auch di

Akademikerinnen und berufstäfigen unverheira -

teten Frauen wurden zu Freizeiten eingeladen ,

in früheren Jahren auch Witwen und Rofe -

Kreuz - Schwesfern .

Der vierfe Arbeitszweig entstand mif der

Gründung des Müftergenesungswerks durch

Frau Elly Heuß - Knapp . Dieses Werk stellf den

frauenverbänden , also auch unserem Frauen -

werk , beachfliche Geldmittel zur Verfügung , um

erholungsbedürftigen Frauen einen vierwöchi -

gen Aufenthalt in einem von dem Frauenwerk
ausgewählten und geleiteten Heim zu ermög -
lichen . Konnfe man zunächsf fragen , ob diese

Sozialarbeit in den Aufgabenkreis eines kirch -

lichen Frauenwerks gehöre und die Mifarbeife -

rinnen nichft über Gebühr belasfe , so sfellfe es

sich miftlerweile heraus , daß die Erholungskurse

ähnlich wie die vom Frauenwerk selbsf getrage -

nen Mütterfreizeiten eine missionarische Bedeu -

tung allerersten Ranges besifzen . Immer be -
gann sich in dem Maße , als sich die Lebens -

geister der abgearbeifeten Frauen wieder regten ,

auch das Bedürfnis nach seelsorgerlicher Aus -

sprache bemerkbar zu machen , und nicht selten
durfte die Hausmutfer eheliche , familiäre und

berufliche Schwierigkeifen bereinigen . Die Zahl

der auf diese Weise zur Erholung verschickten

Mütter betrug 1950 monaflich 25 , 1951 monat -

lich 40 .

maàuberꝗ
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Nichf übergangen werden soll die Mithilfe

bei der Bahnhofsmission in Karlsruhe und die

Seelsorge im Frauengefängnis Karlsruhe .

Als Handreichung für die Mifarbeiferinnen ,

zugleich als ein Blaft für die evangelische Frau

überhaupf , wurde die Monafszeitschrift „ Der
Kreis “ mif einer Auflage von 1200 geschaffen .

Im Blick auf die Frauenabende , die Wwohl von

fast allen Gemeinden heufe veranstaltef werden ,

ist zu sagen , daß sich die Leitung des Frauen -

werks bemühf , bei aller Rücksichtnahme auf das

verständliche Bedürfnis der Frauen nach Ent —

spannung und Unterhaltung doch auch auf eine

ausgesprochene Bibelarbeit und auf eine Durch -
denkung der Lebens - und Wirtschaftsfragen hin -

zuwirken , wie sie heufe an die Frau und Mutter

gestellt werden . Seit kurzem ist auch eine So-
zialarbeiferin damitf beauftragt , die Erfassung der

Fabrikarbeiferinnen zu versuchen .

e) Studentenseelsorge .

Der bei den Theologiestudenfen zu beobach -

tende innere Strukturwandel giltf für die Studen -

tenschäff überhaupf . Die Aufgeschlossenheif der

Kriegsgenerafion für das Evangelium ist Weithin
entweder einer krifischen Haltung , die besten -

falls zu Diskussionen bereit ist , oder gar einer

völligen Gleichgülfigkeit gewichen . Sicher trägt

dazu der harte Kampf ums Dasein bei , der schon

den an der Universitäf prägt und den Stu -

Sstudium lediglich als
das Lel

denten verleifef , sein

Examensvorbereitung zu verstehen . Weiter ist

eine Wandlung darin zu sehen , dab der junge

Studentf , der kaum mehr durch den Dienst in der

HI des Driften Reiches erfaßt Wworden war , nichf

mehr in der individualistischen Abwehrhalfung

der Kriegsgenerafion steht , sondern wieder

festere Lebensgemeinschaften sucht . Studen -

tische Verbindungen werden neu gegründef
oder leben wieder auf .

Auf die Studenftengemeinde wirkt sich diese

Situsfion in der Weise aus , daß zahlenmähbig der

Besuch der Veranstalfungen nachgelassen hat .

Hinzu kommt , daß auch in den Studentenge -

meinden selbst durch das Ausscheiden der alten

Semesfer um das Jahr 1050 herum geradezu von

einer Krise gesprochen werden konnte . Aber es

darf auch schon fesfgestellt werden , daß diese

Krise überwunden isf . Es sind namenflich die aus

der kirchlichen Jugendarbeit hervorgehenden

Jungen , die nun an die Stelle der Frontsoldafen
einrücken und der Gemeinde neue Impulse ge -

ben . Es isf ferner bezeichnend , daß neben die

wöchenfliche Bibelstunde , die in den Jahren
nach dem Krieg den eigentflichen Mittelpunkt

des Gemeindelebens darsfellte , nun der Aus -

spracheabend über aktuelle Fragen als Gegen -

pol tritt , und daß sich die Kleinkreise , in die sich

die Studentengemeinde gliedert , auch Ange -

legenheiten des öffenflichen Lebens zuwenden .

Ein missionarischer Vorstoß jedoch , der zu einem
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breiten Einbruch in die Studenfenschaff geführt

häfte , ist an keiner Universifät gelungen — 80

wenig wie auf den anderen Arbeifsgebiefen der

Kirche . Man glaubt sich in der Studenfenge

meinde deshalb auf den Weg des persönlichen

Zeugnisses von Mensch zu Mensch geführf und

bemühf sich darum , die Glieder der Gemeinde

zu einem lebendigen Zeugnis in Wort und Taf

zu stärken .

Offen ist noch die Frage , wieweif es der Stu

denfengemeinde gelingt , auch eine geisfliche
Heimaf der in einer Korporafion eingegliederfen
Studenfen zu sein und dabei doch selbsf den

Charakfer der Lebensgemeinschaft , die eine Stu —

dentengemeinde sein soll , zu wahren .

Unbestriftene Elemente des Lebens der Stu —

dentengemeinde und für fasf alle Studentenge -
meinden bezeichnende Lebensäuberungen sind :

häufiger Empfang des Heiligen Abendmahls ,

Pflege der Liturgie ( das studenfische Gebetsbuch

ist eine schöne Fruchf dieser geisflichen Lebens⸗

gestaltung der Studenfengemeinde ) , starke Mit —

vVeranfwortung der Studenten àm Gemeinde -

leben durch Vertrauensstudenten und Mit —

arbeiferkreise , Freizeiten , Verbindung mit den

Hochschulen der russisch besefzfen Zone in Form

von Pafenschaften , ökumenische Beziehungen
und enge Tuchfühlung der Studentenpfarrer und

Vertrauensstudenfen der deufschen Hochschu -

len untereinander .

1950 hat auch die Karlsruher Studenfenge -
meinde einen haupfamflichen Pfarrer erhalfen

Von nichf zu unferschäfzender Bedeutung für

die Studenfenseelsorge ist das Evangelische Stu -

dentenheim in Heidelberg , Eigenftum der Keller -

Thoma - Stiftung . Von den 50 Heiminsassen sind

wenigstens die Hälfte Nichttheologen . Die fäg -
lichen Andachten des Heimleiters und die

ssubere Hausordnung üben beide einen wohl -

tuenden Einfluß aus . Der Leifer ist zugleich Vikar

in Heidelberg - Neuenheim .

Wohl auch in diesem Zusammenhang isf zu

berichfen , daß 1040 Kreisdekan D. Hof auf die

neu errichfete Honorarprofessur für evangelische
Theologie an der Universifäf Freiburg berufen

wurde . Durch seine Vorlesungen und Uebungen
wird zugleich auch ein wesenfliches Stück Stu -

denfenseelsorge geleistet .

f) Flüchflingsseelsorge .

Durch die Aufnahme der Heimafvertriebenen

in den Raum unserer Landeskirche ( bis zur

Volkszählung am 13 . 9. 1050 in Nordbaden 74 301

Zugewanderte , in S̃dbaden 72010 ) sind weite

Diasporagebiete besonders im Süden der Lan -
deskirche entstanden . In nichf wenigen Gemein -

den überwiegf die Zahl der Heimafverfriebenen

die der Einheimischen . Viele kleine Gemeinden

sind überhaupt neu entstanden . Dabei gibt das

zahlenmäbige Bild nur eine unvollkommene

Vorstellung über die wirkliche Lage . Wenn 2. B
die vier evangelischen Kinder eines enflegenen
Hotzenwaldortes keinen evangelischen Reli .

gionsunterrichf erhalten könnfen , weil die kleine
Zahl den weiten und beschwerlichen , im Winter
Verschneiten und vereisten Weg des zuständi -

gen Pfarrers nicht lohnfe , so bedeutfefe dies in
der Regel , daß sie in den katholischen Religions -
unterrichft übernommen würden . Und wenn dem

kleinen Häuflein Erwachsener kein Gottesdienst

gehalfen werden könnte , weil vielleichf nur ein

unfreundlicher Rathaussaal zur Verfügung steht

oder der Sonntag des Diasporapfarrers viel zu
kurz ist , um auch nur die wichfigsten Dörfer

seines Gebiefs aufzusuchen , so würden die Hei -

mafverfriebenen eben den katholischen Gottes .

dienst besuchen , sei es , daß sie bestrebt sind ,

sich die Sympathie ihrer katholischen Um-

gebung zu erwerben , sei es , daß sie in sich ein

echfes Bedürfnis nach Sonnfagsheiligung ver —

spüren .

Es ist Hegreiflich , daß die kirchliche Betreuung
der Heimatverfriebenen in der Diaspora bei wei .

tem die Möglichkeifen der Pfarrer übersfeigt . Da

keine theologisch ausgebildeten Kräfte zur Ver .

fügung standen , entschloß sich der Oberkirchen -

rat 1949 , zwölf Pfarrdiakone , meist aus der baye .
rischen Diakonenanstalt Rummelsberg , einzu -

stellen , zunächsf im Dienste des Hilfswerks , seit

kurzem unmittelbar dem Oberkirchenraf un —

terstellt , aber unter Beibehaltung der mif dem

Hilfswrerk geschlossenen Verfräge . Die Pfarrdia -

kone haben unfer der Dienstaufsichf eines Pfar -

rers in dem ihnen zugewiesenen Gebiet den

kirchlichen Dienst der gottesdiensflichen Ver —

kündigung und Sakramenfsspendung , der Amts :

handlungen wie Trauungen und Beerdigungen
des Unferrichts und der Seelsorge wahrzuneh⸗

men . Lediglich die Konfirmafion und der Kon -

firmandenunterricht verbleiben bei dem zustän -

digen Gemeindepfarrer . Die Pfarrdiakone sind

mif einem Kraftrad ausgesfaftet worden . Sie er -

füllen ihren ebenso körperlich wie seelisch an -

strengenden Diensf mit großer Treue . Aufs Ganze

gesehen , konnfe verhüfef werden , daß die Hei -

matverfriebenen zu ihrer Heimaf auch noch ihre

kirchliche Gemeinschaft verloren . In nichf We—

nigen Gemeinden Südbadens haben die neuen

Gemeindeglieder , namentlich die aus den ost .

deufschen Provinzen stammenden , einen ausge

sprochen belebenden Einfluß auf ihre neue Ge -

meinde ausgeübt . Die Kirchlichkeif der aus den

osteuropäischen Ländern kommenden Deut —

schen isf im Durchschniff nicht besser , aber auch

nichf schlechfer als die der Eingesessenen .

Der Einsafz der Flüchflingsfürsorgerinnen , zu—-

nächstf lediglich als soziale Hilfe gedacht , erweist

sich mif der Zeift ebenfalls als ein seelsorger -
licher Diensft , den kein Pfarrer in der Diaspora
mehr missen möchfe . Aeußere und innere Not

hängen bei den Heimatverfriebenen besonders
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eng mifeinander zusammen . Bei den Hausbe

zuchen , die die Flüchflingsfürsorgerinnen mit

Gewissenhaftigkeif und Liebe in den Dörfern

ihres Bezirks durchführen , und in den von den

Heimatvertriebenen gern und zahlreich besuch

ten Sprechstunden geschiel nichf selten die

seelsorgerliche Kleinarbeit , zu der den Pfarrern

und den Pfarrdiakonen einfach die Zeit fehlf . Die

in einigen Städten errichfefen Lehrlingsheime

und die Konfirmandenkurse in Ludwigshafen

bedeufen ebenfalls mif ihrer prakfischen Hilfe

zugleich eine Glaubenssfütze

Hin und wieder werden die Heimatvertriebe -

nen zu landsmannschafflichen Gottesdiensten

und Abendmahlsfeiern nach der Ordnung ihrer
alten Heimafkirche zusammengerufen . Einige aus

dem Osten stammende , jetzt im Diensf der Lan -

deskirche sfehende Gemeindepfarrer haben
diese Aufgabe übernommen , und die Landes -

kirche kommt für die entstehenden Reisekosten

auf . Diese Gottesdienste wecken nichf , Wie ge -

legenflich befürchfef wird , die Sehnsuchf nach

der alten Heimaf , sondern helfen , die ja bereifs
bestehende Sehnsucht den Händen des Herrn

der Geschichfte anzuvertrauen , und zeigen , daß

auch die neue Heimafkirche die innere Noſ der
Heimatvertriebenen versteht und mitträgt . Des -

gleichen unterstüfzt die Landeskirche durch

Geldmiftel die Arbeit der sog . Hilfskomitees ,

d. h. der kirchlichen Zusammenschlüsse der Hei -

matvertriebenen , nach ehemaligen Kirchenge -

bieten geordnet . Die Hilfskomitees wollen ihre

Landsleufe einerseits vor nationalisfischer Radi -

kalisierung und falscher menschlicher Hoffnung
bewahren , andererseits in allen persönlichen und

sozialen Fragen beraten und unterstüfzen .

g9) Krankenhausseelsorge .

An den Krankenanstalten der 4 Grohsfädfe

unseres Landes bestehen besondere Kranken -

hauspfarreien . In Mannheim sind 2, in Heidel -
berg 3, in Karlsruhe 2 und in Freiburg 1 Kran -

kenhauspfarrer fäfig . Eine 2. Krankenhauspfarrei
in Freiburg ist errichfet , konnte jedoch bis jefzt

noch nichf besetzt werden . Wenn auch die Ge -

meindepfarrer Kranke aus ihren Gemeinden , die

längere Zeit in den Krankenhäusern liegen , im -

mer wieder besuchen , so ist doch eine geordnete
und regelmäbige Krankenhausseelsorge an den

groben Krankenanstalten und Kliniken unseres

Fandes dadurch nichf gewährleisfeft . Namentlich

in den Universifäfskliniken liegen Kranke , die

von auberhalb unseres Kirchengebie kom -

men , und die ohne den Seelsorgediensf der

Kirche blieben , wenn nicht besondere Kranken -

hausgeistliche angesfellt wären . Die Regel -
mäbigkeit des Besuchsdienstes , die Durchfüh -
rung sonntäglicher Goftesdienste in den Ka-
pellen und auf einzelnen Stafionen sowie die

Zusammenarbeit mit Aerzten , Schwestern und

4 —
den Krankenhausleitungen ist nur durch haupt -

amtliche Pfarrer bei den großen Krankenanstal -

ten gewährleistet . Wenn dieser Dienst auch be -

sonders hohe Anforderungen an den seelsorger -

lichen Takt und die innere Kraft des Geisflichen

stellt , so ist er doch andererseits s0 Wesentlich
und helfend , daß die Kirche ihn mit dankbarer

Freude fuf .

h) Gefängnisseelsorge .

Es isf seif der Berichfersfaftung für die ordent -

liche Tagung der Landessynode vom März 1948

gelungen , an den 3 Strafvollzugsansſalten unse -

res Landes wieder planmäbige Geisfliche zur An -

stellung zu bringen . Die Strafansfaltspfarrer sind

in den Betreuungsdienst an den Strafgefangenen

mit eingeschalfef , sodaß sie eine genaue Kenntnis

der persönlichen Verhältnisse der Gefangenen

von Amts wegen erhalten und in ihrem Seel -

sorgedienst auswerten können . Zwei dieser drei

haupfamflichen Pfarrer sind aus den Geisflichen

unseèrer Kirche hervorgegangen , einer entstammt

den Reihen der heimatvertriebenen Ostpfarrer .

0

Die Gefängnisseelsorge bei den Amts - und

Landgerichten wird nach wie vor nebenamt -
lich von Gemeindegeistlichen wahrgenommen .

Schwierigkeifen bei der Ausübung der Seelsorge
und bei der Durchführung der Gottesdienste

haben sich nirgends ergeben .

V. Die Arbeit der Kirche an der Jugend .

à) Religionsunterrichſ .

In den Jahren 1945 - 148 , über die der letzfe

Haupfberichf einen Ueberblick zu geben hafte ,

begannen sich die Grundlinien des Neuauf -

baues abzuzeichnen , wenn auch zur Zeit der Ab -

fassung jenes Berichtes noch vieles im Flußp war .

Die große Frage , die damals noch nichf end -

gültig beantwortef werden konnte , war die , ob

die Kirche aufgrund der gerade abgeschlosse -
nen Erfahrungen den Religionsunferricht an der

Volksschule mehr und mehr in eigene Regie

übernehmen sollfe , indem sie ähnlich wie im

Osten einen Kafechefenstand schuf , der den

Haupffeil des Religionsunferrichts häfte über -
nehmen können oder ob der vor 1933 be -

stehende Zustand wieder hergestellt werden
sollfe . Es wurde die Ansichf vertfreten , daß man



denjenigen unter den älteren Lehrkräften , denen

die Erfeilung des Religionsunferrichfs ein Her

zensanliegen war , sowie den heranwachsenden

Lehrern und Lehrerinnen , die aufgrund klarer

innerer Enfscheidung zu diesem Unferrichf ja

sagten , die Beauftragung zur Erteilung von Re

ligionsunterrichft geben solle . Neben diese Lehr

kräfte sollte der Katechefenstand treten . Dies

schien , aàn der Gröhe des Auftrags gemessen ,
die beste Lösung zu sein . Die Kirche haf sich

jedoch genöfigt gesehen , diesen Weg zunächstf

nichf zu beschreiten , sondern die ihr gebofene
Möglichkeit , den ganzen Religionsunterricht
durch Lehrer und Pfarrer geben zu lassen , zu er -

greifen . Die Gründe für diese Entscheidung
waren folgende :

Der sStaaf war nicht nur bereit , sondern

wünschte seinerseits nachdrücklich , daß der

durch den Kirchenvertrag von 1932 beschlossene

Zustand im Blick auf die Erteilung des Reli

gionsunterrichts bestehen bleibe . Er traf dafür

ein , daß die Lehrerschaff die Erfeilung des Reli

gionsunterrichts wieder übernehmen und in ge -
ordneter Weise durchführen solle . Von Seifen der

beiden Unferrichtsverwaltungen Karlsruhe und

Freiburg wurden der Kirche alle Möglichkeifen
christlicher und kirchlicher Beeinflussung in den

Lehrerbildungsansfalten gebofen , ferner wurde

die Durchführung der Arbeitsgemeinschaften
zwischen Lehrern und Pfarrern unterstüfzt , die

Beuggener kirchlich - kafechetischen Kurse in

jeder Weise gefördert und auf diese Weise

bekundet , daß die Besfimmung der Schule als

Chrisfliche Gemeinschaftsschule nicht nur auf

dem Papier sfehen , sondern in die Tat über

geführt werden soll . Die Zurückweisung zahl -

reicher Lehrer von der Erteilung des Reli⸗

gionsunterrichts häfte unfer diesen Umsfänden

Wohl schwere Spannungen hervorgerufen , die

sich nicht nur zwischen Kirchenleitfung und

Unterrichtsbehörden , sondern wohl auch in den

einzelnen Gemeinden zwischen Pfarrern und

Lehrern bemerkbar gemachf häften . Ob es einem

mindesfens im Anfang fachlich nichf sehr quali -
fizierten Kafechefenstand gelungen wäre , fesfen

Fuß in der Schule zu fassen und die Jugend in

die Hand zu bekommen , erschien mehr als frag -
lich . Die finanzielle Seife soll hier völlig auber

Beftrachf bleiben , wiewohl sie nichf belanglos
gewesen wäre . Die Kirchenleitung häfte von

sich aus einen Notstand heraufgeführf , der

gröber gewesen wäre als die Tafsache , daß bei

einer weitherzigen Handhabung der Beauftra -

gung der Lehrerschaft mif Erteilung von Reli -

gionsunterricht eine Reihe von Lehrern diesen

Unterricht ohne inneres Verhältnis zur Kirche

erteilf . Es war deuflich geworden , daß im Augen -
blick wenigstens eine Lösung der großben Auf —

gabe der Unterweisung unserer Jugend im Evan -

gelium , die allen unseren Wünschen gerecht zu

werden vermag , nicht gegeben war . Wir durf -

ten nichft Türen zuschlagen , die offenstanden .

Wir haben unsere Entscheidungen nichf vom

Tag beeinflussen zu lassen und sind nichf den

Weg des geringsten Widerstandes gegangen ,
sondern wir glaubften Gott nichf vorgreifen zu
dürfen . Sollen wir nicht darauf vertrauen , daß
Gott seiner Kirche einen Weg für die Unfer —

weisung ihrer Jugend im chrisflichen Glauben

auftun wird , wenn er ihr den jefzt gegebenen neh .

men sollte ? Darum entschied sich die Kirchen

leitung dafür , den bisherigen Weg des Religions
unterrichts , der ihr wieder angeboten war , zu
beschreiten und zu versuchen , auf ihm das best -

möglichsfe zu erreichen . Wir wissen , daß wir s0

Gelegenheif haben , Fehler und Unterlassungen ,
die wir in der Vergangenheif an der Lehrerschaft

begangen haben , gutfzumachen und in immer

neuen Begegnungen mift den evangelischen
Lehrern uns zu prüfen , zurechtweisen zu lassen

und in der Geduld zu üben .

Die Erteilung des Religionsuntferrichts an der

Volksschule kann , aufs Ganze gesehen , schul -

technisch als gesicherf gelten . Mif geringen Aus⸗

nahmen erhälf jede Klasse wieder die in der

Schulordnung vorgesehene Stundenzahl . Dies ist

der Tafsache zu danken , daßb etwa 88 / der

evangelischen Lehrkräfte Religionsunferrichf er

teilen . Die Religionsprüfungen sind ordnungsge -

mäß durchgeführf worden und haben ein über —

raschend gufes Ergebnis gezeifigt . Der Besetzung

der Lehrerstellen wurde von uns aus größfe Auf .

merksamkeif zugewendetf , um Zzu erreichen , daß

die Besfimmungen des 8 34 des Schulgesetzes

von 1910 durchgeführt und die Sicherung des

Religionsunferrichts gewährleistet würde . Wäh⸗

rend auf dem Land und in den Kleinstädten der

gesetzliche Zustand in der konfessionellen Zu -

sammensetzung des Lehrkörpers wieder herge -

stellt ist , bestehf leider in den gröberen Städfen ,

besonders in Mannheim , Heidelberg und Frei -

burg , noch eine starke Verschiebung zum Nach -

teil der evangelischen Bevölkerung . Die Unter

richtsverwalfungen wurden wiederholt mit

Nachdruck auf diesen Zustand hingewiesen und

haben Abhilfe zugesagt . Die Durchführung sei

deshalb nichf einfach , wird uns gesagt , weil

planmäßig angestellte Lehrkräffe nicht von ihren

Stellen enffernt werden könnfen . Auch stfehe die

Schwierigkeit der Wohnraumbeschaffung hin -

dernd im Wege . Leider sind die Verhandlungen
über die parifäfische Stellenbesetfzung nicht ohne

Bitterkeif für uns geblieben . Wir möchfen jedoch
hoffen , dab im Laufe der nächsten Jahre nach

dieser Seite hin eine Aenderung eintrift .

In den lefzten Monafen des Jahres 1951 haf

die Frage der Neuordnung der Lehrerbildung in

Baden die Gemüfer stark bewegt . Als in der

2. Hälfte des Jahres 145 das Schulwesen wie⸗

der aufgebauf wurde , traten wir für die alte ba -

dische Regelung ein , daß die Schule simultfan , die

Lehrerbildung nach Konfessionen getrennt sein

solle , weil die Chrisflichkeif einer Schule von der

Christlichkeit der Erzieher abhängt . Der badische

Sta⸗
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iͤ Wach als katholische
zu fragen , indem er Genger

vorsahund Lörrach als evangelische Akademi

Die französische Besafzungsmacht lieb diesen

plan jedoch nicht zur Ausführung kommen , son -

dern verlangte aus ihrer laizisfischen Einstellung

heraus eine simulfane Lehr hdem

der Einfluß der Besafzungsmäch

gelegenheit ausgeschalfet War , erhob die CDU

in Baden die Forderung , die ursprünglich vor -

gesehene Konzeption jefzt zu verwirklichen
bie badische Regierung hafte starke prak⸗

tische Bedenken , noch vor der Lösung der

Südwestraumfrage die Neuordnung der Lehrer —-

bildung durchführen zu können . Der Herr Lan

desbischof nahm in seinem bekannfgewordenen

Brief an den Staafspräsidenten Wohleb vom Juli

1951 die gleiche Stellung ein , indem er grund -

sätzlich der konfessionellen Lehrerbildung zu -

stimmfe , im Augenblick jedoch die Durchfüh⸗

rung dieses Anliegens nichf für geeignet hielt .
Trofzdem wurde die Trennung der Lehrerakade -

mien in eine evangelische und eine kafholische

noch kurz vor der Südwestsfaafabsfimmung

durchgeführt . Neben den beiden nach Konfessio -

nen getrennten Akademien in Freiburg besfeht

eine simultane Akademie in Gengenbach . Lei - ⸗

der ist bis heufe noch keine befriedigende Ge -

staltung der evangelisch - pädagogischen Akade -
mie erreicht . Ob sich diese Form der Lehrerausbil -

dung im neu zu bildenden Südwestsfaaf durch -

setzen wird , muß die Zukunft zeigen . Auf die

gesamfe Lehrerbildung in Bad gesehen , darf

gesagt werden , daß durch die
1

itigkeit der Do -

zenfen für evangelischen Religionsunterricht an

den Lehrerbildungsansfalten ein gufer und merk -

barer Einfluß auf die Junglehrerschaft aus -

geht . Wir dürfen hoffen , daß das Verhältnis

Lehrerschaft und Kirche von daher immer mehr

ein posifives wird .

4
1
I

E

Die bei der Abfassung des letzten Berichtes

noch stark in der Diskussion stehende Frage der

kirchlichen Einführung der Religionslehrer ist

jetzt zu einem Abschluß gekommen . Man darf
wohl sagen , daß die durch das Entnazifizierungs -

gesefz seinerzeit aus dem Diensf gekommenen
Lehrer wieder im Schuldienst stehen . Wer bis

heufe noch nichf wieder aufgenommen wurde ,

wird wohl nicht mehr reakfiviert werden . Die

Einführung der alten Lehrer , die seinerzeif den

Religionsunterricht niedergelegt haften , ist be -

zirksweise durch die Dekane durchgeführf Wor —

den . Es handelt sich heute somit nur um die Ein -

führung der Junglehrerinnen und Junglehrer ,
die die Lehrerbildungsansfalten verlassen . Diese

Einführung geschieht nach Beendigung des
Examens durch den Religionslehrer der betref .

fenden Lehrerbildungsansfalt in einem Haupt -

gottesdienst in der Gemeinde , zu der die Lehrer -

bildungsanstalt gehört . Mit dieser Regelung
haben wir gufe Erfahrungen gemacht . Zurzeif

besitzen im Raum der Landeskirche 2028 Lehr -

17

kräfte die Beauftragung zur Erfeilung von Reli - ⸗

gionsunterricht .

Der Religionsunterricht an den Höheren Lehr -

ansfalfen bereifet der Kirchenleitung insofern

Sorgen , als die Bereifstellung der notwendigen
Lehrkräfte immer wieder auf Schwierigkeiten
stöbBt . Diese Schwierigkeiten sind nichf nur wie

nach 1945 in der Wohnungsnot oder in anderen

äuberen Dingen zu suchen , sondern bestehen

in der Hauptsache in dem Mangel an Kräften ,

die für diesen Dienst eine besondere Eignung
besifzen . Wenn auch die in den Höheren Lehr —

anstalfen wieder regelmähig durchgeführfen Re -

ligionsprüfungen im allgemeinen kein ungünsti -

ges Bild ergeben haben , so dürfen wir uns nicht

darüber fäuschen , daß dieser Unferricht eine der

schwierigsten kirchlichen Aufgaben der Gegen - ⸗

wart darsfellf . Als erschwerendes Moment für die

Erteilung dieses Unterrichts muß die Tatsache

angesehen werden , dab vielen Gemeinde

pfarrern infolge des sfarken Vikarsmangels die
notwendige Zeit für eine gediegene Vorberei -

tung nicht zur Verfügung steht . Die Kirchenlei
tung bleibt nach wie vor darum bemüht , die

Z2ahl der hauptamflichen Stellen zu erhöhen und

die für den Unferricht besonders begabten Kräfte

in der Pfarrerschaft für diesen Sonderdiens !

willig zu machen . Trösten kann in dieser Sifus

lion àllein die Hoffnung , daß Gott sich zu seinem

Wort bekennt und daß in späferen Jahren

manchèe Fruchf erwächst , die wir Menschen nicht

für möglich gehalfen häffen .

Nicht minder schwierig ist Aufgabe und Si -

tuatfion des Religionsunterrichts an den Fach - und

Berufsschulen . Hier ist die Not im letzten Jahr

ebenfalls deshalb so groß geworden , weil wir in

der Bereitsfellung von Religionslehrern mit dem

Wachstum der Fachschulen nicht Schritt halten

konnten . Der Staaf haf die haupfamflichen Re

ligionslehrerstellen an den Fachschulen besol -

dungstechnisch in die Akademikergruppen ein

gereiht und verlangt darum von uns für diese

Stellen die Nominierung von Vollakademikern

Es ist uns bei der derzeitigen schwierigen Per

sonallage der Landeskirche nichf möglich , die -

sem Verlangen zu entsprechen . Infolgedessen

können mehrere hundert Wochenstunden Reli

gionsunterricht an den Fachschulen der gröhe -

ren Städte unseres Landes nicht erfeilt werden .
Dieser Zustand ist deshalb so besonders schmerz

lich , weil hier eine volksmissionarische Gelegen

heif erster Ordnung gegeben wäre , Wenn es der

Kirche gelänge , die geeigneten Kräfte an diese

Stellen zu bringen . Rein katechetisch ausgebil
dete Kräfte für diesen Dienst einzustellen ist

deshalb kaum verantworfbar , weil aufgrund der

Volkszählung feststehf , daß die jetat stark an -

gewachsenen Fachschulen in 3 - 4 Jahren erheb

lich an Schülerzahl einbüßen werden . Damit

schmelzen auch die Religionsklassen wieder Zu -

sammen , sodaß eine Reihe der jetat benötigten

Lehrkräfte überflüssig werden . Wir haben des
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müssen . Die

synode in den zurück

ser Frage befal

zur Errichtung einer evangelischen Beispiel -

schule unferbreitefe . In dankenswerter Weise

wurde diesem Vorschlag zugesfimmt und die

organisaforischen Möglichkeiten für die Durch -

führung dieser Rufgabe geschaffen . Trotz be-
mühender Verhandlungen ist es bis heufe noch

diesen Gesefzen

Badischen Landes -

en , solange der

st . Die Maßnah -

Gen

Kraäft i

ite zur Erhalfung unserei

difen sind , liegen auf

auf die Neugestfal -

Verfassung unis .

n Elternarbeif . Beide Aufgaben -
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r den Vorschlag2＋—

nicht gelungen , eine von der Landeskirche ge -

tragene Höhere Sch zu entwickeln , vvie dies

in unserer
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ischen und

anger mögliNachbarschaff schon 1

stliche Infernatsschule

deskirche im Lauf der

8

hoffen jedoch , daß die chi
I
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3 werden . In der gleichen Ri

die evangelischen Privafschulen
7 wle in Heidelberg - Wie

Wenn auch nicht unmittelbar zu unserer Landes -

kirche gehörend , die

e In die Senm

Thadc

gewiesen , daß es

6, daß in der rfassung des
l

Privatscl

fen wird , um die Totalifätsansprüche de

zuf dem Sektor der öffenflichen Erziehung

brechen und auf dem Gebief des höheren Sc

Wesens eine echfe und fruchfbare Konkurrenz

zu schaffen

Eine weifere nichf Zzu unferschäfzende Ein -

flußmöglichkeif auf die öffenfliche Erziehung
i

möglich durch ein gufes Verhältnis der Kirc

zu der Lehrerschaft . Die im Jahre 1946 ins Leber

gerufenen Arbeifsgemeinschaften zwischen Leh -
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tscheide
rern und Piarrern haben hier eine entsc

Aufgabe . Da allein auf dem Wege der i

neuen persönlichen Begegnung ein lebendis

und brüderliches Verhälfnis zwischen Le

schaft und Pfarrerschaft hergestellt und gepfl30 .
werden kann , haf die Kirchenleitung zur WC

nehmung dieser Aufgabe die Erri chtung eine

Kafechefischen Amtes in unserer Lande 0

von der Synode erbeten und erhalfen . Pfa

Lic . Wallach , der in dieses Amt perufen v
hat mif grober Hingabe und gutem Ge

ogischen Arbeit
ersten Impuls der päda -

schàaften aufgefangen und weiferentwi

haf selbst vielen dieser Arbeifsgemeinsch

durch Vorträge gedient , sie landauf landab

sucht , Anregungen für die Durchführung dié

Arbeitsgemeinschaften gegeben , Redner

mittelt und so die Arbeif in jeder Wei

kördert . Möchfe es gelingen , die evangel

Lehrer in diesen Arbeitsgemeinschaften nich

nur für ihr Amt als Religion

sondem ihnen immer neu ihr

Wir müssen zum Schluß dies

über den Religionsunterricht und

tung der Kirche für die öftenfliche

feststellen , daß wir uns der Unzu änglich

hier Geleisfefen völlig bewuß

Front ihrer Arbeif stehf die Kirche täglich im

Kampf mit dem Säkularismus , ja mif chrisfus -

feindlichen Mächten , die ihr ihre Ohnmachf

und Unzulänglichkeit deuflich vor Augen stel -

len . Daß uns die gewif notwendigen rechflichen
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Weil uns Barmherzig
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Aposfolischen Halfung

eit widerfahren isft , werden wir nicht müdeK
Die Liebe Chrisfi dringef uns also . “

Konfirmandenunferrichf und Chrisfenlehre

Die Konfirmafionsnot isft gewiß nichf geringer

geworden . Die anderen Fragen auf dem Unter —

richtsgebief haben sich jedoch als so vordring

lich erwiesen , daß eine Lösung dieses Problem

kreises noch nichf in die Wege geleifet

konnfe . Soweif wir sehen , ist das bis jetzt auch

in keiner anderen Gliedkirche der EKD möglich

gewesen

werden

Dringlicher ist auch die Behandlung der

Fragen , die durch die Durchführung der Chri

stenlehre heufe gesfellt werden . Nichf nur in

den Städfen , sondern ebenso sehr auf de

ist bis auf wenige Ausnahmen die konfir

Jugend in den frühen Nachmifiagssfunder

Sonntags nicht mehr zur Christenlehre zusam -

menzubringen . Die Konflikfe , die für den Gotfes

dienstbesuch der neu konfirmierten Jugenc

durch die Verlegung der Christenlehre auf —8
Sonnfagvormiftag entstehen , sind im Bericht des

Jahres 1048 aufgezeigt . Auch erhebf sich imme

neu die ob die in der Unionsurkunde ge

forderte Abhaltung eines 2. Goftesdiensfes am

Sonntag nach Wegfall der Nachmiftagschristfen
lehre auf einem anderen Wege erfüllt werden

kann .

Kirchliche Jugendarbeit .

Das besondere Kennzeichen der kirchlichen

Jugendarbeif ist die Freiwilligkeif . Die kirch
liche Unterweisung der Jugend im Re ligions⸗-
unterricht , im Konfirmandenunterricht und in
der Christenlehre geschieht im Rahmen eine
bestimmten Ordnung und Sitte und haf das
Tauf - und Konfirmafionsgelübde zur Grundlage
Wer an dieser uuns nichf feilnimmt ,
stellt sich auhberhalb der

Kärchlichen Gemein
schaft und fällt heufe noch auf .
arbeit ist es gerade

amddetehed.Altersstufen sind , umso auffalle

gehörigkeit zu einem — — — is . Dem evan —
gelischen Jugendwerk in Baden gehören in allen
seinen Ausprägungen einschlieplich der Ge -

meinschaftsjugend nach der Zzählung vom Sep —
tember 1051 33 606 Glieder an . Von diesen sind
18 000 ( 54 % Jugendliche über 14 Jahre und nur
4000 ( 12 ) über 18 Jahre . Da von dieser Alfers -
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smann
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iB ein -

zelne erwachsene Gemeindeglieder , die nicht

unmittelbar Jugendkreise leiten , als Berater und

Helfer in seelsorgerlichen und prakfischen Fra -

gen eine ganz neue Verbindung zwischen Er -

wachsenen und Jugendlichen in gegenseifiger

Hilfe hersftellen können .

Der Versuch , die gesamfe evangelische Ju -

gend unseres Landes in einer festen Arbeitsge -
meinschaft zusammenzufassen , ist auch in den

lahren nach 1948 nicht geglückt . Der Badische

evangelische Jungmännerbund ( CVIW ) hat sich

nichf mit der Gemeindejugend verbinden lassen .

Der Bund christdeufscher Jugend ( BCJ ) hat seine

Bundesarbeit wieder stärker befont , wiewohl er

mit seiner Mädchenarbeif im Mädchenwerk ver

plieben ist . Damif ist zum Ausdruck gebracht

dab auf der Mädchenseife frotz dieser Belastung

die Zusammenfassung im Mädchenwerk stand

gehalten hat . Auf Anregung der Jugendkammer

der EKD isf eine evangelische Jugendkammer

auf Landesebene gebildet worden , in der alle

evangelische Jugendarbeit in loser Weise zu -

sammengeschlossen ist . Als haupfamfliche Mit -

arbeitfer stehen im Mädchenwerk 5 Sekretärin -

nen , für die männliche Arbeit im Landesjugend -

pfarramt ein Landesjugendwart , neben dem für

die Posaunenarbeit und das Jugendsingen der

Landesjugendsing - und Posaunenwart wWirkt . Irn

Raum der Landeèskirche sind in 10 Kirchenbe -

zirken Bezirksjugendwarfe eingesefzf , die hälftig

vom Kirchenbezirk und von der Landeskirche

besoldet werden . Außer dem Landesjugend -

pfarrer wurde ein hauptamflicher Jugendpfarrer
für die Stadt Mannheim eingesetzt . Die Jugend -
Wärte wirken hauptsächlich in den Städfen und

in den Kirchenbezirken , in denen bisher fast

keine Jungmännererbeit War . Dadurch fällf ihnen

eine großhe Aufgabe und Verantwortung zu , zu -

mal die Schwierigkeifen für die Jugendarbeitf

auf dem Dorf gröber zu sein scheinen als in der

Stadt . Im Blick auf die Frage , ob die Bezirks -

jugendwarfe zu vermehren oder zu vermindern

sind , darf auf die würftembergische Landeskirche
hingewiesen werden , die in Stuttgart eine alte

jungmännerarbeit haf und trotfzdem auber dem

hauptamflichen Jugendpfarrer 20 Jugendwarte
allein in der Stadf Stuffgart einsetzt . Ferner sei

auf den durch gute Traditionen geprägten West -

bund ( Siegerland , Wuppertfal , Minden - Ravens -

berg ) hingewiesen , der 1000 haupfamfliche Mit -

arbeifer für die Jungmännerarbeit in Dienst ge -

stellt hat . Müssen diese Vergleiche uns nicht die

Frage stellen , ob wir in Baden die missionari -

schen Aufgaben an der Jugend ernst genug

nehmen ? Dazu kommt , dab heute jede Jugend -

arbeif Spezialisten benötigt . Wir brauchen nichf

nur besondere Kräfte für das Singen , die Posau -

nenäarbeit und den Sport , sondern auch für Ar—-

beifer - Jugend und für Schülerkreise . Die manch -

mal gehörte Klage , daß die Bezirksjugendwartfe

ihrem Dienst nichft zur Zufriedenheit aller Be-

zirksgemeinden nachkommen , findet durch diese

21

Vergleiche mit àußerbadischen Verhältnissen

und durch den Hinweis auf die Notwendigkeit

von Spezialarbeiten ihre Erledigung .

*Von je
lichen Jugendarbe
kräfte . Sie sind auch heufe wieder in !

vorhanden . In allen Kirchenbezirke 8

arbeiferrüsten in verschiedener Zeiffolge statt .

sind durch die persönliche Vorbereitung ,

neben dem haupfamt —ner standen

E.
Zahl

iter die freiwilligen Hilfs -

P0C

durch

durch Erfahrungsaustausch und seelsorgerliche
Hilfe zu wesenflichen Kernkreisen für die ein -

zelnen Gruppen geworden . Aehnlich versuchen

die in längeren Abständen folgenden Aelteren -

treffen die einzelnen kleinen Gruppen der über

18jährigen àaus den Gemeinden zusammenzufüh -
ren und ihren Fragen gerecht 2 Auf

1er Mädchenseife sind in allen Kirchenbezirken

terinnen aufgestellt , die nel

rtung für ihre Jugendkreise mehr

hr in die Arbeit für den Bezirk hineinwachsen

( Bezirksrüsten , Bezirkstreffen , Bezirksfreizeiten ,
Kreisbesuche ) . So sehr diese freiwilligen Mit .

arbeifer von der Jugendzentrale aus begrüßt un

gefördert werden , so bedauerlich ist es , daß da

und dort bei Pfarrern und Gemeinden nur ein

geringes Verständnis und eine m ngelnde Bru -

derschaft für diese Laienmifarbeifer zu spüren

ist . Die Tatsache , daß diese Laienmitarbeifer

Grenzen haben und Hilfe brauchen , gibt kein

Rechf zur unbrüderlichen Krifik , sondern ver —

flichtef zu helfender Bereifschaft . Bei der Frage

818

3 4

nach den freiwilligen Mifarbeitern darf die Sorge

nichf verschwiegen werden , daß vie

15 - 16jährigen Helferinnen und Helfer

dergottesdienst und Jungschar zu viel zugemutet

wWird . Diese jungen Menschen müssen in der

Regel das , Was sie verkündigen , sich erst selbst

zu eigen machen . Aus diesem Grund ist nichf

nur seit einiger Zeit der Plan einer kirchlichen

Jugendleiferschule , die Voraussetzungen für die

Arbeit schafft , gereift , es ist auch die Bitte an die

Gemeinden zu richten , daß der Helferkreis für

den Kindergottesdienst sich mehr als bisher aus

erwachsenen Gliedern der Gemeinden zusam -

mensetzen möge . Hier besteht eine besondere

Rufgabe für das Männer - ind Frauenwerk .

Die Jugendarbeif ist aber nichf allein missio -

närischer Dienst , sondern auch der Ort , an dem

die jungen Christen in einer freiwilligen Selbst -

betätigung in der Gemeinde sich zusammen

Schlieben . Auch wenn sie noch in voller Ausein -

andersetzung mit den Glaubensfragen stehen ,

muß ihnen doch schon die Möglichkeif gegeben

werden , die Auswirkungen des Christlichen
Glaubens auf die verschiedensfen Lebensgebiete

im persönlichen Leben , in der Familie , in der

Gemeinde und im öffenflichen Leben selbst
sichfbar zu machen . Der Jugendliche mußb immer

Empfangender und Gebender zugleich sein , um

die Wahrheif dès Wortes zu erfahren „ Geben ist

seliger als nehmen “ . In diesem Zzusammenhang
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nicht in fremde Gebiefe abgleifef . In Fahrt

Lager , Singen und Spiel , Sporf und Laienspiel , in

Treffen und Feierstunden hat sich die Jugend
die ihr eigenen Lebensformen gebildef , in dener
die Bibelarbeit und die Auseina
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11 haupfamfliche Leifer bzw . Leiterinnen haben
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1
Zu der neuen Aufgabe , die sich seif der Be -

freiung der evangelischen Jugendarbeit aus der

Bedrückung der Jahre 1933 - 1945 als junger

Zweig dem missionarischen Dienst an der Ju - —

gend angefügt haf , ist das Werk „Jugend in Nof ,

wir helfen “ entstanden . S8So gewiß der eigentliche
Dienst der Kirche an der Jugend die Verkündi -

gung des Evangeliums jist und diese Aufgabe nie

zurückgedrängt werden darf , so gewiß darf die

Hilfe in den Lebensnötfen von Jugend zu Jugend
nicht fehlen . Die Botschafft würde sonst unglaub -
würdig . Das Evangelische haf

durch die Gründung des Jugenddorfes Balg bei

Baden - Baden den Dienst an —— Jungen
aufgenommen , während das Haus in Iffezheim

jungen Männern offen stfeht , die durch das

Schicksal der Fremdenlegion gezeichnet sind . In

der Opferwoche der unter dem oben

genannfen Motto haf sich das evangelische Ju -

gendwerk in Baden zu einer Gemeinschaftshilfe

zusammengeschlossen . Durch das Erträgnis die -

ser Sammlungen konnte in Neckarzimmern ein

Jugenderholungsheim mit 20 Pläfzen , eine Heim -

schule mift 30 und ein Freizeitenheim mif 60

Plätzen eingęerichfet werden . Für die Bunker —

jugend in Mannheim enfstand ein Bunker —

jugendheim und in den Räumen des Diakonis -
senhauses Nonnenweier sowie des MBK - Heims
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VI . Die Liebestätigkeit der Kirche .

a) Die Arbeit des Gesamtverbandes der Inneren

Mission .

unserer Landeskirch

ebiet , 5
den be -

ormen und ist

im ver -
83 ISein Wesen

n — .—
e

und ihrer Arbeitsartf na

sbenso wie in i
sie sich gebunden à1 den einen —
Kirche , Christus zu bezeugen und zu verkündi -

gen . Ihre — Oziale , caritafive Arbeit stehtf

unter diesem einen Ziel . Die Rechfsfräger der

einzelnen Werke , Einrichtungen und Organisa -

tionen der Inneren Mission haben verschiedene

Rechfsformen : Vereine , Stiftungen , Körperschaf -

ten , auch einzelne Kirchengemeinden sind in

vielen Fällen Rechfsfräger von Einrichtungen

der Inneren Mission , 2. B. bei Kindergärten,
Evang . Cemeindediensten und auch Altershei -

men . Zusammengefaßt wird die Arbeit der In -

N

8
R
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* 3 — elferi !r Uund Helferin

Ssinne eines Laien

noch nichf besfehf

nden Kreise zu

durcha ufũ 5
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Im einzelnen ist Folgendes zu berichfen :

I. Geschlossene Arbeif .

Heute werden in den 202 Heimen und Ein

richtungen der Inneren Mission in Baden von
2700 Berufsarbeitern rund 10 000 Menschen be -

treut ( 1933 : 171 Ansfalten mif 7000 Beften , 1945 :
120 Anstalten mif 5000 Beften ) . Heute ist das
Werk also größer , als es 1033 war . Auf die ein -
zelnen Arbeifsgebiefe gesehen , gliedern sich die
Heime der Inneren Mission wie folgt ( nach einem
vom Zentral - Ausschuß fesfgelegten Plan ) :

Anstalten der Gesundheifsfürsorge

Krankenhäuser 13 mit 1404 Befften
Heil - und Pflegeansfalfen 8 „•
Heime u. Abflg. f . Muffer u . Kind 13 „ ͤ 480 „
Kindererholungsheime
Erholungsheime f. Erwachsene 19 „, 485 „
Erholungsheime f. Schwestern , 183 „
Freizeitheime

Anstalten der Erziehungsfürsorge
Heime f. Klein - u. Schulkinder 18 „ 917 „
Heime für Schulenflassene i

Bewahrungsheime „
Schülerheime , Studentenheime 6 „ 258 „
Internatsschulen E

Lehrlingsheime
Wohnheime für Frauen

Haushalfungsschulen E 8 εε
Infernate d. Ausbildungsstätten 7, , 125 „

Anstalten der Wirfschaftsfürsorge
Altersheime 4ů „
Obdachlosenheime
Aufbaugilden 88

Hospize 188
BM . - Heime 81488

Angesichſs der Vielzahl der Heime und Ein -

richtungen ist es nichf möglich , einzelnes über
ihre Arbeif hier an dieser Stelle hervorzuheben .
Wir weisen aber besonders hin auf die erfreulich

gewachsene Kindererholungsarbeif , die sich leb -
haften Zuspruchs seitens der Gemeinden und
Eltern erfreut . Es wurden im vergangenen Jahr
6000 Kinder von evangelischen Entsendestellen

in Erholung verschickt ( ausgenommen dabei sind
die Ferienlager ) . Wir weisen ferner hin auf das

gewaltige Anwachsen der Altersheime , die bei
der zunehmenden Ueberalterung unseres Volkes
und der damit verbundenen sfeigenden Alfers -

fürsorge dringend nötig und daher auch immer
reichlich belegt sind .

Zu dem gesamfen Gebiet der geschlossenen
Fürsorge ist zu sagen , daß , wirtschafflich ge -
sehen , die Heime und Ansfalfen alle einen sehr
schweren Existenzkampf führen , weil die Pflege -
sätze zum Teil erheblich unter den Selbsfkosfen
bleiben . Nur sehr mühsam und stets hinfennach -
hinkend gelang es , in ständigen Verhandlungen
die Pflegesãtze in Nord- und Sũdbaden wenigstens

in etWwa den gesfeigerten Preisen nahezubringen .
In der Erziehungsfürsorge ist die Arbeif auch in .
halflich sehr schwer geworden , weil einerseitz
die Kriegs - und Nachkriegszeif die Zahl der Psv-
chopathen , Gefährdefen und Abgeglittenen er
heblich vermehrt haf , andererseits die FEr

ziehungsbehörden nur in schweren und schwer
sten Fällen einzugreifen in der Lage sind . Dazu
kommt , dab auch in den Erziehungsmethoden
weiftgehende Forderungen gesfellf werden . Ganz
neue Arbeitsgebiete sind die Mahnahmen , die
zur Bekämpfung der Jugendnotf für streunende ,
illegal wandernde , arbeifs - und berufslose Ju -

gend ergriffen werden . So enistanden in den
letzten Jahren auf dem Boden der Inneren Mis -
sion 10 Lehrlings - und Jugendwohnheime in

Freiburg (2), Iftezheim , Karlsruhe ( 2) , Mannheim

(2), Pforzheim , Offenburg und Waldshut , dazu
das Jugenddorf Balg bei Baden - Baden des
CVINM . Hier muß die Innere Mission völlig neue
Arbeitsmethoden entwickeln . Auch da stehf der
kirchliche Auftrag im Miffelpunkt .

II . Halboffene Arbeif .

Die halboffene Arbeif , das ist im Wwesentlichen
das evangelische Kindergarten - und Hortwesen ,
umfaßt heufe 372 Kindergärten mif rund 30 000
Plätzen ( 145 waren es nur 250 mif 20 000 Pläfzen ) .
Das gesamtfe Kindergartenwesen stehf in beson -
derer Gefährdung , weil die Kosten für die Unter -

halfung der Kindergärfen einschliehlich der Auf .

wendungen für die Mutterhausschwesfern oder

Kindergärfnerinnen kaum mehr aufgebracht wer —
den . In vielen kirchlichen Gemeinden fehlt lei -
der das Versfändnis und die Bereitschaff , den

evangelischen Kindergarten um der chrisflichen

Kindererziehung willen als eine unerläßhliche

Einrichtung evangelischen Gemeindelebens an -
zuerkennen . Wenn sich die Kirchengemeinden
nichf dazu entschließen , für ihre Kindergärten
erhebliche Fonds - oder Steuermiffel einzusefzen ,
wird ein starker Rückgang in der Zahl der evan -

gelischen Kindergärten in Baden nichf zu ver —
meiden sein .

Zu der halboffenen Arbeif zählen auch unsere
54 Nähschulen mif 1850 Pläfzen , einige Notstands -

küchen , Wärmehallen und eine Schuhmacher —

Werkstaft .

III . Offene Arbeit .

Während der nafionalsozialistischen Zeit War
die Arbeif der offenen Fürsorge als chrisfliche
Hilfe und Taf der Barmherzigkeitf an Hilfsbedürf -

tigen aller Arf , insonderheit an der normalen

Jugend ( wie Vormundschafts - und Pflegekinder -
wesen ) den Arbeitssfellen der Inneren Mission
stark aus der Hand genommen worden . Die

Nachkriegszeit mit ihren unzähligen Nöfen bei

Flüchtlingen , Neu - und Alfbürgern hat ihnen
von heufe auf morgen wieder viele großbe Auf .

gaben gesfellt , die mangels Menschen und Geld

nichf
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Die 8 Evangelischen Gemeindedienste in Frei

burg, Heidelberg , Karlsruhe , Konsfanz , Lahr ,

beim ,
Mosbach und Pforzheim werden lei -

der von den Kirchengemeinden Pers zonell und

tinanziell so kurz gehalfen , daß sie bei wei

die Ffülle der anfallenden Arbeit nichf bewälf

gen können . Auch die 26 Bezirksstellen der Inne

ren Mission in den Kirchenbezirken , die ja nur

nebenamflich von den Bezirksvertretern der Ir

neren Mission geführf werden , können frotz de
ausgezeichneten Einrichfung der, früheren Flücl

lingsfürsorgerinnen , jetzt der kirchlichen Für

sorgerinnen , der Fülle der Aaloeben nichi

kommen . Dankbar Innere Mission ,

wenn wenigstens die 3 chen Gemeinde

dienste besser dofiert werden könnten .

der chrisflichen

tem

Wäre lie

Zzu den Arbeifsgebieten der offenen Fürsorge ,

die bald allein von den Stellen der Inneren Mis

sion , bald in — — — — mit den Wohl

kahrts - und Jugendämfern erfüllt werden , ge

hören die klassischen Aufgaben Pflegekir der

und Vormundschaftswesen , Schutzaufsic Für

sorgeerziehung , Jugendgerichts shilfe , Erzieh
3

berafung , Kinderèrholune sfürsorge , Erv vachs

nenerholungsfürsorge , Hauspflegen , sozi iale Stel
lenvermiftlung , Schutz der Jugend vor Gefahren ,

vor Schmutz und Schund . Dazu sind neu in orga -

nischer Entwicklung zugewachsen : Eheberafung ,

Mätterhilfe in Verbindung mit § 218 , Bekämpfung

der Suchfgefahren , Gefährc detenfürsorge bei der

steigenden Gefährdung unserer Mädchen - und

Frauenwelf

IV. Ausbildungsstätten .

Wir haben in Baden 9 Diakonissenmutterhäu -

ser , dazu als 10. Haus die Korker Schwesfern -

schaft, zusammen mif 2750 Schwesfern . An Aus -

bildungsstätten für einzelne Fa chberufe zählen

wir 4 Krankenpfle geschulen , 3 Eo dergärfnerin -

nenseminare , 1 Evang . - soziale Frauenschule . Eine

Anstalf führt einjährige Säuglingskurse durch .

Haushalfungsschulen bereiten die jungen Mäd -

chen auf Haushalf und andere soziale Berufe vor .

Croße Sorge verursacht der Inneren Mission

die Mitarbeifernot . Insgesamt beschäftigt die In

nere Mission in Baden 4000 Berufsarbeiter auf

allen Cebieten der Liebestäfigkeit . An diens

willigen , leistungsfähigen jungen Kräften fe blt
es in der Inneren Mission überall . Dieser Mangel

an Arbeifskräften ist nicht nur auf

Dienstwilligkeit zurückzuführen , sondern aucl

aut die Tatsache , daß viele „ aufs Geldv erdienen “
angewiesen sind , weil sie in Not befindliche Fa -

milienglieder durchtragen müssen . Darin liegt

neben anderen auch inneren Gründen und Ur —

sachen ein Grund , weshalb unsere Diakonissen -

häuser über spärlichen Nachwuchs klagen müs -

sen . Die Zahl der jungen Schwesfern ist zwar in

der letzten Zeit wieder gesfiegen , jedoch kann

den kommenden Jah -

Bienaieis die

4
dab in

Von

kein Zweifel sein ,

ren eine grohbe Anzahl

her mif Diakonissen 21 Wwaren , entweder

en Le ften besefzt werden

gar nicht mehr besefzt werden kön

Inne Mission und Diakonie ringen ge .

meinsam um die Lösung des Nachwuchspro —

Deuflich wird , dem Um -

fange Laienkräffte au müssen

nachdem ihre Arbeitsbeding : h die im

Jahre 1050 für die
Ned

0 deufsche Innere Mis -

sion erlasser Arbeitsverfragsrichflinien mit

Tariford vohl geordnef bezeichnef wer

den dürfen . Freilich , alle Bemühungen werden

hren , wWwenn nichf
re⸗

Herr der

Kirche in 2
Gemeinden und in Jugend

für den Dienst der Liebe — macht

R
Icht zum Ertolꝗg f

Menschen

V. Innere Mission und Gemeinde .

Von an 8
T kurz er

wähnf werden , daß der Gesamtverband seine

Filmarbeif , von der durch die ganzen früheren
Sel

Jahre eine gufe ,

Gemeinden lanedauf und Fi 118867 3 —

den abhälf Dankl bar stellen wir fesf , daß unsere

meinden die Arbeit der e .
ren mit Fürbifte , Vertrauen und Opfer

treulich mittragen. Sichtbaren Ausdruck finadet
diese Verbindung mit der Ge 4e v

der (

in den vieler Betuchen von NV

ſlütterkreisen und Gemeindejugend in den An

und Werken der Inr Mi ssion , 801

en Ergebnissen der Landes -
dern auch in den 9g

sammlung zum Tag der Inneren Mission . Die Ge -

nisse àaus dem Tag der Inneren Mission

Gemeinden

98lies8 sind

Auch das

opfer zeigf die

deinzelnen Gemeinden .

zelne Werke immer wieder

Gemeinden haben dorf Freundeskreis

Zu wünschen isf , daß der Freundeskreis der In -

aben ** den

TEn

neren Mission in den Gemei wachsen

möcc Darüber hinaus biften den Herrr

das Anliegen der
ri
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b ) Die Evang . Gemeindediensie

An dieser Stelle soll zum ersten Male ein aus -

führlicher Bericht über die Evang . Gemeinde -

dienste ( EGD ) eingefügt werden . Diese umfassen

Liebesarbeit in acht Kirchenge -die karitafive
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Diesen Berichten enfnehmen wir u. à. :

1. Haushalt :

2. B. für das Haushalfsjahr 1951/52 :

Personalaufwand Sachl . Aufwand

reil burg 170⁰
Heidelberg 24 22²³ 2789
KarIsruhe 36 924 4000
Lahr 6 100 500
Mannheim 24 625 6424
Pforzheim 14400 5500

2. Arbeitskräfte :

1948 1949 1950 1051

Freiburg 4 ( 8)
S neben

Heidelberg 4 4

Karlsruhe 4 6 5

Lahr 2 2

Mannheim

Pforzheim

Die Gemeindedienste

burg , Mannheim und Pforz

— — von einem Pfa

weiner Fürsorgerin , Karlsruhe von e
rer im Nebenamt .

inem Pf

3. Eigene Heime wurden von den jeweiliger
evangelischen Kirchengemeinden als den Trä⸗
gern unterhalten :

in Freiburg : 1 Kindererholungsfagesstäfte , Not
küche

in Heidelberg : Luise - Scheppler - Heim ( für schul -
entlassene Mädchen un Kleinkinder ) ,

Karlsruhe : gemeinnützige Küche

itenl n Geroldseck ,

1ei 181 Heim

0 2
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Gerichtl. Schutzaufsicht 8³3 f

Heimerziehung 40 — 8

femilienerziehung 286 — — 8

kreiw. Schutzaufsichten 163 87 27 0

kErwachsenenfürsorge 68 — 0 0 6⁴ 8

Straigeiangenenfürsorge — — — ö

Nachtursorge — — — 2² 4

Vormund- u. Pflegschaften 10 15
U

Viel Arbeif bringt die Kinderer
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Flüchtflingsfürsorgerinnen .

den Arbeifsgebiefen , die das Hilfswerk

Landeskirche abgetreten haf , gehört

der Dienst der — sorgerinnen . Wäh⸗

wWar, ist es in der Hauptsache

durch den 2 tvertriebenen so ge -

daß dieser Diensf der Kirche im Raum

ZJebietes in Angriff genommen

Deshalb hafte das Hilfswerk am

Landratsamfes eine Fürsorgerin an

Zug der

Sitz jedes



I nd 16
Besu der Flüch

Bers 8 milien ir

1 SDE 3J2 de Al
1 111 II J 8 3 1 In 10 n tadt

E — tung und Beratung der Pfan :VVI 111
4 1 —iter über Maßnahmen , die im Inferesse der

leimatverfriebenen ergriffen werden müssen
hiese Arbeif haf sich als so segensreich erwiesen

daß der Landeskirche die Frage gest

Einrichtung nichf beib ehal.
Da die für diese Aufgabe — itgestfell
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chen Sonntags Presse
rechf schwierig . Sie

618 Kulgabe Qel Kil

ist vielseitig und dadurc h
soll die Gem geistli ich stärken und in der
Erkennfnis 48 Glaubens fördern , zu den Vor

gängen des öffenflichen Lebens vom Evange -
lium her Stellung nehmen und über die wich -

Ereignisse in der Landeskirche , in der

elischen Kirche in Deutschland und in der

durch Wori und Bild untferrichfen
i ird

dadurch vermehrf , daß

ler , geistiger und geist -
ein bunfes Bild biefef

daß sich die Auflage -
N haf , trotz der

Umso beachflicher isf es,
höhe nichf wesenflic 2

scharfen Konkurrenz , die nach Aufhebung der

Lizenzbestimmungen in der nichf unmittelba

kirchlich gebundenen „ religiösen Presse “ , von

r „ wWweltlichen “ ga denr nichf erstf zu re entfsfàar

tungen
band für Baden

dlie fastf

ugesfellf wird

gibt der Evangelische

ei

lageszeil

eine Pressek

Allen

und Een dle Möglich
dteft, über kircl

reite Oeffenflichk

berichten . Wenn die

Korrespon de nz durch viel z2u

Säch⸗

die

und den

auch

wahren
erhalt nicht selten geradezu ins Gegenteil

Tkehrt, 80 d doch anerkannf werden , dab

kirchlichen Presse -

eidende

sse kann jedoch wWeder

h von dem Pressever

dus geltend gemacht werden Hier liegt
lmehr ein Einsafzpunkf der Laienarbeit . Der

Presseverband haf oshalb angeregt , daß sich in

Der entsch

jeder Gemeinde , ir 1der eine Zeifung erscheint

ein kleiner Kreis von Männern und — — bil .

det , der mif der Redakfion Verbindung auf

nimmt , die Zeiftung regelmäbig Ppr ätt und

Wünsche und Vorschläge für eine objektive Be-

richferstaftung , zumal der kirchlichen Ereignisse
Vorbringt . Leider ist diese Anregung bis jefit
kaum befolgt worden . Es haf sich aber gezeigt
daßb die Redakfionen für solche aus dem Leser

reis kommende Stimmen zugänglich sind .

Auf Grund der Beschlüsse der Landessynode
haf der Presseverband die Biblische Geschichfe

„ Schild des Glaubens “ von Jörg Erb und das

neue Gesangbuch in seinem Verlag herausge -

geben . Von dem Buch „ Schild des Glaubens “

sind bis Ende des Jahres 1951 65 000 Stück ab -

gesefzt worden . Das Gesangbuch wird mif seiner

ersten Auflage von 100 O000 bis zum Frühjahr 1952

erkauft sein . Dabei haf sich die Ausgabe von

*
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werden , sehr bewährf . An weiferen Veröffenf

lichungen des Presseverbandes seien genannf
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Besondere Bemühungen galfen der Förderung

der evangelischen Gemeindebüchereien , c

Landesverband evangelischer Gemeindebüc

reien “ zusammengeschlossen wurden

Verband gehören zur

Diesem

Zeit 116 Gemeindebüche -

feien an . In Verbindung mit dem Deutschen

VIII .

Der Pfarrer , der

kirchlichen Morgen

spricht , muß vwissen ,
Hörerschar von —

Gemeindegliedern lauschf

also hier eine

auf die Zahl der Angesprochene

evangelistischen Unternehmung
veranstaltet werden , weif hinfer s
Möglichkeit ist freilich längst nicht ausgeschöp

auch nicht genügend im Blick darauf geprüf
welche Form die Verkündigung in diesem Rah -

men annehmen soll . Doch scheinen sich mif der

Zeit folgende Erkenntnisse durchzusetzen :

1. Die Einwirkung der Kirche auf den Rund -

tunk haf nicht nur durch ausgesprochen kirch -

liche Rundfunksendungen zu erfolgen , sondern

vor allem durch eine Gestfaltung des Gesamtpro -

gramms im Sinne chrisflicher Verantworfung . Da -

mit ist die Aufgabe gestellt , mit den mahgeben -
den Persönlichkeiten des Rundfunks in ständiger

kühlung zu bleiben , wie es zum Dienst der kirch -

lichen Beauftragten bei den Sendesfellen gehörf
und speziell zur Obliegenheif des Verfreters , den

unsere Landeskirche im Rundfunkraf des Süd -

westfunks besifzft . Dazu muß , wie bei der Presse ,

vor allem àuch die Mifarbeit der Gemeindeglie -
der gefordert werden , die mit posifiver und ne

gativer Krifik auf die Sendungen antworfen

sollfen .

2. Für die Durchführung der kirchlichen

Sendungen bedarf es eines Mifarbeiferkreises ,
der nur eine kleine Anzahl Pfarrer umfassen

soll , damit die Anonymifät des Rundfunks

durch die sich zwischen dem gleichen Spre -

Büchereien werden den

debüchereien wertvolle christ

zur Verfügung gestellt , sodaß gute
1en ausgeliehen werden

1 Bücher

Liferafur 1 42 meineceIn del Meul

kann . Die Bedeutung dieses Bücherdienstes ist

jedoch noc nnt . Der Herr Landes

bischof fül Jahr den Vorsitz des

Deutscher

kirchliche Pressearbeif der Lan

iehf in Zusammenarbeif mit den

der übrigen Landeskirchen , die

deren evangelisc Chrifttumsstellen

Gemeinschaftswerk der

zusammengeschlossen ha

sseVerband für —

deskirche

severbẽ indenD
FTes

ich mif an hen
S

und Verlagen zu dem
8 1

eVäangelischen Fresse

nen Vereins angenommen .

Kirchliche Rundfunkarbeit .

cher und der Hörergemeinde anbahnende Be

kanntschaft durch brochen wird . Zugleich be
i

Mitarbeiferkreis einer sorgfälfige
im Blick stimmliche und ho

Begabung . Durch Ilmäßige Beé

am R5nAtunk nitarbeifenden

dieser Aufgabe nachzu
der

Wird Versucht ,
sprechungen
Pfa rrer

kommen . Noch zweckenfsprechender ist der

neuerdings einge hlagene Weg , Theologie -

studenten in den Semesferferien bei den Sende

stellen als Pra Kkfikanfen zu verwenden und sie

auf diese Weise mif der Technik des Rundfunks

vertraut zu mẽ Aus diesen Studenfen soll

sich dann spätfer 858 der Mifarbeiferkreis zu -

sammensefzen

che Mo orgenfeier kann zwar

als eine Verkündigungsweise besonderer , rund -

ftunkgemäßber Art verstandeen werden , sollte aber

doch gotfesdienstlichen Ch * tragen , insbe -

sondere àn Pesttagen, während die fägliche
Morgenandachten und andere kiro hliche Sen

dungen nach den üblichen rundfunk -

technischen Gesetzen gesfaltef werden können

3. Die sonntäglic

80 finden an Festtagen Ueberfragungen ganzer

Sottesdienste staft , während letzthin schon ver —

den die Form

zu geben .
suchf wurde ,

kurzer Hörszenen 2

Die ausgesprochen
Sendungen im Gebiet

tolgende:

evangelisch - kirchlichen
er Landeskirche sindInserUnsere

Morgenfeiern , Dauer 30 Minuten , beim Südfunk
vierzehntäglich , beim Südwestfunk sonn -

täglich , an Feiertagen Gottesdiensfübertra -

gungen über beide Sender ,



30

Morgenandachfen , 10 Minufen , beim Südfunl

neuerdings in zwei Ser

* 29
Woche an vi

funk jede 2. Woche an s 0 d

beim Südfunk jeden 2 — im Ral

men der Sendereihe „ Chrisfen im

gesprochen von einem Gemenddeglied

Kirchliche 8 Minuten , sonntäglich
über beide Sender ;

GdUngen Z2au je fünf

und zwar jed

Tagen

Atäglicl Minuten , über den Süd.
funl

Krankengoffesdie 0 Minuten , vierwöchent
ül Südwesffunk

Der Südwesffu bringt in seinem URW. pro .
mm sonntfäglich eine Ansprache von 15 M.

nuten und 8 Minuten evangelische Nachrichtfen
nd jeden zweifen Diensfag einen Vortrag von

IX . Verfassung und Gesetzgebung .

à) Die Evangelische Rirche in Deufschland und
die Oekumene .

Die Verfassunggebende Kirchenversamn

lung von Eisenach haf am 13. 7. 1948 die

Grundordnung der EKD ( GO) beschlossen . Wie
die anderen Gliedkirchen haf auch unsere
Landeskirche durch Entschliebung der Lande

synode vom 29 . 9. 1948 ( VBI. S. 37 ) der GO

zugesfimmf , die am 3. 12 . 1948 ( ABl . d . EKD
Heft 12) in Kraft gefreten isf . Die ERD
ihrem Wesen nach ein bündisches Gebilde
Der Ansafz zur Einheifskirche isf gering unc
haf in den Jahren seif 1948 keinerlei Ent

wicklung nach dieser Richtung hin gefunden
Bei der Schaffung der GO war bekannflich
Art . 4 der empfindliche Punkt . Hier isf eine

lung über die gegenseifige Anerkennu

kirchlichen Amtshandlungen und der gegensei
tigen Zulassung zu ihnen versucht . Die G0
mußfe schlieplich aussprechen , daß über

Zulassung zum Heiligen Abendmahl innerhall
der EKD keine volle Uebereinsfimmung Psekt
( Art . 4 Abs . 4 GO) . Demgegenüber haf die Lan

dessynode in ihrer oben erwähnfen Ent —

schließung zum Ausdruck gebrachf , daß in un
serer Landeskirche die Angehörigen aller in der
EKD gelfenden Bekennfnisse zum Abendmahl

zugelassen werden .

Mag auch nach innen der bündische Cha -
rakter manchmal zu sfark in den Vordergrund
gestellt werden , so haf der deutsche Profesfan
tismus in der EK0, in deren Rat und seinem
Vorsitzenden doch eine Repräsenfafion nach
auhen gefunden , ohne die er bei dem Auf —

trag , den seine Kirchen als Volkskirchen haben ,
nicht sein könnte . Und was die EKD in der Ost —

Pfarrerversorgung und in der maferiellen und

Personellen Betreuung der evangelischen Aus —

landsdiaspora geleisfef haf , was das jefzt fast in
allen Gliedkirchen zur Einführung
Evangelische Kirchengesangbuch für das Zusam -

mengehörigkeifsgefühl der evangelischen Chri⸗

en bedeufef und welche Unfersfüfzung die ein
n Gliedkirchen durch die von der Kirchen

kanzlei erledigte Bearbeitung der die ganze EKU
ihrenden Fragen , wie 2. B. des Rundfunks

der Prresse u. à. erfahren , darf nichf unferschäfft

P f h ein umfangreicher Schriftverkeht
i8 4er Kanzlei der EKD und den einzel

en Gliedkirchen enfwickelft , die àuch immer

zu Beraftungen brennender kirchlicher
tfragen mif der Leitung der EKD zusam

mentfraten , um beispielsweise Schulfragen , i -
nanzfragen und andere Angelegenheifen , die

einer überlandeskirchlichen Beratung und Rege
lung bedurften , zu behandeln .

＋1Die Evang . Kirche wird ihrem Auftrag in
Ste ie gerechf durch die Vockündie

von Gottes Wort in den Gemeinden . Sie mub

Aber àuch ihre nme gegenüber der gesamfen
Oeffenflichkeif erl heben, um dieser in ihrem poli -

haftlic und kulturellen Han -

Willen Gottes, wie er in seinem Won

zu Gehör zu bringen . Dazu sind vot

vnode und der Rat der EKD berufen

1, 23 Abs. 2, 20 Abs . 1 GO ) . So hat

sunggebende Kirchenversamm

ung zu Eisenach im Juli 1948 drei bedeutfsame

Worte bosc hlossen : „ Ruf an den Menschen unse -

rer Tage “ , „ Wort zum Frieden “ , „ Wort zur deuf

schen Not “ . Die Synode vom Januar 19490 in

Bethel sprach ein „ Wort zur Flüchflingsfrage “
Die Synode in Berlin - Weißensee im April 1950

verabschiedefe ein „ Wort zur Schuld an Israel “

und beantwortete die Frage „ Was kann die
Kirche für den Frieden tun ? “ Die Synode in

Hamburg im April 1951 wandte sich in einem

Aufruf „ Dienet dem Menschen “ an alle Gemein -

den .

Auch der Rat der EKD haf mehrfach zu poli-
hen und sozialen Fragen sowie zu Fragen des

echts Stellung genommen . Bedeutsam isf die

rklärung in Halle vom 18 . 1. 1950 :

—

1
Jf
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Würde und Freiheit des Menschen sind

nach chrisflicher Lehre unantastbar . Auch die

kEinheit des deufschen Volkes , unter deren

Verlust wir heufe mit unserem ganzen Volke

Schwer leiden , darf nicht mit der Preisgabe

dieser Würde und dieser Freiheif erkauft

werden .

II .

Die Evangelische Kirche in Deuf chland

kann den infolge der Polifik der Besafzungs -

mächte enfstandenen Eisernen Vorhang nicht

anerkennen . Erſstellt eine ständige Bedrohung

des Friedens und damit der Freiheif der Men -

schen und der Völker dar .

III .

Es widersprichf der Würde des Menschen ,

wenn Angeschuldigfe ohne geordnetes Rechts -

verfahren ihrer Freiheit beraubt werden . Da -

her sind Konzentrafionslager abzulehnen , und

zwar in jeder Form und in jedem Land . Grad

unferschiede in der Behandlung von Häftlin

gen ändern an diesem grundsätzlichen Ur -

teil nichts .

IV .

Gegenüber dem Angriff anfichrisflicher
Mächfe haben beide chrisflichen Konfessionen

gemeinsam im Kampf gestanden . Diese Tat

sache muß auch heufe für das Verhältnis der

beiden Konfessionen zueinander gelten , ohne

daß wir dadurch der Pflicht enthoben sind ,

den konfessionellen Gewichfsverschiebungen

ernste Aufmerksamkeif zuzuwenden . “

Erwähnf seien ferner die Beschlüsse des Rates

vom 27 . 8. 1950 in Essen und vom 17. 11. 195

in Berlin - Spandau zur Wiederaufrüstung , da

„ Weihnachtswort 1950 an die Kirchen der Welt “

in Stuttgart und der „ Brief zum Laste nausgleich “

66657 . 1551 .

2. Mag der bündische Charakter der EEKD , viie

gesagt , das im wesentlichen besfimmende Ele -

menf ihrer rechflichen Verfassung sein , so hat

die Zusammengehörigkeit der evangelischen

Christen in Deutschland auberhalb der recht -

lichen Struktur der EKD ein eindrucksvolles

Zeugnis in dem Deufschen Evang . Kircheniag

gefunden . Der Ansatz dazu war die Deutsche

Evang . Woche in Hannover im Sommer 1947 ,

der heraus im Zusammenwirken mit kirchlichen

Laien , Vertrefern der Landeskirchen und der EKD ,

der kirchlichen Werke , der evangelischen Aka -

demien , der Freikirchen , sich dann als ständige

kinrichtung der Deutsche Evang . Kirchenfag mit

dem Vorsitz des Herrn D. Dr . von Thadden -

Trieglaff konsfituierfe . Dieser Kirchenfag hat bis -

her sich versammelt : 1050 in Essen unter dem

Wort „ Rettet den Menschen “ und 1951 in Berlin

unter dem Wort „ Wir sind doch Brüder “ . Diese

˙

Qοο

d8UuUs

machfvolle Kundgebungen ,N WärenTagunge
die aus allen Teilen und isen Deutschlands

diesseifs und jenseits des

suchf wurden

Nicht u Fähnf darf in diesem Zusammen

hanq bleib daſs
1 42 12

ang bleiben , dal konferenz

in Amsterdam

Kirchen unfern

geben haf . I

chen isf eine Ge aft v on, die un

seren Herrn Jesus Christus als Goff und Heiland

anerkennen ( Vergl . ABl . d . EKD 1948 S. 185 ff . ) .

ſeriassung ꝗ9ge-

Rat der Kir -

3 ο . 83 2

b) Die Landeskirche .

1. a ) Nach den bisherigen Besfimmungen des

§ 98 KVWar die Landessynode im 1. und 4. Jahr

ihrer Amfsdauer zu je einer ordentlichen Ta -

gung , bei dringendem Bedürfnis überdies zu

auberordenflichen Tagungen auf Beschluß der

Kirchenregierung Erweiterter Evang . berkir -
chenratf ) einzuberufen . Es wurde also davon aus -

gegangen , daß die Landessynode Während ihrer

jährigen Amtszeif in der Regel nur zu zwei Ta -

gungen sich versammelt . Die Wandlung , die

1945 in Verfolg dessen , was die Kirche

in den gel Jahren erfahren

durfte , über die Erkenntnis ihres Wesens und

ihrer rechflichen Gestalt vollzogen hat , läßt auch

die Landessynode in einem anderen Lichf er -

scheinen als vorher . In ihrer inneren Geschlos -

senheit ist die Landessynode heufe ganz anders

in der Lage als früher , Wo sie sich doch als s0

etwas wie ein Kirchenparlament ansah , den übri . -

gen Leitungsstfellen der Kirche helfend , berafend

und entscheidend zur Seite zu stehen . Es brauchtf
sich bei ihrer Arbeit nicht immer um die verfas -

sungsrechflich vorgesehenen Berafungen von

altsplan zu handeln , sondern

in freierer Weise mit anderen

irchlichen Lebens

und Rich -cCes1
rundc 110hes

sich nach

12 vorhergehenden

tungweise ge

zu sein , muß die Landessynode ötter zu -

sammentreten , ein Umstand , dem der erwähnte

§ 98 KVnicht mehr gerechf wird . Es War daher
erforderlich , ihn durch das Gesetz über die Ab -

änderung der RKirchenverfassung vom 20 . 10 . 1950

( VBl. S. 58 f.) dahin abzuändern , daß die Lan -

dessynode im ersten Jahr ihrer Amtsdauer einzu -

berufen ist und sich dann während der ganzen

Amtszeit vertagt und wieder versammelt auf Ein -

berufung ihres Präsidenten . Jede Tagung wird

mit einem öffenflichen Gottesdiensf eröffnet und

die lefzte Tagung am Ende der 6 Jahre mit einem

solchen geschlossen . Durch Wegfall der Teilung

der Amtszeif in 2 Abschnifte war es auch nötig ,

die Bestimmung über die Vorlage des Haupt⸗

berichts und des Voranschlags im 1. und 4. Jahr

dahin zu ändern , daß diese Vorlagen jedenfalls
zweimal während der Amtszeif zu erfolgen ha -

ben , wobei der Erweiterte Evang . Oberkirchen -

rat den Zeifpunkt bestimmf . Dies ist durch eine
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Jahre 1

schuß 4 n
schrift d en

dem Kapi

durch , daß künftig dem Eroei iterten EVang . Ol

kirchenraf als synodale Mitg der

der Präsident de und 5

———

————

ES

durch das 9

§. 50 ) einige nicht * bãnd
nig

und Ergänzungen WI d

den Art . 2 dieses Gese Vorsorge die I

führung der W rli ( daʒu

d. OKR vom 22. 1. 1051 VBl . S. 9). Durch di

Bestimmungen können insbesondere die

le gen lassen .

rI l darũüber hinaus

den Arbeifen des Kire

meinde zu geben , ist die Bekan

Oberkirchenrats vom
2. 1951

gangen , die vorsieht , dal

berafender Stimme zugezogen
If

eine
0 hen Cgemeind

nimachung

( VBl . 8
——

Dieser No wird durch

überflüssig werden .

sind ergae) Zwei wichtige Gesefze

Gesetz , die Besetzung der Pfarrstellen betr . , v

genngen

gende Zahlen Aufschluß :

d) Die 93 — vom 27. 9. 1946 erful
5

ziehenden Heimatvertriebenen sich in die W. I

Um diesen Heimatvei

die Nei IWäahlen 1

4

f 2
1 henraf durchb 1

das Pfarrs E 6

8 setzungsgesefz zu erwähnen Da. n II

Theologischen Fakulfä befene Guf

f —. —
über einzelne Fragen * — tnisse

nserer — — ist noch nicht

U Der Erwei e Evang . Oberkir af

durch das Ge vom — 9 ( VBl . S

in seiner Zusammensefzung eine Erweiferung da

die Zahl der synodalen n der ist damit von

4 auf 6 erhöhf Worden . Auß Lar
* * 4 1

3. 11 . 140 ( VBl . S. 48 ) und die dazu erlassene

Durchführungsverordnung vom 7. 3. 1950 VBI

S. 24) und das Gesefz , die Bestellung der Dekane

und der Dekanstellverfreier betr . ,vom 2 . 4. 1951

6
( VBl . S. 20 ff . ).

1 Wie sich die Anwendung des Pfarrsfellenbe -

setzungsgesefzes gestaltet haf , darüber geben fol -

Pafronaispfarreien

oꝗog ( stand errlich ) 3 6 9

O ( grundherrlich ) 4 5 0

15 ↄůο
˙

1 Ihre I 1 Pfarreien hier auf

IHlt I, haf seine Ursache d Arin , dahß zu Be

h 9 Pfarreien , deren Be
2· hren bereif Dei Inkr Atttreten des

tzes mif dem 1. 1. 1050 im Gang waren , nach

4em Gesetz von 19 —
4er B chtung der Zahlen muß au

faller 3 ꝗ mlverzichfe in so hohem Mahe

abge eb- n wurden . Der Grund liegt zum
1 1VeTeil in d 1 vor der Verantworfung , die die

W 5r rschaften auf sich zu nehmen haben

Teil auch darin , daß die Gemeinden einen

Pfarrer wünschen und hoffen , dab

ach dem Verzichf die Kirchenleitung entspre

chend beruft . Immer wieder haben auch die Ge

erklären lassen , daß die Kirchenleitung

den Pfarrer besser als dis

d schon die richtige Ent

eidung treffen werde . Für eine endgülfige Be

urteilung des setzes nach seiner praktischen

Bra rkeit dürfte die Anwendungszeit noch

Nach d Gesefz , die Besfellung der Dekane

IVertrefer betr . , sind bisher nu

n Worden . Die Verfahren haben

ngslos abgewickelt und konnten die

Jer Kirchenleifung einschlieplich det

de besfäfigen , daß die Berufung

Landesbischof nach Anhörung des

skirchenrafs , der sich dabei durch Zu

——— der stellvertretenden Mitglieder des Be-

irkskirchenrats und der im betreffenden Kirchen

ohnenden Landessynodalen erweifen

äbig ist . Jedoch müssen noch weifere

rungen abgewarfef werden .

) Durch kirchliches Gesetz wurden folgende
Kirchengemeinden neu errichfet :

Ludwigshafen am See ( Ges . v. 4. 3. 1948 — VII

8,
cken ( Ges. v . 3. 11. 1040 VBl . S. 50

950/20 . 10. 1950 — VꝑI

S. 39,/50

VBl . S. 50) ,

v. 20 . 10 . 1950 — VRI

S. 50

De2l 1E
Weckn

0

Odenheim ( Ges . v. 15. 6 .1

V. 20. 10 . 1950

armersbach ( Ges .

Gailingen ( Ges . v. 26 . 4. 1051 VBl . S. 23 ) ,

Königsfeld ( Ges . v. 24 . 10 . 1951 — VBl . S. 58) .

erstr
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8, 7
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S. 39,/50,
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§. 50)

23) .
8. 58) .

Auberdem wurden die (

Brötzingen und Pforzheim

Urchengemeinde Pforzheim eingeme
ndef

V. 4. 3. 1948 — I87

2. Haben die bisherigen Gesefze die

kirchliche Verfassung im weiferen Sin

ten , so stellen die folgenden Gese

gsstaltung des Diensfrechfes der v A

der Kirche unmittelbar erfahten Diener dar .

a) Das Geseia , die parfeipolifische Betätigung
Betr

der Pfiarrer und anderer kirchlicher Diener Deu .

vom 26. 4. 1951 ( VBl. S. 21] ) ist herausge

der allseits gebilligten Erkenntnis

Kirche , besonders wenn sie Volkskirc

aus der akfiven Parteipolifik herauszuh -

um ihre Glaubwürdigkeift nichf au

Die theologischen Mifglieder und

des EVang . Oberkirchenrafs , die K

Cemeinde - und landeskirchlichen

unständigen Geisflichen , die Vikarinnen , die

Pfarrkandidaten und die idafint

also alle diejenigen Diener der Kircl

7
Vikarkan

ben , verlieren nach diesem

bald sie sich in der aktiven P

tätigen , daß sie sich als Kandi

sen und ein Mandaf zum B.

landtag annehmen . Ihr Dienstverhältnis zur Lan -

deskirche wird zwar nichf beendigt , sie freten

in ein dem Warfestand gleicharfiges Rechtsver -

hältnis zu der Kirche . Endei das Mandat , so triftt

der Pfarrer wieder in den aktiven Dienst ein . Bei

der Wahl zu anderen polifischen Körperschaften

ist eine andere Behandlung

b) Das Gesefz , die Auswirkung der Eheschei⸗

dung bei Pfarrem und anderen kirchl n Die -

nem , betr . , vom 26. 4. 195 2), das 5

erstreckft auf die Mitglieder des Oberkirchenrats

und dessen ftheologische Hilfsarbeifer , die Kreis

dekane , die Gemeinde - und landeskirchlichen

Pfarrer , die unständigen Geisflichen , die theolo -

gisch und seminarisfisch vorgebildeten Reli -

gionslehrer , regelf die Folgen , die sich an die

kinleitung einer Ehescheidungsklage und die

rechtskräftige Scheidung der Ehe der genannten

kirchlichen Diener knüpft . Das tragende Motiv

ist dieses , daß die Genannfen durch eine Schei -

dung ihrer Ehe bei ihrem Diensf in der Sichf der

Gemeinde und in ihrem eigenen Gewissen in

solch schwere Widersprüche mit ihren Pflichten

kommen können , daß ihr Wirken einen inneren

Bruch erfährt . In den Fällen , in denen nach den

konkreten Umständen , besonders bei völlig

schuldloser Scheidung , diese Wirkungen nicht

eintreten , kann das Verbleiben im Diensf ge -

stattet werden .

c) Das Gesefz , die Zurruhesetzung und die

Ruhestandsbezüge der Geisflichen betr . , haf bis -

her 4 Gründe für die Zurruhesefzung eines Pfar -

rers ohne sein Ansuchen aufgeführtf , nämlich die

krreichung des 65. Lebensjahres , die eine Dienst -

daf aufs ellerda

iIndestag oder im

1
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5
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infähigkeit bewirkende Erkrankung , dann die

he , daß der Pfarrer mif seiner Gemeinde

derarf zerfallen ist , daß eine Wirksamkeif auch

in einer anderen Gemeinde nicht mehr möglich
oder den landeskirchlichen Inferessen zuwider

ist , und schliehlich die Weigerung des Pfarrers ,

einer im diensflichen Inferesse ausgesprochenen

orsefzung nachzukommen . Durch das kirchliche

Jesefz , die Abänderung des Geseizes , die Zur -

ruhesetzung und die Ruhestandsbezüge der

Geisilichen betr . , vom 24 . 10 . 1051 ( VBl . S. 57) ist

diesen Gründen für eine Zurruhesefzung wider

Willen noch ein weiferer hinzugefügt , der darin

besteht , daß der Pfarrer in seiner Gemeinde eine

erspriehliche Täfigkeif nicht ausübf und auch

Tatsac

T

nichft zu erwarfen isf , daß er in einer anderen

Gemeinde erspriehlich wirken wird . Der Zweck

ieses Gesefzes ist , der Kirchenleitung in einem

m Gesefz besonders vorgesehenen Verfahren
ie

Möglichkeif zu geben , in einer Gemeinde , in

kirchliche Leben am Erlöschen isf und

on ihrem Pfarrer nach dessen ganzer Vereigen -

haftung auch nicht mehr Wiederhergestellt
werden kann , Wandel zu schaffen .

d) Es haf bisher an eindeufigen Besfimmungen

übe rechflichen Voraussetzungen gefehlt ,
die erfüllt sein müssen , damif ein Bewerber um

eine Pfarr - oder Religionslehrersfelle , deren In -

haber einer fheologischen Vorbildung bedarf ,

berufen werden kann . Diese Lücke füllt das Ge -

sefz , die rechflichen Voraussetfzungen für die Er -

langung einer Piarrstelle oder einer Stelle eines

Religionslehrers mit fheologischer Vorbildung

belr . , vom 25 . 10 . 1951 ( VBl. S. 58) aus . Das
Gesetz gibt zugleich dem Erweiterten Evang .

Oberkirchenraf die Ermächtigung , eine Verord -

nung über die Studien - und Prüfungsordnung

der Landeskirche zu beschlieben . Diese Verord -

nung ist auch unterm 13 . 12 . 1951 ( VBl . S. 70 fl . )

erlassen worden .

die

Es wird in Zukunft zu erwägen sein , ob nicht

in einem einheiflichen Gesefz das jetzt in den

verschiedensfen Besfimmungen zerstreufe Dienst -

recht der Pfarrer systemafisch zusammenzufassen

sein wird .

3. Die wirtschaftliche Beengung , welche die

Landeskirche durch die Währungsreform 1948

erfahren haf , ließ es nicht zu , mit den notwendi -

gen Verbesserungen , welche den Bedienstefen
des öffenflichen Dienstes zukommen mußten ,

gleichen Schrift zu halten . Es hat dies zu Span -

nungen zwischen dem Oberkirchenrat und vor

allem den Angesfellten und in einem Fall sogar

zu einem arbeifsgerichflichen Verfahren geführt .

Dabei waärf sich àuch die Frage auf , inwieweit es

für die Kirche notwendig und möglich ist , das

Dienst - und Arbeifsrechft sowie die Besoldung

für ihre Beamten und Angestellten kraft der der

Kirche zustehenden Rufonomie unabhängig von

den auberkirchlichen arbeifsrechflichen Rege -

lungen auszugestalten . Der Erweiterte Evang .
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verordnung vom 15. 6. 1950 ( VBl . S. 39) erganger

ist . Von einer Anwendung auf die be 8 en

1 Ab

ABe, in* n
kirche bes

Angesfelltenverfragsverhälf
stand genommen

sich die finanziel

serfe , ist die Angleichung der Gehälter und Be

züge an diejeniger des àuherkirchlichen öffent

lichen Dienstes erfolgt , und es konnten auch die

Bezüge der Pfarrer , der Ruhesfandspfarrer und

der Pfarrwitwen entsprechend der Teuerung er

höhf werden . Heufe sind die Enflohnungen der

Kkirchlichen Diener denen der Bediensfeten des

öffenflichen Dienstes angepaßf . Es isf nicht

Orden

erforderlich , die einzelnen Geset 20 die zudiesem

Zweck ergehen mußten , hier noch au itzufü hren

4. Es wurde schon la nge als ein s Miß

stand empfunden , daß die Ar gestellten der Lan

deskirche im Falle ihrer Validifät oder ihres

Alters nur auf die Sozialrenfe der
2

llten -

Versicherung angewiesen Waren . n Mih

stand ist gesteuert worden durch das kirchlich

Gesefz , die Zusatzversicherung der Iügeslellten
der Vereinigten Evang . - Prol . Ba -

dens beir . , vom 24 . 10. 1 S. 57) . Dieses

Gesetz haf den Evang . 99 — ermäch

tigt, mif Wirkung vom 1. Januar 1952

zanstalf und der Länder

. Angestellten, die

Versorgungsanstalf versicl

in den Genuß der
sai

kommen Soν eꝯif die

Alter erreichf
—. ——reichende Zusafzversorgung

mehr ermöglichf , wird der fehlende Betrag , wenn

gewisse zeiflic he Voraussef zungen erfüllf sind ,

von der Landeskirche selbst zugezahlf . Damit

st nun Vorsorge getroffen , daß die über 200 An.

ſestellten eine aàusreichende Alfersversorgung

5. Mit Verordnung vom 5. 10. 1949 ( VBl. S. 62

ist mit Wirkung vom 1. 6. 1950 eine neue von

Kirchenarchivar Erbacher ausgearbeifefe Archiv .

und Registrafurordnung eingeführf worden . Dis

bisherigen Erfahrungen mit dieser Neuordnung
nd günsfig

Stafistisches zur Seelenzahl der Landeskirche .

Nachdem am 13. 9. 1050 in Nord - und Süd-

daden eine gleichmäßige , die Konfessionsan .

gaben nachweisende Volkszäl
— staftgefun

den haf , kann hier ein vergleichender Ueber

lick über die Zunahme der und

er Seelenzahl unserer Landeskirche gegenüber
er Volkszählung vom 16 6. 1933 und 17. 5

539 gegeben werden . Die W ohnb evölkerung
in Baden befrug àm 16. 6. 1933 2412 951 , àm

17. 5. 1930 2 457 323 und àm 13. 9. 1950 147252
dbaden und 1 3380 in S5dbaclet

Von dieser Wohnbevölkerung gehör
am 13. 9. 1950 der en Landes .

1 àn 1065 482 37,0 , der römisch - Katho -

lischen Kirche 1 654 471 58,85 , während 91 100

Bewohner = 3,26 zu sonstigen Religionsge -
meinschaften gehören oder bekennfnislos sind

Unsere Landeskirche zählte nach der Volkszäh

lung Vvom 1“ . 6. 1933 920 788 Seelen 38,2 der

ch der vom 17 . 5

n 38,1
.

Die Seelenzahl hat

also zugenommen gegen Wer 1939 um 120 330

Uale Anteil ist gesunken von 38,19

X . Verhältnis zwischen Staat und Kirche .

Staatskirchenrecht .

1. Nach dem Bonner Grundgeseiz ( GG) vom

23. 5. 1949 ist die Kulfurpolifik grundsäfzlich

Sache der Länder . In den S des

I. Abschn . des GG sind àber doch einige Bestfim -

mungen enthalfen , die für Er⸗ d Schule

von Bedeufung sind . In Art. 68, der sich mif

Ehe und Familie , Mufter und Kind, befaßhf , findet

das Elfernrecht eine Anerkennung , wenn dies

duch nur zaghaft
t geschiehf , ähnlich wie in

Arf . 120 Weimarer Verfassung . Es heißbf in Arf . 6

Abschn . 2 : Pflege und Erziehung der Kinder sind

das natürliche Rechf der Eltern und die zuvör -

erst ihnen obliegende Pflicht . Ueber ihre Be -

lätigung wacht die staafliche Gemeinschaft . “

Aus dem Umstand , daß diese Aussage sich im

Zusammenhang mit familienrechflichen Besfim .

mungen findet , ist sogar hergeleitet worden , dab

sie sich nur auf auperschulische Beziehungen er —

streckt , eine Auffassung , der nicht beigefreten
werden kann .

Der Art . 7 GG , der für das Schulwesen und

den Religionsunferrichf Richflinien aufsfellt , be -

stimmt , daß das gesamte Schulwesen unter der

Aufsicht des Staafes steht . Wenn man bedenkt ,

daß diese Aufsichf sich nichf nur darauf azu er -

strecken haf , daß die vorhandenen Gesetze ein -

gehalfen werden , sondern , wie dies die hert -

schende Meinung isf , ein Bestimmungsrecht über

den C
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8,2 der
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Azahl hat
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sich im
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den , dab

ingen er —

igefrefen

sen und

tellt , be -

infer der

bedenkt ,

uf zu er —

etze ein -

lie herr -

cht über

den Charakfer der Schule , di. e Schulgaffun

gen , über den Lehrplan und die Schulleitung u

labt , so sieht man , daß hier das G08
an dem Stantlichen Schulmonopol 1 2

den Religionsunterricht ist bestimmt ,

niehungsberechfigten das Recht habe

feilnahme des Kindes an ihm zu best immen
Art . 7 Abs . 2 SG) . Er ist in den öffenflicl

dchulen mit Ausnahme der

§ chulen ordenfliches Lehrfach .

staaflichen Aufsichfsrechts wird er in

ztimmung mit den Grundsäfzen der Religi
meinschaff erfeilf . Kein Lehrer darf gegen

Willen verpflichfet werden , Religionsunferricht

zu erteilen ( Art . 7 Abs . 3 GG) . Die Errichtung von
privafschulen wird gewährleisfef .Sie sind gene

migungspflichfig und für die Erteilung oder Veer -

zagung der Genehmigung sind berimee Be

dingungen vorgesehen ( Arf . 7 Abs .

vatwolksschule ist nur zugelassen , wenn die

Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädago -

gisches Interesse anerkennf oder - und hier friff

wieder ein Stück Elfernrecht in * scheinunꝗ

F 52EIne KII

auf Antrag von Erzieh ungsber 20 5 enn sie

als Gemeinschaftsschule , als 83 ennfnis - oder

Weltanschauungsschule errichtet werden soll

und eine öffenfliche Volksschule dieser Art in

der Gemeinde nichf besfehf . Hieraus wird deut -

lich, in welch sfarker Weise das Elfernrecht ein -

geschränkt ist .

In Arfikel 140 werden die Bestimmungen
der Art . 136 , 137 , 138 , 139 und 141 der Wei⸗

marer Verfassung vom 11 . 8. 1919 als Besfand -

teile des Grundgesefzes De sinderklärf . amif

alle Zweifel über die Geltung der genanntfen

Atikel , die im wesenflichen grund
Verhältnis zwischen Staaf und Ki

dtzlich das

he regeln ,
behoben . Damif isf aber nicht ohne weiferes

gesagt , daß dieses Verhälfnis in jeder Be -

iehung das gleiche 155 wWie es zur Zeit der Gel -

tung der Weimarer Verfassung war . Wie Staaf

und Kirche zueinander stehen , bestimmf sich

letztlich nichf aàus posifiv - rechflichen Bestimmun -

gen heraus , sondern aus der Gesamfeinstellung ,
die die Oeffenflichkeit und mit ihr die Parla -

mente und die Regierung zu dem Auftrag , den

die Kirche als die von Gott gesefzte Stiftung dem

Volk gegenüber auszuführen haf , einnimmt . Es

ist deshalb sehr wohl möglich , daß die genann-
ten Arfikel der Weimarer — mag der

Wortlaut heufe auch noch der gleiche sein wie

seinerzeif , in ihrer Auslegung und Anwendung
eine Sinnänderung zu erfahren haben . Denn

Staat und Kirche stehen heute doch wohl in

einem anderen Verhälfnis , als sie zur Zeit der

Weimarer Republik gestanden sind .

2. Die Beziehungen zwischen dem Land Würf⸗

temberg - Baden und dem Land Baden einerseits

und der evangelischen Landeskirche anderer -

seits waren in der Berichtszeit geordnef und

treundschaftlich . Der Kirchenvertrag von 1932

35

keinem der beiden Länder in seiner

Rechts sgültigkeit irgendwie in Zweifel gezogen
rorden . Die Staafsleistung auf Grund des Art . IV

des Verna ges wurde anstandslos bevrirkt und

gegen Ende des Jahres 1951 von beiden Ländern

anerkanntf , daß eine den vermehrfen Ausgaben
der Landeskirche entsprechende Erhöhung ein -

treten müsse .

VOn181

Auch der Beifrag zur Aufbesserung gering be -

soldeter evangelischer Pfarrer aus Staafsmiffeln ,

der seit dem befristeten Aufbesserungsgesefz
von 1876 gewährt wurde , das immer wieder ver -

ängert worden war , wurde seit 1948 in Höhe

von 900 000 DM geleisfef . Die Leisfung sfüfzf sich

heufe allerdings nicht mehr wie früher àuf ein

Gesetz , das 1034 ablief , sondern auf die jeweilige
im Haushalf erfolgte Bewilligung . Die Rechfs -

lage der Landeskirche ist damif um einiges ver -

schlechtert . Auch hier wurde dem Grunde nach

eine Erhöhung des Betrags gegen Ende 1051 an -

erkannf .

3. Für Baden ( Südbaden ) ist unterm 6. 2. 1951

( Bad. Ges. u. VBl. S. 13) ein Gesefz über das Privaf -

schulwesen und den Privafunterrichf Privat -
schulgesefz ) ergangen , das diesen Gegensfand

Bestimmungen des Bad . Schulgesefzes
vom 7. 7. 1910 außer Kraft sefzt .

Für die Lehrerbildung in Südbaden isf noch

von Bedeutung die Bekannfimachung des Bad .

Ministeriums des Kulfius und Unferrichis vom

9. 10 . 1951 ( Min. Bl . Ausgabe A S. 342) , in welcher

durch eine einfache Verwalfungsanordnung be -

1 ist , daß im überlieferten badischen Sinn

t Beginn des Schuljahres 1951/52 im Land Ba -
858 fol 9 nde 4 Pädagogische Akademien be -

stehen : in Freiburg und Gengenbach für katho -

lische Männer und Frauen , in Lörrach für evan -

gelische Männer und Frauen und in Waldkirch

für katholische , evangelische und sonsfige Män -

ner und Frauen . Die Verlegung an andere Orte

bleibt vorbehalten . Die Zufeilung zu einer der

4 Akademien erfolgt auf der Grundlage der Mel -

dung . Tatsächlich sind die Akademien , wie an

anderer Stelle berichfef , örflich anders verfeilf .

4. Abgesehen von kirchensteuerrechflichen

Besfimmungen , die an anderer Stelle zu behan -

deln sind , sind hier besonders zu erwähnen die

Geseize über den Feierfagsschufz .

à) Württemberg - Baden haf unferm 29 . 10. 1947

diesen Schutz in dem Geseiz Nr. 161 über die Sonn -

tage , Fesftage und Feieriage geregelt ( vergl . VBl .

1948 S. 26) . Von seiten der evangelischen Kirche

wurde diesem Gesefz gegenüber bemängelf , daß

5 Bußhtag am Miftwoch vor dem letzten Sonnfag

des Kirchenjahres einen Schufz nichf erhalfen

8 Dagegen war die Stille am Karfreifag da -

durch ausreichend gewährleisfef , daß an diesem

Tage öffentliche Veransfaltungen und Vergnü -

gungen verboten waren mift Ausnahme der Dar -

bietfung von Werken kirchlicher Tonkunst nach

Beendigung des Hauptgoftesdienstes am Nach -



Miftä9 . Die Auff Ulhrung V

spielvorführungen War es Ge

setz haf durch das staatli - etz vom 5. 11

1951 eine Neufa assung e 8 S.
62

Danach erl
EA

B und Be

tag am Miftwoch vor 1e 8 ag de

Kirchenjahres Festtags ˖ ditsstille

Dagegen sind nunmehr am itag , am allge

meinen Buß - und Bettag und am Tofengedenk

tag während des ganzen Tages verbote orf

liche und furnerische 0

mif Schankbefrieb musike Ali
eder Arf und öffentlichen Veranst⸗

und Vergnügungen mit Ausnahme von De

tungen ernster Arf , die der Bedeutung des

angepahßf sind ,
——

des Haupf

gottesdienstes am Vormiftag . Danach istf es mög

lich , auch am Karfreifag öffenfliche Lichtspiel

vorführungen stafffinden zu lassen . Die Darbie

tungen des Staatstheat

minisferium . Das Gese

deren Mangel , auf den

Gegenstandes nachdrücl

ben . Der Karfreitag ist im Landesbezirk Ba

nur geschüfzt in den Geme in denen 8 2

ser Tag herkömmlicherweise
Festt

wird und in den Gemeinden ,

HH2

regelt das Kult

t aber noch einen an -

bei der Berafung des

Chstf hir e —

überwiegend dem evangelischen
]

gehören . Die letfztgenannte Besfimn f˖

auch für den allgemeinen Bußh —

kann also bei der Feier des Buß - und Betf tages
der Fall eintreten — und er istf ei — reten - , daß

in Gemeinden , in denen das evangelische Be

kennfnis eine Kirche und vielleichf ein 88
zwei Pfarrämter besifzft , in der aber die

lische Konfession vielleicht nur um wenige See

len die Mehrheif haf , der Bußb - und Beftag keinen

Feiertagsschufz erhälf . Hier wird nur abgeholien
werden können dadurch , daß man die bewäl

altbadische Einrichtung wieder zur Geltung

bringt , Wwonach der Karfreitag und der Buß - und

XI . Das kirchliche Bauwesen . 15

Die Baufäfigkeif .

Der Berichft , der der ordentlichen — —
synode im März 1948 über das kirchliche Bau

Wesen ersfattet wurde , schloß mit der 33 ——
dab die kirchliche Bautfäfigkeeit nach — damals

erwarfeten Währungsreform mit 9 — — finan -

ziellen Schwierigkeiten werde rechnen müssen ,

wie in den Krisenjahren 1930 ff

Die radikale Währungsreform , die durch die

Militär - Gouverneure und Obersten Befehlshaber

der amerikanischen der britischen und der fran

z6sischen Zone durch das Währungs - und Um -

stellungsgesetz mit dem Stichfag 20 . Juni 1948 an

Bettag überall dort geschüfzf sind , Wo die evan . ereigr
gelische Konfession

————
hat . Es ist anzu : gtob

en , daß in dem kommenden Südwestsfast Baum

ie Feierfagsfrage eine erneute Regelung Arbei

——
die noch besfehenden gema

chen sein werden . zu bs

mühs

b ) Für Südbaden wurde das Feierfagsrecht ſchie
h das Landesgeseiz über den Schutz det kufer

Sonn - und Teieriage vom 26. 2. 1948 ( Veröffent . viedè
cht im staafl . GVBI . erst 1949 S. 4590 und im kirchl bau 2

VII 1950 S. 19 ) geregelf . In diesem Gesetz wurde demn.
von vornherein Abr Karfreitag wie der Buß . und gegel
Beottag am Mittwoch vor dem lefzten Sonntag des laum
Kirchenjahres als staaflicher Feiertag anerkannt Nedi,
Für die beiden Tage wurden ähnliche Verbote Von

hinsichflich der sporflichen Veransfalfungen , der zuge

musikalischen Darbietungen in Räumen mit Notwp
Schankbefrieb und aller anderen der

Unze
gröbe

tung dienenden öffenflichen Veranstalfungen W

sofern sie nicht den diesen Tagen enf sprechel duldi

den Charakter wahren , erlas Der Worflaut ] helfe

des Gesetzes haf einige Abänderungen erfahren noch

und ist in dieser Fassung von uns im VBl . 1051 148

S. 7 bekanntgegeben . Dabei wurden ohne jede ] zsrsfe
Einschränkung — Gründonnersfag und das Re gege

formafionsfest als Kkirchliche Feiertage anerkannt 1552

Was zur Folge hat, daß sie hinsichflich öffent sch /

licher Versammlungen , Auf - und Umzüge , spon vurd
licher und turnerischer ö6ffenflicher Veransfaltun - Nies

gen sowie Hefz - und Treibjagden und hinsicht gehe

lich aller der Unterhaltung dienenden öffent

lichen Veransfaltungen den gleichen Schufz ge. für a
niehen wie der gewöhnliche Sonnfag . Den staat chen

lichen erhält der Karfreitag und] den ,

der Buß - und Bettag in allen Gemeinden , gleich Wir !

gültig , ob 810 evangelische Konfession dort in 4 Je

der Mehrheit ist oder die Pfarrechfe Desifzf . Licht vurd
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den , deren kirchliche Gebäude durch die Krieg -

besc
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r Gemein⸗

die Kriegs

ereignisse zersförf oder b zädigt waren , sehr

M den Mangel an
grob War und die „ harte “ D

haumaterialien mit einem Schlag beseifigt und

Abeiter und Handwerker wieder arbeitsfreudig

gemacht hafte , muße gewagt werden , mit Kredit

mu bauen . Die Beschaffung dieses Kredifs War

mühsam . Den vereinfen Bemühungen der ver

chiedenen kirchlichen Stellen gelang es aber ,

laufend Darlehen aufzunehmen , die Baufäfigkeit

wieder in Gang zu bringen und den Wiederauf

pau zerstörter und beschädigfer Kirchen 2zu för

dern . Die meisten Darlehen wurden kurzfristi

gegeben , mittel und langtristige Kredite waren

kaum zu bekommen . Obwohl der langfrisfige

Eedit das normale Miftel für die Finanzierung

von Baufen isft , mußte frofz aller Bedenken da

zugegriffen werden , Wo Geld zu haben war Die
Notwendigkeif , die Raumnot zu beheben , war

gröher als diese Bedenken

Wohl ist noch viel zu tun , und das oft unge

duldige Drängen vieler Gemeinden , ihnen Zzu

helfen , ist verständlich . Aber wWer nachdenklich
noch einmal die Zahlen liesf , die der Hauptberichf

J948 auf Seite 21 über den Umfang der Kriegs -

ꝛerstörungen im Bereich unserer Landeskirche

gegeben haf , wird , wenn er auch den Berichſ
1952 gelesen haf , anerkennen müssen , daß unter

schwierigsten Umständen Beachtliches geleistet
wWurde. Man darf aber nie vergessen , daß der

Niegsschaden so groß isf , dab noch Jahre ver -

gehen werden , bis er behoben sein wird .
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Wir konnten im Berichf 1948 ein Beispiel da -

für anführen , was durch vollen Einsatz des Kir -

chengemeinderats , insbesondere des Vorsitzen

den, beim Wiederaufbau erreicht Wwerden kann .
Wir freuen uns darüber , daß auch in den letzfen

4Jahren vorbildliche Aufbauarbeif geleisfet

wurde , so in den Gemeinden Blumberg , Bruch -

zal, Donaueschingen , Offenburg , Waldshut ,

Walldürn , Lenzkirch , Möhringen , Gaggenau ,

löhlingen und Oppenau . Diese Gemeinden in

der Diasporà haben in einem starken Glauben

viel gewagt , große Opfer gebracht und viel er -

leicht .

Blumberg : Die durch Demontage wirtschaft -

lich schwer getroffene Gemeinde hat ein Ge .

meindehaus mit einem Gottesdienstraum und

kKindergartenräumen erstellt und hierfür rund

65 000 BPM aufgewendet . Die Gemeinde hat eine

grobe Schuldenlasf zu verzinsen und zu tilgen .

Bruchsal : Die zersförte Lufherkirche und das

zerstörte Pfarrhaus wurden mit einem Aufwand

von insgesamt 131 000 DMwieder aufgebaut . Der

Kirchengemeinderat haf mit außerordentlicher

Zzähigkelf sein Ziel verfolgt und die Gemeinde ,

die durch einen Fliegerangriff zu einem großen
Teil zerstört worden war , opferwillig beim Wie -

deraufbau gemacht .

Donaueschingen : Auch hier wurde die stark

beschädigte Kirche wieder instandgesetzt , es

wurde eine wertwolle Orgel gebauf und bereits

Ende 19490 konnfe die Kirche wieder benüfaf

werden . Der Gesamfkostenaufwand von 90 000

DM stellf eine große Belasfung für die Gemeinde

rwilligkeif getragendar , die nur bei gröbter Opfe
werden kann .

Gaggenau : Die Gemeinde haf ihr Gemeinde -

haus wieder aufgebauf , in diesem eine

gen Gottesdienstraum geschaffen und ein P 8

heim eingerichfef . Die Baulast beträgt 110 O00 DM .

Die Cemeinde läßtf zur Zeift Pläne für den Wie -

deraufbau und die Erłweiferung ihrer ebenfalls

erstörten Kirche ferfigen .

Jöhlingen : Diese ebenfalls sehr arme Ge -

meinde haf sich eine Kirche mitf einem Aufwand

von 40 000 DPM erbauf und ist gerne bereitf , Opfer

zu bringen , um ihte Schulden zu verzinsen und

zu filgen .

Lenzkirch : Wie in Oppenau blieb auch hier

ein 1939 begonnener Kirchenbau infolge des

Krieges stecken . Die Entwicklung der Gemeinde

forderte dringend die Vollendung des Baues . Für

die Gemeinde wird ein Aufwand von 85 O00 DM

und damit eine grohße Lasf entstehen .

Möhringen : Diese kleine Gemeinde haf 1950
＋

ein Anwesen gekauft , das sich für die Einrich -

tung eines Gotfesdienstraumes eignet . Sie mußte

hierfür 25 O000 DM aufwenden und weifere Auf —

wendungen werden durch Instandsefzung und

Ausbau entstehen .

Oppenau : Im Frühjahr 1939 War hier mif

einem Kirchenneubau angefangen worden . De

Bau konnte wegen des Krieges nicht vollen

werden . Am 5. März 1050 war die Kirche ferti

gestellt und wurde an diesem Ia

Die Kosten für die Vollendung

trugen 45 000 DM , eine grohe

leistungsschwache Gemeinde .

Walldüm : Die Entwicklung der Gemeinde

Walldüm erforderte nach Kriegsende die Pla -

nung eines Kirchenneubaues . Erst vor kurzem

konnte die Kirche fertiggestellt werden . Der

Kostenaufwand beträgt rund 100 000 DM . A cl

in diesem Falle wird die Gemeinde große Opfer

bringen müssen , um ihre Schulden zu verzinsen

und zu filgen .

—
EU
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Während die bisher aufgeführten Gemein -

den Kirchen und Gemeindehäuser gebauf ha .

ben , haben die Gemeinden Ottenburg und

Waldshuf Werke chrisflicher Liebesfäfigkeif ge -

schaffen .

Oftenburg : Die Kirchengemeinde hat das
paul - Gerhard - Haus mif einem Alfers - und einem

Lehrlingsheim erstellt . Dadurch sind 600 000 DM

Baukosfen entstanden . Gemeindeglieder ermög -

lichten diese Werke durch Beteiligung an einem

Sstundenlohnopfer und Offenburger Betriebe
zeichneèfen gröhere Spenden . Soforthilfemitfel ,
Mittel des Bundesjugendplanes , der Landes -

kirche und der Inneren Mission und Darlehen

R
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brachten die Miftel zur Deckung der Hersfel

lungskosten auf .

Waldshuf : Die rasch angewachsene Gemeinde
Waldshuf war in baulicher Hinsichft um Jahr —
zehnfe zurück . Insbesondere fehlfe ein Ge -
meindehaus . Durch einen Anbau an die Kirche
Wwurde dies in der Hauptsache schon vor der

Währungsreform geschaffen . Die Gemeinde
wurde zur freiwilligen und kostenlosen Arbeit
in einer Ziegelei aufgerufen , um durch diesen
Arbeitseinsatz Ziegelsteine und Dachziegel zu
beschaffen . Ein Kirchenälfester sfellte aus seinem
kleinen Privawaldbesifz Bauholz zur Verfügung
Zement wurde aus der Schweiz zugesicherf . Bau
arbeiten wurden von den Gemeindegliedern in
Nachfarbeit übernommen . Nach der Währungs
reform mußten noch Darlehen aufgenommen
werden , um das Werk zu vollenden .

Da für den Religionslehrer der Gemeinde , für
den Pfarrdiakon , die Diakonissensfafion und den
Geschäftsführer des Hilfswerks Wohnraum be
schafft werden mußfe , entschloß sich die Ge -
meinde zum Bau eines 6 - Familien - Wohnhauses
auf einem gemeindeeigenen Grundstück . Auch
dieser Bau wurde ferfiggesfellt und am 1. 7. 105

bezogen .
Durch den Zustrom zahlreicher evangelischer

Flüchtlinge enfsfand am Oberrhein eine grohe
Disspora mitf besonderen Nöfen . Die schulenflas
senen Jungen fanden keine Lehrsfellen in den

entlegenen Dörfern des Landkreises . Der Kir —

chengemeinderaf beschloß daher , an das Wohn -
haus ein Lehrlingsheim anzufügen . Das Heim
wurde im Juli 1951 in Betrieb genommen .

Eine gleich große Not ist die der heimatver -
triebenen Jungarbeifer in enflegenen Dörfern
des Landkreises . Am Wohnorf finden sie keine

Arbeit , in der Stadt und der benachbarten
Schweiz scheiferf die Arbeifsaufnahmeé am Feh -
len des Wohnraumes . Der Plan , dem Lehrlings —
heim ein solches für Jungarbeifer anzugliedern ,
wird 2. Zt . ausgeführt . Der Rohbau isf bereifs

fertig . Auf 1. Mai 1052 soll das Heim bezugsfertig
sein . Der Kostenaufwand für das Wohnhaus und
die beiden Heime dürfte etwa rund 250 O00 DM

betragen , die Bau - und Einrichtungskosten des
Gemeindehauses würden sich heufe auf etwa
170 000 DM belaufen .

Wenn von dem Aufbauwillen und der Opfer —
willigkeit der Diasporaà die Rede isf , muß auch

gesagt werden , daß die Diasporaarbeif die För -

derung der Oekumene und der Landeskirche er -
fahren haf . So konnten in den lefzten zwei Jah -
ren Diaspora - Zentren in Ludwigshafen à. B. ,
Breisach und in Heifersheim errichtet werden .
In Elzach wurde mif der Errichtung angefangen .
Der Grundstock für die Finanzierung dieser Bau —
ten isf jeweils eine ökumenische Stiftung . Durch
diese Stiftung kann von dem Gesamfaufwand ,
der durch die Ausführung der Bauvorhaben ent —

steht , ein gröperer Teil gedeckt werden . Da die

befreffenden Gemeinden arm sind , übernimmt
die Landeskirche den durch

die
St tittung nicht

gedeckten Teil des Gesamfaufwandes . Der Oeku -
mene gebührt unser Dank für Wirksame
Hilfe für unsere Diaspora

d1e

Der Hauptberichf 1048 konnte über den Wie .
deraufbau in den Städten Mannheim, Karlsruhe ,
Pforzheim und die größife Kriegsschä.
den erliften haffen , nur v00 n über geplante ,
eingeleifete und in Gang befindliche Wieder —
dufbauarbeifen enthalfen . Der 0 t 1952 kann
auf folgendes hinwe 10n

Mannheim : Zur Beseifigung der Kriegsschä -
den und zur Gewinnung nèeuer Räume für die
kirchliche Arbeif isf folgendes geschehen :

Bauaufwand

DM
1. Für die Garfenstadfgemeinde

Waldhof wurde die Gn he
ersfellt und am 10 49 e ꝛiht , 80 574 . —

2. Im Pfarrhaus G 4, 5 wurde ein
Teil der Kriegsschäden und das 26e1
störte 2. Obergeschoß wieder herge
stellt und be Vohnl 1ächtf, 8 158 . —

3. Das sehr schwer beschädigte
Pfarrhaus C 7, Wurde wieder her

gestelltf , 46 714 . —

4 Für die Trinitatisgemeinde
W Arfburq - Hospiz „wurde im

Personen fasser . Gottesdie
geschaffen , 122 598 . —

Aufwand für den weiferen Aus
bau des Hospizes 147 178 .

5. Die Konke nkirche wurde
als Rohbau wieder kertigJgesfellf

6. An dem ausgebrannten
durch Spbrengbomben 2erstf

Pfarrhaus der Konkordienkir

wurden die

beiten zum

führt ,

und

Orfe en

che R3,3

Wiederherstellungsar-
gröhten Teil durchge —

46 772 .

Neuost

e neu

Für den Sfadtfeil

wurde die Thomaskirol
eim

gebauf , U122 288

8. Kriegsbeschädigungen an der

Christuskirche wurden behoben ,
9. Das ausgebrannfe Pfarrhaus der

Christuskirche wurde wieder ganz
gufgebauft ,

10 . Das durch Sprengbomben be —-

schädigte Pfarrhaus der Friedens -

kirche mif 2 Pfarrwohnungen wurde
wieder hergerichfet ,

Das Kindergartengebäude
Weidensfr . 13 wurde wieder herge
stellt ,

12 . In der Johanniskirche wurde

das Saalgebäude als vorläufiger Got -

tesdienstraum vieder hergestellt ,
desgleichen die Nebengebäude ,

23 392 .
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598 .
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13. Das Pfarrhaus der Südpfarrei
der Johanniskirche , Windeckstr . 1,

wurde wieder hergestellt , 67 702 . —

14. Die àusgebrannfte Markus -

kirche erhielf wieder ein Dach , ihre

tenster und einen Betonboden , 45 008 . —

15. Die Wiederhersfellungsarbei -
ten an den Sälen der Markuskirche

und am Pfarrhaus wurden forfgesefat , 7 580 . —

16. Das Konfirmandensaalge -
bäude von Neckarau wurde wieder

hergestellt , 30 113 . —

17. Kriegsschäden im Pfarrhaus

der Nordpfarrei Neckarau beseifigt , 8 859 . —

18. Eine neue Orgel für die Kir —

chengemeinde Neckarau beschafft , 13 000 . —

19. Wiederhersfellungsarbeifen an

der Lutherkirche durchgeführtf , 22 457 . —

20 . Das Pfarrhaus der Lutherkirche

wieder aufgebauf , 78 971 . —

21 . Wiederhersfellungsarbeifen an
der Melanchthonkirche , 64 289 . —

22 . Wiederhersfellungsarbeifen an
der ausgebrannfen Pauluskirche in

Waldhof , 60 699 . —

23 . Wiederhersfellung des Ge -

meindehauses Käfertal - Süd 41750 . —
24 . Beschaffung von Bürorãumen

für das Gemeindeamf im Neubau

M7, 20 , 30 000 . —

25 . Beseifigung von Kriegsschä -
den an der Kirche in Seckenheim , 30 436 . —

26 . Errichtung eines Jugend -
heimes in Käferfal , 23 877 . —

27 . Anschaffung einer Orgel und 26 000 .—
28 . einer Läufeanlage für Käferfal , 2 750 . —

29 . Orgelbeschaffung für Wall -

städt , 9 400 . —

30 . Anteilige Baukosfen für die

Matthäuskirche in Neckarau , 25 990 . —

31 . Wiederaufbau des Saalgebäu -
des Christuskirche , 47 914 . —

32 . Instandsefzungsarbeiten an
der Kirche in Feudenheim , 8 156 . —

33 . Wiederhersfellung des Ge -

meindesaales der Friedenskirche , 16 639 . —

34 . Instandsefzungsarbeiten am
Gemeindehaus in Sandhofen , 10 657 . —

35 . Wiederhersfellung des Pfarr -
hauses JungbuschsfrafBße 9, 15 057 . —

Die Gemeinde Mannheim hat somif seif der

Währungsreform 1 598 658 DM für Bauzwecke

verausgabtf . Sie haf zur Zeit eine Schuldenlasf

von 1 008 080 DM zu tragen .

Karlsruhe : Auch die Kirchengemeinde Karls -
mhe haf in der Berichtszeit gufe Fortschritte
beim Wiederaufbau gemacht . Sie haf seif der

Währungsreform für Bauzwecke 1 333 O000 DM
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aufgewendet und hat jefzft eine Schuldenlasf von
rund 900 O000 DM zu verzinsen und zu tilgen .

Im einzelnen ist zu dem Wiederaufbau in
Karlsruhe folgendes zu sagen :

Das Dach der Lutherkirche wurde aufgerich -
tet und eingedeckt . Die Kirche ist im wesenf —
lichen wieder hergesfellt .

Das Gemeindehaus Beiertheim ( Stefanienbad ) ,
das großben Fliegerschaden erliften haffe und au
verfallen drohfe , ist vor weiferem Verfall ge⸗
sicherf . Die Rohbauarbeifen sind ferfiggestellt ,
es werden zur Zeit Räume für die Gemeinde -
arbeif hergerichfet .

Christuskirche und Mafthäuskirche : Diese bei -
den Kirchen wurden in den Jahren 19490 und 1950
mif sehr erheblichem Kosfenaufwand wieder in -

standgesefzt .

Karl - Friedrich - Gedächfniskirche : Sie wurde in
der Hauptsache mif Mifteln der Denkmalpflege
( Staafsbeihilfen ) wieder aufgebauf .

Friedenskirche : Sie wurde mif ausländischen

Spenden neu erstellt .

Johanniskirche : Durch die Opferwilligkeif der

beiden Südstadtgemeinden war es möglich , den

Rohbau ferfigzustellen . Es ist zu hoffen , daß diese

Kirche im Laufe dieses Jahres wieder benütztf

werden kann .

Kleine Kirche : Sie wurde im Jahre 1940 in -

standgesefzt und sammelf seitdem wieder die

Gemeinde in der miffleren Stadt .

In Rintheim und Daxlanden wurde der Bau

von Gemeindehäusern in Angriff genommen . Es

kann angenommen werden , daß auch diese Ge -

bäude in diesem Jahre ferfiggesfellt werden .

Pforzheim : In Pforzheim wurden in der Be -

richfszeit 1 037 OOO0 DM für Bauzwecke ausge -

geben . Die Schuldenlast der Gemeinde beträgt
898 000 DM .

Folgende Neubauten wurden erstellt :

Die Auferstehungskirche für die Johannis -

pfarrei auf dem Weiherberg .
Die Dreifalfigkeifskirche der Pfarrei Pforz -

heim - Dillweißensfein .

Das Gemeindehaus für die Thomaskirche .

Wieder aufgebaut wurden : Die Kirche in

Weißenstfein , das Nordstadt - Gemeindehaus der

Paulus - Pfarrei mift Gottesdiensfraum , das Pfarr -

haus der Paulus - Pfarrei , das Pfarrhaus der Lukas -

Pfarrei .

Die Alfstadfkirche wird zur Zeif aufgebauf
und zwar irt der Hauptsache mif Mifteln , die

durch die sfaafliche Baudenkmalpflege zur Ver -

fügung gestellf Werden .

Die Schlohkirche wird durch den Staaf wie⸗ -

der aufgebaut .
Die Christuskirche in Brötzingen , die Bucken -

bergkirche mif Pfarrhaus sowie die Pfarrhäuser

Glümersfraßhe 2 und Hohenzollernstrapbe 100 wuf⸗

den wieder instandgesefzt .



Der Wiederaufbau des Melanchthonhauses

haf in der Berichtszeit gufe Forfschrifte gemacht .
Mit dem Bau des Gemeindehauses der Mat

thäus - Pfarrei wurde ebenfalls begonnen .
Die Raumnot in Pforzheim ist besonders groß

In den nächsten beiden Jahren müssen weitere

Bauvorhaben in Angriff genommen werden .

Freiburg : Die Ausgaben für Bauzwecke seif

der Währungsreform belaufen sich auf 593 000

DM, die Schulden auf 412 000 DM .

Im einzelnen wurden ausgeführf :

Der Bau der Friedenskirche mit Gemeinde

haus und Kindergarfen .
An der Pauluskirche und im Paulussaal , des -

gleichen am Pfarrhaus der Ludwigskirche und

an den Häusern Dreisamstrahe 3 und 5 sowie an

der Christuskirche wurden Fliegerschäden besei -

tigt , die Nofkirche der Lufher - Pfarrei wurde er -

Weitert .

In der Berichfszeit wurden ferner folgende
Bauvorhaben ausgeführt :

DM

1. Adelsheim Gemeindehausbau 80 000

2. Aglasfterhausen Kindergartenbau 25 000

3. Brühl - Rohrhof Kindergartenbau 65 000

4. Buch a. Ahorn Kircheninsfand -

setzung 19 000

5. Diedelsheim Kirchenumbau 25 000

6. Dühren Wiederaufbau

Kirche 70 000

7. Eberbach Kindergartenbau 45 000

8. Engen Pfarrhausbau 25 000

9. Eppelheim Kirchturmerhöhung 11 000

10 . Gondelsheim Wiederaufbau

Kirche 44 000

11 . Heidelbergꝗ Kirchbau 235 000

Pfarrhausbau 65 000

12 . Hornberg Kirche u. Pfarrhaus 60 000

13 . Kehl Wiederaufbau

Kirche 200 000

14 . Kirchzarfen Wiederaufbau

Pfarrhaus 18 000

15. Konsfanz Instandsefzung
Kirche 100 000

16. Korb Instandsetzung
Kirche 110⁰0⁰

17. Leutesheim Instandsetfzung
Pfarrhaus 10 0⁰0⁰

18 . Meissenheim Instandsefzung
Kirche 20 000

19 . Mörtelstein Kircheninsfand -

setzung 13 00⁰0

20 . Nassig Wiederaufbau Kirche

( ＋ 185 000 RM) 65 000

21 . Neckargerach Wiederaufbau Kin -

derg . m. Gem . - Haus 35 000

22. Neureut - Süd Wiederaufbau

Kirche 110 000

23 . Ottenheim Wiederaufbau der

Kirche 70 000

Schweigern Kindergarftenbau 25 000

25. Stebbach Instandsetzung
Pfarrhaus 140⁰⁰0

26. Stockach Pfarrhausbau

Umbauj ) 25 0⁰0⁰0
27. Sulzbach b

Hemsbach Gemeindehausbau 70 000

28. Triberg Instandsefzung der

Kirche 17 0⁰⁰

29 . Waldkafzenbach Gemeindehaus mif

Pfarrwohnung ( RM) 15 000

30. Weingarten Bau Notkirche ,

Kindergarten 110 0⁰0

31 . Wyhlen Pfarrhausbau 41 0⁰⁰

32. Zaisenhausen Kindergarfenbau 14 0⁰0⁰

Folgende Bauvorhaben wurden in Angriff ge -
nommen :

DM

1. Auggen Pfarrscheunenumbau 12 000
2. Eschelbronn Erweiferung Kin -

dergarten 110⁰⁰
3. Menzingen Gemeindehausbau 52 000

4. Nimburg Kircheninsfand -

setzung 80 0⁰00

5. Söllingen Pfarrscheunenumbau 12 000

6. Windenreute Kirchbau 45 0⁰⁰

Die unmittelbaren landeskirchlichen Fonds

( Unterländer Evang . Kirchenfonds , Stiftschaffnei

Lahr und Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim )

haben in der Berichtszeit für den Wiederaufbau

ebenfalls getan , was sie nach Maßbgabe der je -
weils zur Verfügung stehenden Miftel tun konn -

ten . Sie haben von der Währungsreform an bis

heufe insgesamt 2 461 000 DM für Wiederaufbau -

zwecke àusgegeben , eine Leistung , die erneut

und deutlich die Bedeufung des kirchlichen

Grundbesitzes zeigt .

Die Landeskirche haf im Jahre 1951 in Heidel -

berg das Haus Neuenheimer Landstraße 2 ge -
kauft , um in diesem Haus ein Predigerseminar
einzurichfen , sie haf ferner wesenflich dazu bei -

getragen , daß das Lehrlingsheim Garfenstraßbe 27

erbauf und eingerichfeft werden konnfe , daß die

Jugendheime Neckarzimmern , Ludwigshafen und

Sehringen erbauf bzw . erweifert werden konn -

ten . Die ebenfalls der Landeskirche gehörige
Evang . - soziale Frauenschule in Freiburg i. Brsg
wurde in der Berichtszeif feilweise hergerichfet ,
weitere Instandsefzungsarbeiten sollen dem -

nächst durchgeführf werden .

b) Glocken und Orgeln .

In diesen Zusammenhang gehörf , was unsere

Gemeinden für die Erneuerung ihrer Geläufe ge -
tan haben . Der Oberkirchenraf haf die sfarke Be-

wegung in den Gemeinden , die Glocken , die

während des Krieges abgeliefert werden muß -

ten , durch neue zu ersetzen , trotz heftigen Wi⸗

derspruches in der Oeffenflichkeit , nur insofern

beeinflußt , als er zu verhindern versuchfe , daß

unwürdige Geläufe auf unsere Kirchtürme ka⸗

men . Die angepriesenen Ersafzstoffe für die be -
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währte Bronze wurden geprüft und es wurde nur

zugelassen , was sich bewährf haffe . Die 259 Ge -

meinden , die neue Geläufe angeschafft oder vor -

handene ergänzt und dabei insgesamt rund

1900 000 DM in der Hauptsache durch freiwillige

Gaben der Gemeindeglieder aufgebracht haben ,

können sich , von wenigen Ausnahmen abge -

sehen , wieder an einem schönen und würdigen

Geläufe erfreuen . Die kirchliche und welfliche

presse haben an den Glockenweihen starken An -

teil genommen , ein Zeichen dafür , daß der

eherne Ruf unserer Glocken vermißt wurde und

dab man ihn hören will . Auch die Glocken

haben eine missionarische Aufgabe .

Gegenüber der Glocke ist die Orgel etwas in

den Hintergrund getreten . Ihr dürfte sich in den

kommenden Jahren ein größeres Inferesse zu -

wenden .

Abschließhend kann über den Abschnitt „ Das

kirchliche Bauwesen “ gesagt werden , daß ein

grobher Wiederaufbauville , vereinigte Kräfte und

Gottes Segen uns in den letzten 3 Jahren ein

gutes Stück weifergebracht haben . Unsere Zah -
len sind zwar nichf ganz genau , aber ein Gesamt -

aufwand für den kirchlichen Wiederaufbau seif

der Währungsreform von 13 500 000 DM dürfte

der Wirklichkeif sehr nahe kommen . Auf Seite 21

des Haupfberichfes 1948 war der Gesamtkriegs -

schäden der Landeskirche und der Kirchenge -

meinden auf 18 000 000 Mark geschätzt . Diese

Schätzung war wohl 1948 schon unzutreffend , der

bisherige Aufwand von 13 500 O000 DM , noch zu

erfüllende Wiederaufbau - Aufgaben und die ge -

stiegenen Preise zeigen , daß der Kriegsschaden
wesenflich höher als 18 000 O00 DM war .

Daß die Landeskirche entscheidend dazu bei -

getragen hat , obiges Wiederaufbauwerk zu voll -
dringen , möge folgendes verdeuflichen :

1. Die unmitfelbaren Fonds der

Landeskirche haben im Berichts -

zeitraum Aufbauarbeifen mit einem
Aufwand von

ausgeführt .

2. Die Landeskirche haf Wieder -

aufbauhilfen von

an Kirchengemeinden gewährt .

3. Aus einem Globalkredit hat

sie den Kirchengemeinden
zur Verfügung gestellt .

4. Durch Veransfaltung von

Wiederaufbauwochen wurden

aufgebracht .

2 700 O0 DM

2 000 O00 DM

1 300 O000 DM

400 O000 DM

5. Kollekten für Bauzwecke er -

gaben

6. Die Landeskirche haf selbst -

schuldnerische Bürgschaffen für von

Kirchengemeinden aufgenommene
Darlehen im Gesamtbefrag von

geleistef .

355 000 DM .

1 900 O000 DM

7. Sie hat einer Reihe von

Kirchengemeinden Staafsbeihilfen

vermittelt , vor allen Dingen die

große Beihilfe für einige zerstörfe

Baudenkmäler , die allein bis jetzt

betragen hat .

8. Sie haf sich mit Erfolg bemühf , die Erfül -

lung der staaflichen Baupflichf hinsichflich der

Beseifigung von Kriegsschäden zu erreichen .

Der Staat hat lange den Standpunkt verfrefen , er

sei rechflich nichf verpflichfef , die Kriegsschä -
den auf Grund seiner Baupflichf zu beseifigen .

500 000 DM

Die Landeskirche wird auch weiferhin für

den kirchlichen Wiederaufbau alles fun , Was in

ihren Kräften stehf , insbesondere jeden Geldbe -

trag hierfür freimachen , der nichtf für die Erfül -

lung anderer noch dringenderer Aufgaben be -

nötigt wird .

c) Das evangelische Piarrhaus und die Raumnot .

Die als Kriegsfolge enftstandene Wohnungs -
not haf Probleme aufgeworfen und Aufgaben

gestellt , denen gegenüber die der Wohnungs -

zwangswirtschaft nach dem 1. Welfkrieg klein

wWaren.
Bei allem Verständnis für die Stadt - und Ge -

meindeverwaltungen und deren Wohnungsbe -

hörden , die Evakuierte und Flüchflinge in dem

durch Kriegseinwirkung und Beschlagnahme
durch die Besafzungsmächfe eingeengten Wohn -

raum unterbringen mußten und bei dem besten

Willen , hierbei mitzuhelfen , konnte das dienst -

liche Inferesse daran , daß ein Gemeindepfarrer
im Pfarrhaus aàusreichenden Wohn - und Dienst -

raum haben mußfe , nicht außer achf gelassen
werden . In langen und sehr schwierigen Ver -

handlungen mit den staaflichen Behörden konnte

eine Einigung über den Umfang des beschlag -

nahmefreien Dienstraumes erreicht und die

großen Schwierigkeiten der Anfangszeif bald
überwunden werden .

Zurruhesefzungen von Geistlichen verursach -

ten notvolle Situafionen , weil der zur Ruhe ge -

setzte Geistliche keine Wohnung fand oder eine

angebotene Wohnung ausschlug und das Pfarr -

haus vom alten und neuen Pfarrer bewohnt wer⸗

den muhte .

Um zurruhegesefzten Geisflichen Wohnungen

zu beschaffen , wurden Baudarlehen zur Ver —-

tügung gestellt , neue Wohnungen gebauf , in

landeskirchlichen Gebäuden solche zur Ver -

fügung gestellt und auch Umquarfierungen von

einem Pfarrhaus in ein anderes durchgeführf , so -

wie neue Wohnungen in größeren Pfarrhäusern

eingerichtet .

Die Kirche haf nichf nur für ihre zur Ruhe ge -

sefzten Pfarrer Wohnungen beschafft , sie hat

dies auch für Beamfe und Angesfellte getan und

wird es auch in Zukunft tun .
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XII . Das Rechnungswesen , insbesondere die

Rechnungsprüfung .

Als der Oberkirchenrat nach Kriegsende in
seinem schwer beschädigten Verwalfungsge —
bäude mif den zurückgekehrten Beamfen und

Angesfellten mit dem Wiederaufbau einer ge -
ordneten Verwalfung begann , stand er vor der

Frage , ob und gegebenenfalls in welchem Um⸗-

tang die Revision der kirchlichen Kassen - und

Rechnungsführung wieder aufgenommen wer —
den sollte . Die Frage , ob sie wieder aufgenom -
mén werden sollfe , wurde ohne 26gern bejaht ,
weil eine geordnefte Verwalfung öffentlicher
Gelder ohne diese Revision nicht àuskommt . Bei

Prüfung der zweiten Frage war von der gegebe -
nen Lage und davon auszugehen , ob sich das
in den Verwaltungsvorschriften von 1008 vorge -
schriebene Prüfungsverfahren bisher bewährf
haffe .

Für die Stellung und Abhör der Fondsrech -

nungen der Kirchengemeinden galfen bis zur
Währungsreform die 5§8 138 bis 145 der Verwal -

tungsvorschriften von 1008 . Hiernach hafften die

Kirchengemeinden auf ihre Kosten entweder
durch den Rechner selbst oder durch einen be -
sonders zu besfellenden Rechnungsteller inner —
halb 3 Monaten nach Ablauf der Rechnungs -
periode unter Beachtung der Vorschriften der
§ 8 112 bis 122 und 132 bis 137 der Verwalfungs -
Vorschriften von 1908 eine förmliche Rechnung
stellen zu lassen , die nach Vorprüfung durch
den Kirchengemeinderaf späfestens auf 1. Juni ,
bzw . nach Verlegung des Termins des Rech -

nungsjahres auf 1. April bis späfestens 1. Sepfem -
ber des betreffenden Jahres dem Oberkirchenraf
zur Veranlassung der endgültigen Prüfung durch
seine Abhörbeamten gegen Zahlung einer Ab -

hörgebühr durch die Kirchengemeinde an die
Evang . Landeskirchenkasse vorzulegen war .

Dieser Vorlagetermin wurde vor dem Kriege ,
besonders aber während des Krieges , in den
meisten Fällen nicht eingehalten und zwar aus
folgenden Gründen :

1. Zahlreiche Kirchengemeinden bemühtfen
sich überhaupt nicht um eine rechtzeifige Rech -

nungstellung ,

2. andere Kirchengemeinden fanden trotz Be -
mühung keine Rechnungsteller ,

53. andere Kirchengemeinden beauftragten
zwar einen Rechnungsfeller , der die Arbeif nur
in seiner Freizeit — mif mehr oder wWweniger Sach -
kenntnis — erledigen und daher den Abliefe -
rungstermin meistens nichf einhalten konnte ,

4. andere Kirchengemeinden übertrugen dis
Arbeit an sich geeigneten Rechnungstellerm (dar.
unter verschiedenflich Beamten und Angestell .
ten des Rechnungsprüfungsamts ) , die zu viele
solche Aufträge übernahmen und deshalb we—
gen Zeitmangels oder fehlender Prüfung durch
die Kirchengemeinderäfe die Arbeit nicht fer⸗
mingemäß ferfigstellen konnten .

So kam es , daß bei der Währungsreform trott
vorhergegangenen jahrelangen Drängens des

Rechnungsprüfungsamtes die Rechnungen vieler

Kirchengemeinden seif 3 bis 10 Jahren weder ge-
stellt noch abgehörf waren . Eine Prüfung so alter

Rechnungen aber haf ihren Zweck verfehlt
Meist können aus den Ergebnissen dieser Prü -

fungen nicht mehr die nötigen Folgerungen ge—
zogen werden , Maßnahmen zur Beseifigung von
Mißständen werden fragwürdig , und die Sorgfalt
derjenigen , deren Geschäftsführung zu prüfen
ist , läßt nach , weil das Bewußtsein , regelmäßig
geprüft zu werden , das diese Sorgfalf fördert ,
nicht mehr vorhanden ist . Deshalb wurde in

Abänderung der Verwaltungsvorschriften von
1908 mit Erlaß vom 11 . 3. 1949 Nr . 5071 ange -
ordnet , daß zunächst versuchsweise alle nicht
laufend geführten Ortsfondsrechnungen für
Zeiträume nach der Währungsreform , also
erstmals für 21 . 6. 1948 bis 31 . 3. 1940 , nicht
mehr durch Beauftragte der Kirchengemein -
den zu stellen , sondern daß die Unferlagen
unmittelbar nach Abschluß des Rechnungszeit⸗
raumes dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen
sind , das die Rechnungstfellung und gleichzeifig
die Abhör nach einem neuen verkürzten Ver —
fahren durch seine Abhörbeamtfen gebührenfrei
zu besorgen hat .

Durch dieses neue Verfahren war es möglich ,
bis Ende Februar 1952 sämfliche 534 Rechnungen
für die beiden Rechnungsjahre 21 . 6. 1948/81 . 3.
1949 und 1. 4. 194 %50 vollzählig und für das Rech -

nungsjahr 1. 4. 1950 %51 mit Ausnahme von 54
Stück fertigzusfellen und mit Abhörbescheiden
den Kirchengemeinden zurückzugeben .

Das Rechnungsprüfungsamt ist nach reiflicher

Prüfung aller Umstände zu der Ueberzeugung
gelangt , daß das neue Rechnungsfellungs - und
Abhörverfahren sich bewährf haf und deshalb
beibehalten werden sollfe . Das ist auch die Mei -

nung der Kirchengemeinden .

Das neue Verfahren wird deshalb beibehal -
ten und verbesserf werden , Wo Verbesserungen
angebracht erscheinen .
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Im Gegensafz zu früher werden durch das

gechnungsprüfungsamt auch die laufend geführ -
ten Rechnungen der großen Gemeinden geprüft .
Vor 1948 wurden diese Rechnungen durch von

den Kirchengemeinden besonders beauftragfe
und vergüfefe Personen geprüft .
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Weifere Aufgaben des Rechnungsprüfungs -
amfes sind die Prüfung und Verbescheidung der

von den Bezirksverwaltungen und Kassen lau -

fend geführfen Jahresrechnungen sowie die Prü -

fung der Haushalftspläne der Kirchengemeinden .

XIII . Die finanzielle Lage der Landeskirche .

Der Berichtszeitraum umfaßf die Haushalfs -

jahre 1948/1949 , 194 %/1950 , 1950/1951 , 1951/1952 .

Die Haushaltspläne für diese Zeifrädume

schlossen mif folgenden Fehlbeträgen ab :

1948/1949 1036 870 DM ,
1949 %1950 1 566 700 DM ,
1950/O1951 1566 700 DM ,

1951/1952 1394 754 DM .

Die Ergebnisse der entsprechenden Rech -

nungsabschlüsse Waren :

1948/1940 Mehrausgaben 183 286 . 30 DM ,
1949 %1050 Mehreinnahmen 717 631 . 07 DM ,
1950/1951 Mehrausgaben 121 078 . 84 DM .

Die Rechnungen schlossen günsfiger ab als

die Haushaltspläne , weil in den Jahren 1948/150

außerplanmäßige Einnahmen ( auf Grund der

Währungsgesefze ) zur Besfreitung planmäßiger
Ausgaben verwendef wurden und weil in den

Jahren 1940 %/1050 und 1950/1951 die Kirchensfeuer -

einnahmen um 2,3 Millionen bzw . 900 OO0O DM

höher Wwaren als veranschlagt und weil schließ -

lich voranschlagsmäbige Ausgaben wegen der

Kassenlage nichf vollzogen wurden . Die Kassen -

lage war vom 20 . Juni 1948 bis zum Oktober 1951

immer so schlechf , daß die monaflichen Einnah -

men gerade ausreichfen , den monaflichen Besol -

dungsaufwand zu decken , während die übrigen
Ausgaben zu Gunsfen der Besoldungsausgaben
gedrosselt werden mußfen . Eine planmäßige
kinanzwirfschaft war aber auch nichf möglich ,
weil die Grundlagen der kirchlichen Bestfeue -

rung , die Einkommensteuer und die Lohnstfeuer ,
sich fortgesefzft änderfen . In der Berichtszeif wur —

den nichf weniger als 4 jeweils fief eingreifende
Aenderungsgesetze verabschiedef , nämlich :

1. das erste Gesetz zur vorläufigen Neuord -

nung von Steuern vom 22 . 6. 1948 ( Gesefz
Nr . 64) ,

2. das zweife Gesetz zur vorläufigen Neuord -

nung von Steuern vom 20 . 4. 1940 ,

3. das Gesetz zur Aenderung des Einkom -

mensteuergesefzes und des Körperschaft -
stéeuergesefzes vom 29 . 4. 1950 ( gülfig ab

1. 1. 1950 ) und

4. das Gesefz zur Aenderung und Verein -

fachung des Einkommensteuergesefzes und

des Körperschaftsteuergesetzes vom 27 . 6.

1951 .

Um eine planmäßige und gesunde Haushalts -

führung zu ermöglichen , haf die Synode am

19 . 10 . 1950 beschlossen , den Hebesatz für die

Kirchensfeuer als Zuschlag zur Einkommensfeuer

( Lohnsfeuer ) zu erhöhen . Ab 1. 7. 1951 wurde die

Kirchensfeuer nach einem Hebesatz von 10 v . H.

der Einkommensteuer CLohnsfeuer ) erhoben .

Vom 1. 1. 1946 bis 31 . 12 . 1947 War sie mif einem

Satfz von 6 v . H. , vom 1. 1. 1948 bis 30 . 6. 1948 mif

einem Safz von 5 v . H. und vom 1. 7. 1948 bis

30 . 6. 1951 mit einem Safz von 8 v . H. erhoben

worden . Diese 4 verschiedenen Hebesäfze inner -

halb von 6 Jahren zeigen ebenfalls , daß der Rah -

men des Haushalfts der Landeskirche noch nicht

die Festigkeit haf , die er haben müßte . Auf der

Einnahmeseife ist wegen der allgemeinen wirt -

schafflichen Lage , wegen der letzten Steuer -

reform , wegen weiferer Reformpläne und infolge
des Hebesafzes von 10 v . H. mif einer wesent -

lichen Aenderung des Haushalfsplanansafzes der

Kirchensfeuereinnahmen zu rechnen . Dasselbe

gilt aber auch für die Ausgaben , die sich insbe -

sondere durch Anpassung der Besoldung der

Geistlichen , kirchlichen Beamfen und Angestell -
ten àn diejenige der Staafsbedienstefen sehr ver -

mehren werden .

Da die wirtschaftliche Entwicklung seif der

Währungsreform aufwärts verlaufen ist und da

die erhöhfe Kirchensfeuer , von deren Ertrag die

finanzielle Lage der Landeskirche abhängt , als

Zuschlag zu der von dieser Konjunktur beein -

flußten und infolge der Reform vom 27 . 6. 1951

ergiebigeren Einkommensteuer erhoben wird ,
kann angenommen werden , daß die Krise der

kirchlichen Finanzwirfschaft überwunden ist . Da

zudem durch die Gesefze vom 28 . 6. 1951 und

vom 21 . 1. 1952 der Arfikel 13 des Ortskirchen -

steuergesefzes und damif die Besteuerung der

Stiftungen und Körperschaften wieder eingeführt
Wurde , wird in absehbarer Zeif auch die finan -

zielle Lage der Kirchengemeinden eine Erleich -

terung erfahren .
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